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Zusammenfassung 
Energetische Sanierungen erfolgen nicht erst seit Gültigkeit der Energieeinsparverordnung, gewinnen 
aber zum Erreichen der Klimaziele immer größere Bedeutung. Durch die Wärmedämmung kommt es 
konstruktionsbedingt zum Verschluss nahezu aller Quartier- und Brutplatzstrukturen an den betroffe-
nen Gebäuden. Im Zuge von großflächigen Abrissen aber auch Sanierungsvorhaben ohne adäquate 
Kompensationsmaßnahmen gingen es in den vergangenen Jahrzehnten ganze Fledermausquartier-
komplexe verloren und lokale Populationen erloschen. In vielen Gemeinden ist nur noch ein geringer 
Anteil unsanierter Gebäude vorhanden. Die Umsetzung fachgerechter Vermeidungs- und Kompensati-
onsmaßnahmen bei den Sanierungen oder dem Rückbau dieser letzten unsanierten Gebäude hat damit 
eine extrem hohe Bedeutung für den zukünftigen Erhalt von Fledermauspopulationen aber auch von 
ehemals häufigen Vogelarten wie Haussperling und Mauersegler. Insbesondere in den neuen Bundes-
ländern liegen schon seit mehr als 30 Jahren umfängliche Erfahrungen bei Komplexsanierungen großer 
Gebäude vor. In Sachsen wurde durch das hohe Engagement von ehrenamtlichem und behördlichem 
Naturschutz vor allem im Großraum Leipzig, Chemnitz und Dresden schon frühzeitig der Artenschutz 
bei Gebäudesanierungen beachtet. Allein im Stadtgebiet von Dresden wurden seit den 1990er Jahren 
mehrere tausend Einbausteine für Vögel und Fledermausarten in Wärmedämmverbundsysteme inte-
griert. Der Kenntnisstand zu bauphysikalischen Anforderungen, zu notwendigen Kompensationsum-
fängen aber generell auch zur Funktionalität von Ersatzmaßnahmen für die einzelnen Arten war aber 
bisher lückenhaft. In den Jahren 2022 bis 2025 erfolgten daher im Auftrag des Sächsischen Landesam-
tes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie im Rahmen eines FuE-Projektes umfängliche Erhebungen 
an umgesetzten Maßnahmen, wodurch ein bisher einzigartiger Kenntnisstand zur Funktionalität von 
Fledermauskästen und Vogelkästen im Zuge von Abriss- und Sanierungsmaßnahmen zusammengetra-
gen werden konnte. Dabei wurden einerseits vorhandene Daten und Erfahrungen von Fachkollegen 
ausgewertet, anderseits auch gezielt Daten zur Annahme verschiedener Kastentypen erhoben. Im Er-
gebnis konnten so mehrere Tausend Datensätze zu besetzten Einbausteinen, Aufputzkästen, Ständer-
quartieren und konstruktiven Quartierschaffungen in Sachsen zusammengestellt werden.  

Anhand der Ergebnisse und unter Berücksichtigung der Besonderheiten und spezifischen Anforderun-
gen der einzelnen Arten wurden artspezifische Handlungsempfehlungen und Kompensationsmaßnah-
men abgeleitet. Daneben werden im Leitfaden grundlegende Erkenntnisse und erfolgreiche Umsetzun-
gen aus über 20 Jahren Praxiserfahrung im Gebäudeartenschutz aufgezeigt. Unter anderem werden 
Untersuchungsstandards, Maßnahmen zur Vermeidung und Vergrämung sowie zum Quartiererhalt 
oder Ersatz genannt und in mehreren Praxisbeispielen verdeutlicht. Der Leitfaden soll praktische Lö-
sungsansätze bieten, wie Artenschutzbelange erfolgreich in Bauvorhaben integriert werden können, 
mit denen auch eine Akzeptanz bei Bauherren, Gebäudenutzern und anderen beteiligten Fachberei-
chen erreicht werden kann. 
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Abstract 
Energy-efficient renovations have been implemented not only since before the Energy Saving Ordi-
nance came into force, but are becoming increasingly important for achieving climate targets. How-
ever, due to the way the thermal insulation is constructed, almost all roosting and breeding structures 
in the affected buildings are usually sealed off. In the course of large-scale demolition and renovation 
projects without adequate compensatory measures, entire bat roost complexes have been lost over the 
past decades and local populations have become extinct. In many municipalities, only a small propor-
tion of buildings remain unrenovated. The implementation of professional avoidance and compensa-
tion measures during the renovation or demolition of these last remaining unrenovated buildings is 
therefore extremely important for the future preservation of bat populations, but also of formerly abun-
dant bird species such as house sparrows and swifts. Particularly in the new federal states, extensive 
experience has been gained in the complex renovation of large buildings over more than 30 years. In 
Saxony, thanks to the strong commitment of both voluntary and official nature conservation organisa-
tions, species protection was taken into account at an early stage in building renovations, particularly 
in the greater Leipzig, Chemnitz and Dresden areas. In the city of Dresden alone, several thousand built-
in modules for bird and bat species have been integrated into composite thermal insulation systems 
since the 1990s. However, knowledge of building physics requirements, the necessary extent of com-
pensation measures and, more generally, the effectiveness of replacement measures for individual spe-
cies has so far been incomplete. Between 2022 and 2025, extensive surveys of implemented measures 
were therefore conducted on behalf of the Saxon State Office for Environment, Agriculture and Geology 
as part of an R&D project, resulting in the compilation of a unique body of knowledge on the effective-
ness of bat and bird boxes in the context of demolition and renovation measures. On the one hand, 
existing data and experience from specialist colleagues were evaluated, and on the other hand, specific 
data on the acceptance of different box types were collected. As a result, several thousand data sets on 
occupied built-in boxes, surface-mounted boxes, pole-mounted boxes and purpose-built structural 
roosts in Saxony were compiled.  

Based on the results and taking into account the special features and specific requirements of the indi-
vidual species, species-specific recommendations for action and compensation measures were de-
rived. In addition, the guide presents fundamental findings and successful implementations from over 
20 years of practical experience in building-associated species protection. Among other things, survey 
standards, measures for avoidance and deterrence, as well as for roost preservation or replacement, 
are presented and illustrated with several practical examples. The guide is intended to provide practical 
solutions for successfully integrating species protection concerns into construction projects in a man-
ner that is also acceptable to building owners, building users and other relevant departments. 
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1 Vorbemerkung 
Trupps lärmender Mauersegler, die durch Häuserschluchten fliegen, tschilpende Sperlinge auf dem 

Dach oder die Ankunft der Schwalben im Frühjahr gehören zu den Kindheitserinnerungen vieler Men-

schen. Doch es wird zunehmend ruhiger in den Städten und Dörfern. Einst typische gebäudebewoh-

nende Vogelarten sind zurückgegangen oder fehlen gänzlich. Vorkommen und Bestände der versteckt 

lebenden Fledermäuse sind oftmals noch schwerer auszumachen. Mittlerweile fehlen auch ehemals 

häufige Arten wie die Breitflügelfledermaus in einigen Gegenden. 

Dem unermüdlichen Streben von Artenschützern ist es zu verdanken, dass in einigen Gegenden um-

fängliche Anstrengungen zur Förderung dieser Artengruppen unternommen wurden. Im Umfeld der 

Städte Borna, Chemnitz und Dresden wurden in den 1990er Jahren sogenannte Gebäudebrüterprojekte 

im Zuge der ersten Sanierungswellen gestartet. Es begann mit ersten Holzkästen an Fahrstuhlanbau-

ten. Seither wurden mehrere zehntausend Holzbetonkästen verbaut und konstruktive Lösungen für Er-

satzquartiere entwickelt. Damit wird abgesichert, dass auch künftige Generationen den Mauersegler 

und andere gebäudebewohnende Arten erleben können. 

Wir danken den zahlreichen Personen, die zum Gelingen dieses Leitfadens mit Sanierungsbeispielen, 

Erfassungsdaten, dem Betreten von Grundstücken beigetragen oder einfach mit Rat und Tat dieses 

Werk befördert haben. Dabei sind besonders folgende Personen zu benennen: Sonja Fischer (Plauen), 

Reimund Francke (Chemnitz), Niels Siegmund (IGC Ingenieurgruppe Chemnitz GbR), Jens Börner & Dr. 

Gudrun Schneider (Untere Naturschutzbehörde Chemnitz), Anja Fritzsche (Jahnsdorf), Joachim Frö-

mert (Hohenstein-Ernstthal), Heiko Goldberg (Kirchberg), Kathrin Knöfler & Jörg Schaarschmidt (Un-

tere Naturschutzbehörde Landkreis Zwickau), Marko Eigner (Umweltplanung Marko Eigner Chemnitz), 

Maxim Ludwig (Untere Naturschutzbehörde Leipzig), Stefan Plaszkorski (Torgau), Marion Lehnert 

(Dresden), Sylvia Siebert (Dresden), Petra Zimmermann (Dresden), Frank Bittrich, Harald Wolf & Petra 

Kirchhoff (Untere Naturschutzbehörde Dresden), Tanja Schumann (Untere Naturschutzbehörde Land-

kreis Meißen), Sabine Fröbel (Ingenieurgemeinschaft Froebel + Froebel, Architekten + Ingenieure GbR 

Dresden), André Rentzsch (Ingenieurgemeinschaft Cossebaude), Wolfgang Hahn (Probios Dresden), 

Christian Wosch (Untere Naturschutzbehörde Sächsische Schweiz-Osterzgebirge). Diese Auflistung 

kann nicht abschließend sein. Auch allen hier nicht persönlich gennannten Personen und Institutionen 

und insbesondere den vielen Ungenannten im ehrenamtlichen Naturschutz gilt unser Dank! 

In diesem Leitfaden wird versucht, die vorliegenden Erfahrungen zusammenzutragen, um gemeinsam 

mit den Entscheidungsträgern aus Verwaltungen, Gebäudeeigentümern sowie ehrenamtlichen und 

professionellen Fledermauskundlern und Ornithologen das Zwitschern an unseren Gebäuden auch für 

zukünftige Generationen zu erhalten. 
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In den folgenden Kapiteln wollen wir Sie in die Welt des Artenschutzes an Gebäuden mitnehmen. Zu 

Beginn sollen Begriffe und methodische Grundlagen definiert werden, da häufig auch zwischen Fach-

kollegen unterschiedliche Begrifflichkeiten verwendet werden. Gebäudeartenschutz ist nur in Zusam-

menarbeit mit zahlreichen anderen Fachgebieten, aber auch in Umsetzung der rechtlichen Gegeben-

heiten nachhaltig umsetzbar. Wir wollen hier grundlegende Abhängigkeiten darstellen und Probleme, 

aber auch Lösungsansätze erkunden. 

Aufgrund der besonderen Ansprüche der einzelnen Arten sind zielführende Erhaltungsmaßnahmen nur 

unter Beachtung genau dieser Ansprüche möglich, die in den Kapiteln 5.3 und 5.4 für die Gruppen der 

Vögel und der Fledermäuse behandelt werden. 

Ein Novum des Leitfadens ist, dass umfängliche Ergebnisse zur Annahme von künstlichen Quartieren 

im Zuge von energetischen Sanierungen zusammengestellt werden. Ableitungen für die sinnvolle Um-

setzung, aber auch Beschreibungen von auftretenden Problemen und Lösungsmöglichkeiten werden 

in Kapitel 6 zusammengefasst. 

Trotz des Schwerpunktes auf der energetischen Fassadensanierung sollen auch andere Baumaßnah-

men an Gebäuden mit Artenschutzbezug an typischen Beispielen erläutert werden. Dies reicht von 

Dachsanierungen über Holzschädlingsbekämpfungen bis hin zur Spechtschlagsanierung im Wärme-

dämmverbundsystem (vgl. Kapitel 7.1). 

Bisher liegen kaum einheitliche Vorgaben zu Mindestvorgaben hinsichtlich Kompensationsmaßnah-

men oder Untersuchungsstandards vor. Die Kapitel 7.2 bis 7.6 versuchen diese Lücke zu schließen. Um 

eine praktische Nachvollziehbarkeit des umfänglichen Stoffs zu ermöglichen, werden Sachverhalte an 

typischen Fallbeispielen aus dem Baustellenalltag in Kapitel 9 dargestellt. 

Artenschutz in der Breite kann nur im Zusammenwirken vieler Beteiligter gelingen. Täglich werden 

Quartiere und Brutplätze aufgrund der versteckten Lebensweise, aber auch durch ungenügende Kennt-

nis der Baubeteiligten bei Baumaßnahmen unbemerkt zerstört. Ein Erhalt in der Fläche ist nur möglich, 

wenn hier die öffentliche Hand eine Vorbildwirkung einnimmt. Insbesondere bei Neubauvorhaben, 

aber auch bei Sanierungen sind mit einem kleinen Teil der Bausumme gute Maßnahmenumsetzungen 

möglich. Im Kapitel 10 widmen wir uns der 4GJKL=DDMF? NGF +9ȺF9@E=FKL9F<9J<K AE 1AFF= NGF ᵛ:=KL

HJ9;LA;=ᵘ  =AKHA=D=F >ɉJ  9ME9ȺF9@E=F <=J Ȏ>>=FLDA;@=F &and. 

In diesem Leitfaden werden Produktbezeichnungen von Kästen zur Darstellung von produktbezogenen 

Ergebnissen der Erhebungen benannt. Eine ausführliche Darstellung der einzelnen Kästen erfolgt aus 
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Platzgründen nicht. Für kommerziell vertriebene Kästen wird auf die Produktseiten der Hersteller ver-

wiesen. Aufgeführte konstruktive Lösungen sind im Kapitel 11 aufgeführt. Für ausgewählte Kästen und 

konstruktive Lösungen finden sich Bau- bzw. Einbauhinweise in einem separaten Anhang. 

Die benannten Kastentypen sind nicht als Werbung für einzelne Modelle oder Hersteller zu verstehen. 

Durch Entwicklungen von Kastenmodellen werden zukünftig noch andere Kästen oder konstruktive 

Quartiertypen zur Verfügung stehen, die in den Untersuchungen nicht berücksichtigt werden konnten. 

Gleichzeitig konnten die vorhandenen Kastentypen nicht in vergleichbaren Anzahlen geprüft werden, 

so dass für einzelne Kastentypen nur wenige Standorte untersucht wurden. Alle nachstehenden Aussa-

gen, bei denen eine Nutzung einzelner Kästen nicht oder nur selten belegt wurde, sind damit nicht zwin-

gend als Negativnachweis zur Besiedlung zu werten. Im umgekehrten Fall lässt sich jedoch für Kästen 

mit regelmäßiger Nutzung eine Funktionalität für die jeweilige Art ableiten.  

Zur Vereinfachung der Ausführungen wird im Bericht die maskuline Schreibweise wie z.  ᵋ ᵛ4=J>9KK=Jᵘᵌ

ᵛ'FL=JNA=OH9JLF=Jᵘ G<=J ᵛ%=KHJƆ;@KH9JLF=Jᵘ ?=K;@D=;@LKF=MLJ9D 9F?=O=F<=Lᵋ 

Die in diesem Leitfaden genannten Hinweise zur Konstruktion und zum Einbau von Nistplätzen und 

Fledermausquartieren sind nach bestem Wissen und aufgrund der Recherche von Fachtexten aus ar-

tenschutzfachlicher Sicht erstellt. Gleichzeitig erweitert sich das Wissen, es verändern sich auch die 

rechtlichen Rahmenbedingungen stetig und eine Berücksichtigung der baulichen Voraussetzungen wie 

z. B. Dämmsysteme der einzelnen Vorhaben ist nicht möglich. Daher sind Angaben in diesem Leitfaden 

als Erfahrungen aus der Umsetzung zu verstehen, aber bitte stets eigenverantwortlich zu prüfen. Die 

Verfasser und Herausgeber dieses Leitfadens übernehmen keine Haftung für Schäden aus der Umset-

zung von Maßnahmen.  
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2 Einleitung  
Der Schutz gebäudebewohnender Tierarten ist besonders aufgrund der aktuellen Anforderungen hin-

sichtlich der energetischen Optimierung von hoher Bedeutung. Einer Vielzahl von Fledermaus- und Vo-

gelarten dienen Gebäude als unverzichtbare Fortpflanzungs- und Ruhestätten, wobei Quartiere und 

Brutplätze traditionell und über viele Jahre hinweg genutzt werden. 

Durch die zunehmende energetische Sanierung von Gebäuden, neue Bautechnologien, Gebäudeausbau 

und -abriss ist seit den 1990er Jahren ein starker Rückgang von Gebäudequartieren zu beobachten. Dies 

führte teilweise selbst für häufige gebäudewohnende Arten, wie den Haussperling zu massiven Rückgän-

gen. Die Kenntnislage zu Bestandsveränderungen von Fledermausarten ist spärlich. Regional sind aber 

massive Quartierverluste belegt (z. B. NSI FREIBERG 2019). Die Umsetzung von Ersatz- und Ausgleichsmaß-

nahmen unterscheidet sich dabei regional sehr stark, wobei in einigen Landkreisen insbesondere beim 

Rückbau und Sanierung von Plattenbaugebieten nur sehr wenige Ersatzmaßnahmen umgesetzt wurden. 

Oftmals besteht zur Annahme von umgesetzten Maßnahmen ein sehr hohes Kenntnisdefizit.  

Fledermäuse sind streng geschützt und stellen über ein Fünftel der FFH-Arten und damit einen Schwer-

punkt im Artenschutz dar. 17 der 22 in Sachsen vorkommenden Fledermausarten dienen Gebäude re-

gelmäßig als Wohnstätte. Von den regelmäßig an Gebäuden brütenden Vogelarten sind Turmfalke und 

Schleiereule streng geschützt, weitere Arten besonders geschützt. Vier von neun Arten sind im Bestand 

gefährdet (Schleiereule, Dohle, Rauch- und Mehlschwalbe), vier von neun Arten weisen Bestandsrück-

gänge auf (Schleiereule, Rauch- und Mehlschwalbe, Haussperling). Der Mauersegler ist zu einem erheb-

lichen Teil auf neu eingerichtete Nisthilfen angewiesen. Alle Arten nutzen geeignete Quartiere und Brut-

plätze über viele Jahre hinweg, Elterntiere vermitteln zudem Quartiertraditionen an Nachkommen.  

Der Erhalt bzw. der Verlust von Quartieren gebäudebewohnender Tierarten überschreitet in seiner Di-

mension den Zustand der Lokalpopulation und trägt insofern, positiv wie negativ, zum Erhaltungszu-

stand der betroffenen Arten bei. Energieeffizientes Bauen bzwᵋ 19FA=JMF?=F KGOA= <9K 2@=E9 ᵛ1L9<Lᵧ

F9LMJᵘ KAF< )=JF9M>?9:=F <=J ,9LAGF9D=F 1LJ9L=?A= RMJ :AGDG?AK;@=F 4A=D>9DL MF< E=@J <=FF B= NGF

höchster Brisanz (BMU 2021).  

Dieser Leitfaden soll den aktuellen Kenntnisstand mit Schwerpunkt auf der energetischen Sanierung 

für Sachsen zusammenstellen und soll aus dem Ergebnis der vorliegenden Untersuchungen und der 

Kenntnisse zahlreicher ehrenamtlich und professionell umgesetzter Vorhaben, Möglichkeiten zur Ver-

einbarkeit von Artenschutz und Baumaßnahmen geben.  
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Im Projektzeitraum des FuE-Projektes vom 31.03.2022 bis 02.06.2025 wurden folgende Ziele verfolgt: 

 bisherige Ausgleichsmaßnahmen für wichtige gebäudebewohnende Arten in einem repräsentativen 

Umfang zu evaluieren, 

 strukturierte Interviews durchzuführen, um Erfahrungen aus der Praxis zusammenzutragen und auf-

zubereiten, 

 Erfolgskontrollen an ausgewählten Ersatzmaßnahmen vor Ort durchzuführen, 

 einen Leitfaden zu erarbeiten, der für Behörden und Bauherren folgende Fachthemen abhandelt: Rechts-

grundlagen, Übersicht zu Vorkommen und Ökologie der Fledermaus- und Vogelarten, Gefährdungen und 

Beeinträchtigungen durch Gebäudesanierung, Erfassung der Vorkommen, Vermeidung-, Minderungs- 

und Ausgleichsmaßnahmen einschließlich deren Planung und Umsetzung, Erfolgskontrollen.   
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3 Methoden 

3.1 Durchführung von strukturierten Interviews  

Es wurden strukturierte Interviews für Naturschutzbehörden, mit Bauausführung und -planung be-

traute Büros und für Planungsbüros mit Schwerpunkt in artenschutzfachlicher Baubegleitung erarbei-

tet. Bis November 2022 wurden zahlreiche Anfragen zu Interviews versandt, wobei Interviews mit vier 

Naturschutzbehörden, mit vier Fachplanern Fledermaus- und Vogelschutz und zwei Bauplanungsbüros 

erfolgen konnten. Problematisch war die hohe zeitliche Auslastung aller angefragten Institutionen und 

Personen, so dass zum Teil Interviewtermine nicht zustande kamen.  

Nachfolgend wird die Anfrage von interviewten Personen tabellarisch dargestellt. Die inhaltliche Aus-

wertung der Beantwortung der Fragen erfolgt separat für die drei Bereiche: Naturschutzbehörde, Pla-

ner Artenschutz und Planung/Ausführung.  

3.2 Recherche 

Über eine umfassende Internetrecherche wurde zunächst nach frei zugänglichen Veröffentlichungen 

zum Thema Gebäudesanierung und gebäudebewohnende Fledermausarten recherchiert. Dabei wurde 

gezielt nach bereits bestehenden Leitfäden, Handlungsempfehlungen, Praxiserfahrungen, o. ä. zu dem 

2@=E9 ?=KM;@Lᵋ DK 1M;@:=?JA>>= OMJ<=F MFL=J 9F<=J=E ᵛ*=AL>9<=Fᵘᵌ ᵛ%=:ƆM<=ᵘᵌ ᵛ19FA=JMF?ᵘᵌ MF<

ᵛ$D=<=JEƆMK=ᵘ KGOG@D AF <=MLK;@=J 9DK 9M;@ =F?DAK;@=J 1HJ9;@= CGE:AFA=JLᵋ 5=AL=J@AF =J>GD?L= =AF=

Recherche in den vorliegenden Publikationen und zum Teil unveröffentlichten Gutachten. 

Die Ergebnisse sind im Anhang A1 getrennt nach Verfasserebene (Bund, Länder, Kommunen, andere 

Länder) gelistet. Daraus wird ersichtlich, dass es keinen allgemeingültigen Leitfaden zum Schutz ge-

bäudebewohnender Arten in Deutschland gibt. Erste Ansätze zur Erarbeitung von Handlungsempfeh-

lungen wurden im Forschungs- MF< #FLOA;CDMF?KNGJ@9:=F <=K  MF<=K9EL=K >ɉJ ,9LMJK;@MLR ᵛ#F=J?=ᵧ

tische Sanierung und Artenschutz  ρKlima- und Artenschutz am Gebäude verknüpfen und gemeinsam 

voranbringenu  (NABU 2022) sowie in den Handlungsempfehlungen von EUROBATS (2024) entwickelt. 

In den Veröffentlichungen der Länder und Kommunen werden hauptsächlich betroffene Arten, zum Teil 

mit kurzen Artensteckbriefen, und beispielhafte Quartier- und Nistplatzstellen an Gebäuden aufge-

führt, die im Rahmen von Sanierungsvorhaben gefährdet sind. In dem Zusammenhang werden auch 

Beispiele für Ersatzmaßnahmen unter der Nennung künstlicher Nisthilfen mit Einbauhinweisen ge-

:J9;@Lᵋ #A?=F= #J>9@JMF?=F :ROᵋ #J>GD?KCGFLJGDD=F >DA=Ⱥ=F B=<G;@ :AK@=J FMJ AE ᵛ*=AL>9<=F RMJ 19FA=ᵧ

rung von Fledermausquartieren im ADH=FJ9MEᵘ ᶂREITER & ZAHN 2006) ein. Weitere Maßnahmen betreffen 

den Bauablauf wie beispielweise eine frühzeitige Einbindung des Artenschutzes, die auch Ergebnis die-

ses Leitfadens sein werden.  
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Auch für die Avifauna erfolgte eine umfangreiche Internetrecherche, eine Recherche in gängiger Fach-

literatur (insbesondere vollständige Prüfung der Fachpublikationen des Vereins sächsischer Ornitholo-

gen e. V., Prüfung weiterer Fachzeitschriften der vergangenen 10 Jahre  ρRᵋ  ᵋ ᵛ"=J $9DC=ᵘᵌ ᵛ,M*ᵘᶃᵌ =AF=

Recherche zu Faltblättern und sonstigen Informationsmaterial der Naturschutzverbände (z. B. Informa-

tionen zu Vögeln des Jahres, Infoflyer zum Nistkastenbau, Informationen zu Gebäudebrüterprojekten) 

sowie Expertenbefragungen. Expertenbefragungen erfolgten meist art- und situationsbezogen. Insbe-

sondere erfolgten Telefonate zu konkreten Erfahrungen zu konkreten Projekten sowie Gespräche im 

09@E=F NGF $9;@L9?MF?=F ᶂAFK:ᵋ ᵛ$9;@L9?MF? J;@AL=CLMJ ╕  AGDG?AK;@= 4A=D>9DLᵘᶃᵋ $ɉJ NA=D= JL=F DA=ᵧ

gen umfangreiche Informationsbroschüren von diversen Kommunen und lokalen Naturschutzgruppen 

vor. Die Recherche konzentrierte sich daher auf Publikationen auf Daten aus Sachsen, auf Publikatio-

nen, welche das bekannte Wissen umfassend zusammenfassen sowie auf Fragestellungen, die aktuell 

nur mit Literatur bzw. Expertenwissen aus anderen (Bundes-)Ländern geklärt werden können. In die-

sem ZuK9EE=F@9F? @=JNGJRM@=:=F AKL <9K .JGB=CL ᵛ JL=FK;@MLR 9F %=:ƆM<=F- Effizienzuntersuchun-

gen an Vogel-#JK9LRIM9JLA=J=Fᵘ <=K ,  3 ρRegionalverband Dresden ρ Meißen, welches noch nicht 

abgeschlossen ist, dessen Ergebnisse aus dem Zwischenbericht Stand 02/2024 (SIEBERT 2024) jedoch in 

diesen Bericht einfließen konnten. 

Die umfassenden Literaturrechercheergebnisse werden hier nicht im Einzelnen wiedergegeben, son-

dern in den Artkapiteln zusammenfassend dargestellt. Die einzelnen Quellen sind dem Literaturver-

zeichnis zu entnehmen. 

Alle unteren Naturschutzbehörden im Freistaat Sachsen wurden kontaktiert und um Übermittlung zu 

Erfahrungen von Ersatzmaßnahmen und Sanierungsbeispielen angefragt. Weiterhin wurden die Kas-

tenhersteller (Fa. Naturschutzbedarf Strobel, Fa. Schwegler, Fa. Hasselfeldt, Fa. BioClean GmbH) zu 

vorliegenden Erfahrungen zur Annahme ihrer Produkte kontaktiert. Auch wurde Kontakt mit ehrenamt-

lichen Fledermauskundlern aufgenommen, die freundlicherweise Daten zur Verfügung stellten. Hier 

sind insbesondere Stefan Plaszkorzki (Torgau), Sonja Fischer (Plauen), Raimund Francke (Chemnitz), 

Joachim Frömert (Hohenstein-Ernstthal) und Heiko Goldberg (Wilkau-Haßlau) zu benennen, die um-

fangreiche Daten zu Sanierungsbeispielen und Ersatzmaßnahmen übermittelten. 

Ergänzend wurden eigene Altdaten und Erfahrungen aus bereits umgesetzten Sanierungs- und Abriss-

vorhaben herangezogen.  
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3.3 Artkapitel  

3.3.1 Datengrundlagen zu Artportraits  

Um die Lesbarkeit der folgenden Artkapitel zu verbessern, wurde auf die durchgängige Angabe von Zi-

taten verzichtet. 

Informationen zur Verbreitung und Quartierökologie von Fledermäusen in Sachsen wurden dem Atlas 

der Säugetiere Sachsens (LFULG 2009) entnommen. Ergänzende Angaben zu Vorkommen in weiteren 

Bereichen Deutschlands stammen aus DIETZ et al. (2016). Für Angaben zu Empfindlichkeiten der Arten 

bei Sanierungsvorhaben und zu Sanierungsbeispielen wurde der Sanierungsleitfaden für Fledermäuse 

im Alpenraum (REITER & ZAHN 2006) verwendet. Die Einschätzungen zu Abgrenzungen der lokalen Popu-

lation in Sachsen wurden aus den Handreichungen der MultiBaseCS-Datenbank (www.artensteck-

brief.de) entnommen. Ergänzend werden für Deutschland die Angaben aus den Artportraits des Bun-

desamtes für Naturschutz (BFN 2024) aufgeführt. 

Die allgemeinen Artportraits der Vögel wurden insbesondere unter Verwendung folgender allgemeiner 

Literatur erstellt: FLADE (1994), GLUTZ VON BLOTZHEIM (2001), LFULG (2010), LFULG (2017a), LFULG (2017b), 

RYSLAVY et al. (2020), STEFFENS et al. (2013), STEFFENS et al. (2023), SÜDBECK et al. (2005) und VOGEL & WELL-

NER (2018), ergänzt um die Literatur zu den einzelnen Arten. 

3.3.2 Bestandserfassungen 

3.3.2.1 Vögel 

Neben der Recherche nach publizierten Daten, der Abfrage von Expertenwissen und den eigenen Altda-

ten wurden eigene Erfassungen in Sachsen durchgeführt sowie bisher nicht ausgewertete Erfassungs-

ergebnisse zu Gebäudebrütern des NABU Torgau sowie von Nebenbeobachtungen bei Fledermauskar-

tierungen ausgewertet. 

Gezielte Erfassungen erfolgten in den Jahren 2022 und 2023 an 70 Objekten. Hierbei erfolgte primär die 

Kontrolle von Nistkästen auf Besatzspuren (Nester, Kotstellen, heraushängendes Nistmaterial, Fettstel-

len etc.), da nicht eine Brutvogelkartierung im klassischen Sinne erfolgen sollte, sondern die Prüfung 

der Annahme verschiedener Kästen in verschiedenen Anbringungssituationen. Dies hat den Vorteil, 

dass Kontrollen auch außerhalb der eigentlichen Brutzeit stattfinden konnten. Dennoch erfolgte ein 

Großteil der Kontrollen innerhalb der Brutzeit, so dass zusätzlich zu Annahmespuren auch die direkte 

Nutzung von Kästen kontrolliert werden konnte. 

Für spezielle Fragestellungen erfolgte die mehrfache Kontrolle von Nistkästen durch Einflugbeobach-

tungen. Dies betraf insbesondere vertiefende Untersuchungen zur Annahme verschiedener Kompensa-

tionsformen und Kästen unterschiedlichen Anbringungsalters für den Mauersegler. 
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Abbildung 1: Räumliche Verteilung der Untersuchungsobjekte gebäudebewohnender Vogelarten  

3.3.2.2 Fledermäuse 

Bestandserfassungen 

Da aus umfänglichen Untersuchungen im Rahmen der Artenhilfsprogramme Kleine Hufeisennase und 

Graues Langohr sowie aus eigenen Baubegleitungen ausreichend Daten vorlagen, wurde im Fall beider 

Arten auf eine weitere Untersuchung verzichtet. Auch für das Mausohr und das Braune Langohr lagen 

zahlreiche Sanierungsbeispiele mit positiver Bestandsentwicklung vor, so dass nur vereinzelte Daten-

erhebungen, z. B. zur Annahme von Wärmeglocken, mittels Objektbegehungen und Sichtkontrollen der 

Hangplatzstrukturen erfolgten. 

Erhebliche Defizite bestanden jedoch zur Funktionalität von Ersatzmaßnahmen im Rahmen energeti-

scher Sanierungen. Hinsichtlich der Besiedlung solcher Ersatzmaßnahmen von Fledermäusen liegen 

aus dem Großraum Dresden mehrere Beispiele (z. B. EWERT 2015) vor. Die Daten beschränken sich aber 

meist auf häufige Arten wie Abendsegler und Zwergfledermaus. Zur Bedeutung von Quartierpara-

metern (Höhe, Lichteinfluss, Exposition, Farbgebung des Kastens) fehlen dagegen Detailangaben. 

2022/2023 wurden daher zahlreiche Gebäude geprüft. Dabei wurden verschiedene Gebäude/Gebäude-

komplexe mit unterschiedlichen Intensitäten bearbeitet. Der Methodenansatz zielte auf die vertiefte 
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Untersuchung definierter Gebäudekomplexe mit hohen Anzahlen angebrachter Kästen bzw. von Art-

vorkommen mit geringerem Kenntnisstand ab. Gleichzeitig wurden zahlreiche Gebäudekomplexe mit 

einer geringeren Kontrollintensität begangen, um möglichst viele räumlich verteilte Daten zu Vorkom-

men aufnehmen zu können. 

Für die vertieft untersuchten Gebäudekomplexe wurden auch die Zahl und Verteilung der vorhandenen 

Kästen aufgenommen. Für die restlichen Gebäude erfolgte nur eine Aufnahme der tatsächlich genutz-

ten Quartiere. 

Zur genaueren Betrachtung von Annahmeraten erfolgte in Dresden eine vertiefte Untersuchung der Ge-

bäudekomplexe Südhöhe, Pfotenhauerstraße 18-36 und Hochschulstraße 2-44, bei denen 2022/23 im 

Jahresverlauf monatliche Kontrollen sowohl durch Sichtkontrollen, Kotsuche als auch Detektorkon-

trollen (März bis November) erfolgten. Mit mindestens fünf Ausflugskontrollen und regelmäßigen Sicht-

kontrollen wurden weiterhin die Turnhalle Straßgräbchen und das Schulgebäude mit Turnhalle der 

19. Grundschule Dresden bearbeitet. 

Dabei wurde ein Methodenmix aus Detektorkontrollen, Ausflugskontrollen mittels Infrarotvideoka-

mera oder Wärmebildkamera und der visuellen Kontrolle ausleuchtbarer Kästen, sowie Kotsuche am 

Gebäude umgesetzt (siehe Nachweisarten). 

An Gebäudekomplexen mit Nachweis der Nordfledermaus und umgesetzten Ersatzmaßnahmen in 

Wilthen und Olbersdorf erfolgten im Mai bis August regelmäßige Detektorkontrollen mit zum Teil pa-

ralleler videogestützter Ausflugskontrolle zur Prüfung der Nutzung von Hangplatzrequisiten als Wo-

chenstuben. 

Weiterhin wurde ein Gebäude in Rehefeld mit Nachweis von Zweifarbfledermauskolonien, Bartfleder-

mäusen, Zwergfledermäusen, Breitflügelfledermäusen und Mausohren an zehn Terminen zwischen Mai 

und November 2022 kontrolliert. 

Bei Objekten, bei denen eine vollumfängliche Besiedlung aller Nisthilfen festgestellt wurde oder bei 

denen aus früheren Untersuchungen schon Daten vorlagen, erfolgten nur Einzelbegehungen. Bei allen 

weiteren Objekten waren in der Regel drei Kontrollen geplant. Insgesamt wurden 554 Kontrollen von 

Objekten bzw. Ausleuchten von Kästen und 155 Detektorkontrollen durchgeführt. Dabei bestehen für 

den Großteil der Objekte auch Nachweise der benannten Arten. Einige Beispiele beinhalten jedoch auch 

Objekte, bei denen Ersatzmaßnahmen für die jeweiligen Arten umgesetzt wurden und bei denen die 

Annahme bisher noch unklar ist. Bei der Interpretation der Anzahlen ist zu beachten, dass es sich bei 

einzelnen Objekten um Gebäudekomplexe mit mehreren Quartiergebäuden handelt (z. B. Dresden-

Hochschulstraße, Dresden-Südhöhe, Dresden-Pfotenhauerstraße, Leipzig-Paunsdorf). 
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In den nachfolgenden Grafiken werden Nachweisorte mit der erfolgten Annahme von Kästen oder kon-

struktiver Quartiere dargestellt. Diese sind nicht als Verbreitungskarten, sondern als Darstellung der 

Nachweisorte zu verstehen. Es wurde versucht, Untersuchungsobjekte in verschiedenen Bereichen 

Sachsens zu finden. Dabei war jedoch festzustellen, dass in Teilen Sachsens keine oder nur sehr wenige 

umgesetzte Maßnahmen bestehen oder zumindest bekannt sind, was z.  B. die Anzahl der Fundpunkte 

in den Landkreisen Mittelsachsen, Erzgebirgskreis und Nordsachsen limitiert (vgl. Abbildung 2). 

 
Abbildung 2: Räumliche Verteilung der Untersuchungsobjekte gebäudebewohnender Fleder-
mäuse 

Begriffsbestimmungen und Nachweisarten  

Als Nachweis wurde eine Ein- oder Ausflugsbeobachtung, Kotfunde in oder unter dem Kasten oder 

Sichtbeobachtungen im Kasten gewertet. Die einzelnen Nachweisarten werden nachfolgend beschrie-

ben. Bei der Interpretation der mittels der einzelnen Methoden erhobenen Daten ist zu beachten, dass 

mittels der umgesetzten Methodik keine vollständige Erfassung der Gesamtheit der besiedelten Struk-

turen möglich ist. Insbesondere Fledermäuse, die Fassadenquartiere besiedeln, nutzen arttypisch ei-

nen Verbund verschiedener Strukturen. Zwischen diesen Hangplätzen finden je Reproduktionsphase, 

Witterung und Jahreszeit regelmäßig Wechsel statt. Damit kann auch bei einem Methodenmix und mit-

tels zahlreicher Begehungen nur ein Teil der tatsächlich genutzten Quartiere ermittelt werden. Durch 
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die Anwendung verschiedener Methoden in den intensiv untersuchten Gebäudekomplexen ist aber ein 

Vergleich der Nutzungshäufigkeiten z. B. zwischen den Kastentypen möglich. 

Es ist zu betonen, dass im Rahmen des Vorhabens keine Kästen angebracht wurden, sondern nur auf 

bereits umgesetzte Anbringungen zurückgegriffen wurde. Da damit keine Gleichverteilung von Kasten-

typen, Expositionen usw. vorliegt, wird auf weiterführendende statistische Auswertungen verzichtet 

und es erfolgt lediglich eine deskriptive Statistik. 

Detektorkontrollen  

Detektorerfassungen erfolgten überwiegend in der Morgenschwärmphase und in der abendlichen Aus-

flugsphase. Dabei wurde eine Quartiernutzung der Gebäude durch Fledermäuse mittels Fledermausde-

tektor (Elekon Batlogger M2, M) erfasst. Die Detektorkontrollen starteten jeweils etwa eine halbe 

Stunde vor Sonnenuntergang beziehungsweise eine Stunde vor Sonnenaufgang. Im Vorfeld der Abend-

begehungen und im Nachgang der Morgenbegehungen erfolgte eine Kotsuche an den Gebäuden. Die 

Begehungen wurden ausschließlich bei einer Temperatur von mindestens 10 °C und in niederschlags-

freien Perioden durchgeführt, da hier von einer hohen Fledermausaktivität ausgegangen werden 

konnte. Bei der Erfassung wurde jeweils eines der Gebäude stetig umlaufen und auf ein- bzw. ausflie-

gende Tiere geachtet. Bei zwei Bearbeitern erfolgte die Begehung von Gebäuden zeitgleich.  

Unterstützend kam bei mehreren Quartierstellen eine Infrarot- bzw. Wärmebildkamera (Sony Cyber-

shot HDR-SR10, Canon XA40, Canon XA20, Infiray ZH50) zum Einsatz, um Ein- und Ausflüge an einzelnen 

Gebäudeseiten zu filmen. Die Auswertung der Videoaufzeichnungen fand nachträglich mittels des Pro-

gramms VLC Mediaplayer Version 3.0.20 statt. 

Bei den Begehungen wurden die Fledermausrufe über den Fledermausdetektor aufgenommen. Die Ruf-

datenauswertung erfolgte mit Hilfe des Programmes BatExplorer 2.2.4.0 (Fa. Elekon). Auch mittels der 

PC-gestützten Analyse der Rufe ist aufgrund der Anpassung der Ultraschalllaute an die jeweiligen Um-

gebungsbedingungen und durch die daraus folgende hohe Variabilität der Rufe eine Artbestimmung 

nur unter bestimmten Bedingungen möglich. Die Artansprache erfolgte, wenn eindeutige Rufaufnah-

men der aus- bzw. einfliegenden Tiere vorlagen. Nicht auf das Artniveau bestimmbare Rufe wurden auf 

die möglichen Artengruppen eingegrenzt. Für die Artansprache wurden zudem Silhouetten, Habitat, 

Flughöhen und Flugverhalten berücksichtigt. 

Nur bei wenigen Tieren konnten keine Rufe aufgezeichnet werden. Hier erfolgte eine Ansprache als un-

bestimmte Fledermausart. Dies betraf vorwiegend kleine Fledermausarten an Hochhäusern (vermut-

lich Gattung Pipistrellus und Hypsugo). 
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Kotsuche 

Im Vorfeld der Abendbegehungen und im Nachgang der Morgenbegehungen sowie parallel zu Sicht-

kontrollen von Kästen an der Außenhaut der Gebäude erfolgte eine Kotsuche an den Gebäuden. Auch 

beim Ausleuchten der Kästen wurde Fledermauskot in den Kästen oder im Einflugsbereich an der Fas-

sade angehefteter Kot erfasst. Bei der Erfassung von Kotfunden wurden folgende Größenklassen ange-

O=F<=Lᵍ ╞ 5 Kotpellets, - 20 Kotpellets, - 50 Kotpellets und > 50 Kotpellets, wobei eine Anzahl von 

 ρ50 Kotpellets und > 50 Kotpellets als Indiz für eine Nutzung durch eine Kolonie gewertet wurden.  

Über die Kotsuche kann auch eine Prüfung der Besiedlung visuell nicht kontrollierbarer Kästen erfol-

gen. Bei Kotfunden am Gebäudefuß unter mehreren übereinanderliegenden Kästen bzw. Kastentypen 

erfolgte keine Zuordnung zu einem einzelnen Kasten. 

Mittels einer Kotsuche ist eine Artzuordnung nur in einzelnen Fällen möglich. Eine eindeutige Zuord-

nung war bei Kotfunden des Abendseglers möglich. Durch die spezifische Anheftung an Fassaden 

konnte eine Zuordnung auch für die Gruppe der Pipistrellus-Arten erfolgen, wobei eine Artunterschei-

dung zwischen Zwerg- und Mückenfledermaus nicht möglich ist. Reine Nachweise anhand von Kotfun-

den traten nur vereinzelt auf, da in den meisten Fällen zusätzliche Belege über Sichtbeobachtungen 

oder Detektornachweise bestanden. 

Sichtkontrollen  

Zu Sichtkontrollen an Kästen an Außenfassaden kam eine Kombination aus Hochleistungsscheinwerfer 

(Acebeam X75, Thrunite TN42 V2) und Kamera mit 40-facher optischer Vergrößerung (Canon Powershot 

SX740HS) zur Anwendung. Durch die Verwendung einer Kamera mit manueller Belichtungssteuerung 

ist eine Aufhellung des Fotos möglich, so dass eine Ansprache von Fledermäusen im Kasteninneren er-

folgen kann. Damit können auch bei Tageslicht Kontrollen und Artansprachen bis ca. fünftes Oberge-

schoss mit hoher Nachweissicherheit durchgeführt werden. Bei höheren Gebäuden erfolgte eine Kon-

trolle vorwiegend unmittelbar nach Sonnenuntergang, da hier durch die geringere Umgebungshellig-

keit eine höhere Aufnahmequalität erzielt werden konnte und damit auch Artansprachen in größeren 

Gebäudehöhen möglich waren. 

Wenn nur Teile der Fledermaus sichtbar waren oder aufgrund der Bildqualität keine Artansprache mög-

lich war, erfolgte eine Einengung auf die Gruppe (z. B. unbestimmte Fledermausart, unbestimmte Pi-

pistrellus-Art, kleine Fledermausart). Die Bestimmungssicherheit nimmt mit steigender Geschosshöhe 

ab, so dass insbesondere bei Nachweisen im oberen Bereich von Hochhäusern d. h. neuntes bis zehntes 

Obergeschoss, Artansprachen nur noch teilweise erfolgen konnten. 
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Quartiernutzung  

Wichtig für das weitere Verständnis ist die Definition von verschiedenen Begriffen.  

Insbesondere spaltenbewohnende Arten führen zum Teil häufige Quartierwechsel, wobei die einzelnen 

Quartiere regelmäßig wieder aufgesucht werden. Die Gesamtheit dieser Quartiere einer Kolonie wird 

als Quartierkomplex definiert. Ein solcher Quartierkomplex kann sich z. B. bei größeren Plattenbauten 

auf ein Gebäude beziehen, an dem verschiedene Quartierstellen genutzt werden oder aus Quartierstel-

len an mehreren Quartiergebäuden bestehen. 

Als Quartierstelle im Sinne einer Fortpflanzungs- oder Ruhestätte an Fassaden sind Bereiche zu definie-

ren, in denen Fledermäuse ihren Tagesschlaf verbringen. Ein Quartiergebäude ist ein Bauwerk, an dem 

sich eine oder mehrere Fledermausquartierstellen befinden. 

Bei der Nutzung von Innenräumen wie Dachböden wird jedoch der gesamte genutzte Gebäudebereich 

als Quartier betrachtet, in dem mehrere Hangplätze genutzt werden können. Diese Unterscheidung ist 

wichtig für die Ableitungen zur Kompensation und für Ersatzmaßnahmen (vgl. Kapitel 7.4.2). Bei Fassa-

denquartieren erfolgen Ersatzmaßnahmen meist als Einzelkästen oder konstruktive Lösungen und 

müssen die Nutzung der Gesamtheit der Hangplätze auch nach der Baumaßnahme möglich machen 

oder anderweitig gleichwertig ersetzen. Bei Quartieren in Gebäuden sind dagegen funktionale Maßnah-

men nur durch Erhalt oder Nachbildung der jeweiligen Quartiersituationen samt aller funktionalen Ein-

heiten (z. B. warmer Hangplatz im First und kühler Hangplatz in Mauerbereich) möglich.  

Quartiertypen werden in Wochenstubenkolonien, sonstige Kolonien, Winterquartiere und Einzelquar-

tiere unterschieden. 

Als Wochenstubenquartiere werden in den nachfolgenden Kapiteln Quartiere oder Hangplätze zur Jun-

genaufzucht bezeichnet, bei denen eine Kolonienutzung im Zeitraum Mai-Juli festgestellt wurde. Diese 

wurden hauptsächlich über Ausflugskontrollen und Sichtbeobachtungen ermittelt. Als weiterer Nach-

weis für Wochenstuben zählten juvenile Fundtiere. Vorwiegend bei nicht vollständig optisch kontrol-

lierbaren Kästen wurde eine Mindestzahl von drei Tieren für eine Einstufung als Wochenstube ange-

nommen. Häufig befanden sich hier auch umfänglichere Kotstellen unter den Kästen, die auf eine Ko-

lonienutzung hinwiesen. 

Bei den Arten Abendsegler und Zweifarbfledermaus wurden weitere Abstufungen vorgenommen. Bei 

der Zweifarbfledermaus wurde bei allen Koloniestandorten durch Sichtbeobachtungen nach Ausflug 

ohne Jungtiersichtungen im Kasten bzw. ohne spätere Einflüge in der Stunde nach Ausflug in der Lakta-
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tionsperiode nachgewiesen, dass es sich um Männchenquartiere handelte. Dies wurden als Männchen-

kolonie eingestuft. Koloniefunde im Zeitraum März/April und August-November wurden als sonstige 

Kolonie eingestuft.  

Bei Abendseglern sind ebenfalls Männchenkolonien bekannt (ZÖPHEL & HOCHREIN 2009). Hier gelang 

nicht bei allen Quartieren eine sichere Ansprache entweder als Männchenkolonie oder als Wochen-

stube. Kolonien im Zeitraum Mai-(MDA G@F= KA;@=J= 8MGJ<FMF? OMJ<=F <9@=J 9DK ᵛ+ƆFF;@=FCGDGFA=

G<=J 5G;@=FKLM:=ᵘ 9M>?=FGEE=F MF< )GDGFA=>MF<= AE 8=ALJ9ME +ärz/April und August-November 

wiederum als sonstige Kolonie. 

Als Winterquartiere wurden Nachweise eingestuft, die im Dezember bis Februar erbracht wurden. 

Alle nicht in den vorstehenden Beschreibungen aufgeführten Quartiere werden als Einzelquartiere 

gewertet. 

In den nachfolgenden Betrachtungen erfolgt die Darstellung der Anzahlen als Kastenstandorte. Bei 

modularen Kästen, bei denen durch Aneinanderreihung von Kästen größere Quartiere geschaffen 

werden (z. B. Reihe aus Fledermausuniversalquartieren 2FTH Fa. Schwegler oder Großraumeinbau-

steinen Nr. 126 Fa. Strobel), kann damit ein Nachweisort z. B. v%JGȺJ9ME=AF:9MKL=AFᵘ 9M;@ 9MK Eeh-

reren Kästen bestehen. Die Anzahl besiedelter Quartiere spiegelt damit nicht unmittelbar die Zahl 

verbauter Kästen wider. 

Es muss betont werden, dass Nachweiswahrscheinlichkeiten auch durch die Auswahl der Kontrollme-

thode bestimmt werden. Insbesondere Kästen, die bei der visuellen Kontrolle geprüft werden können, 

haben höhere Nachweiswahrscheinlichkeiten als Kästen, die nicht visuell kontrolliert wurden. Um dem 

zu begegnen, wurde die Sichtkontrollen durch Methoden mit gleicher Sucheffizienz für alle Kastenty-

pen ergänzt. Dies sind die Suche nach Kot unter Kästen sowie die Kontrolle mittels Ausflugs- oder Ein-

flugsbeobachtungen. Für Einzelobjekte konnten Nachweise aus Hubbühnenkontrollen ausgewertet 

werden, bei denen endoskopische Kontrollen von Quartierrequisiten möglich waren. 

Untersuchungsparameter  

Als Untersuchungsparameter wurden Kastentyp, Exposition, Kastenfarbe, Höhe und Beleuchtung für 

alle untersuchten Kästen mit Positivnachweis eingeschätzt. 

Die Exposition wurde in die Hauptrichtung Nord, Süd, Ost, West klassifiziert. 

Die Kastenfarbe wurde als Parameter einbezogen, da in Abhängigkeit der Kastenfarbe eine unter-

schiedliche Aufheizung der Kästen erfolgt (BROUWER & HENRAD 2020, DOTY et al. 2016, GRIFFITHS et al. 

2017), wie auch in dem durchgeführten Experiment (vgl. Kapitel 5.5.2.1) festgestellt werden konnte. Bei 

der Datenerhebung wurde klar, dass eine objektive Klassifizierung des Parameters Farbe in der Fülle 



 

Schriftenreihe des LfULG, Heft 22/2025 | 43 

vorhandener Farbschattierungen nicht möglich ist. Dieser Parameter wurde daher ausschließlich für 

das Gebiet Hochschulstraße in Dresden ausgewertet, wo ausschließlich weiße oder schwarze Kästen 

vorhanden waren. 

Die Höhe wurde stockwerksgenau aufgenommen. Ist ein Kasten zwischen zwei Etagen positioniert, 

wird stets die obere Etage angegeben. Bei Kästen über dem letzten Obergeschoss (OG) wird fiktiv ein 

nächsthöheres Geschoss zugeordnet. Bei der Interpretation der Funde ist zu beachten, dass eine deut-

lich höhere Zahl an Maßnahmen im Bereich erstes bis fünftes Geschoss untersucht wurde, da deutlich 

weniger Beispiele im oberen Bereich von Hochhäusern bestanden. 

Die Beleuchtungsstärke wurde mittels visueller Einschätzung klassifiziert. Dabei ist zu beachten, dass 

sich die Beleuchtung in Abhängigkeit von der Lage zur Lichtquelle deutlich unterscheiden kann und bei 

Hochhäusern z. B. Kästen in den oberen Stockwerken geringere Beleuchtungsstärken aufweisen als 

Kästen in den unteren Etagen im Beleuchtungsfeld der Straßenlaternen. Die Klassifizierung erfolgte in 

folgende Stufen: keine Beleuchtung, schwache Beleuchtung (d. h. lediglich schwache Aufhellung z. B. 

Hofbereiche im städtischen Bereich), mäßige Beleuchtung (d. h. keine direkte Beleuchtung der Fassade 

aber für städtische Gebiete typische Abstrahlung von Straßenlaternen o. ä.) und starke Beleuchtung 

(d. h. direkte Beleuchtung, z. B. durch nahe Straßenlaternen). Auch hier ist zu beachten, dass die Kate-

gorien starke Beleuchtung und keine Beleuchtung unterrepräsentiert sind, da im städtischen Bereich 

nahezu keine unbeleuchteten Beispiele existieren und bei der Kastenanordnung zumeist auch starke 

Beleuchtungssituationen vermieden werden. 

Kastenarten, Anzahl besetzter Kästen und Annahmeraten 

In den Grafiken zur Anzahl besetzter Kästen in den Artkapiteln wurde die Gesamtzahl besiedelter Käs-

ten ermittelt. Bei den Erfassungen erfolgte die Dokumentation mit genauer Zuordnung des einzelnen 

Kastens, die in einer Positivliste mit kastengenau geführten Identifikationsnummern geführt wurden. 

Für die Ermittlung der Anzahl von Nachweisen pro Kastentyp wurden Mehrfachnutzungen eliminiert, 

so dass wenn auch mehrfache Nutzungen eines Kastens festgestellt wurden, die Nutzung nur einfach 

gewertet wurde. Diese Grafik führt damit die Absolutzahl von mindestens an einem Termin besetzten 

Kästen auf. Ein relativer Bezug der Kastenbesiedlung auf die Zahl vorhandener Kästen ist für die meis-

ten Gebiete aufgrund der erwähnten methodischen Einschränkungen (z. B. keine Gleichverteilung der 

Kastentypen, unterschiedliche Nachweisbarkeit der Kastenbesiedlung bei einzelnen Methoden) bei der 

Erfassung nicht sinnvoll. 

Um einen Vergleich zwischen der Nutzungsintensität verschiedener Kästen zu treffen, wurden intensiv 

untersuchte Gebäudekomplexe definiert. Für diese wurden Annahmeraten als relative Besiedlungshäu-

figkeit ermittelt. Als Annahmerate wurde der Anteil mindestens einmal durch Fledermäuse genutzter 
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Kästen von der Anzahl der gesamt vorhandenen Kästen definiert. In diesen Gebieten kann durchaus ein 

Vergleich zur Nutzung der einzelnen Kastenmodelle und Strukturen erfolgen (vgl. Kapitel 5.5.1).  

Ziel dieser Untersuchungen ist es, für Fledermäuse relevante Struktureigenschaften zu ermitteln, die 

bei Quartierschaffungen und Ersatzmaßnahmen einzuhalten sind. 

Dabei ist zu beachten, dass Kästen auch mehrfach mit verschiedenen Quartiertypen angenommen wur-

den. D. h., dass ein Kasten sowohl als Wochenstube, Winterquartier, Männchenkolonie, sonstige Kolo-

nie oder Einzelquartier genutzt werden kann. Daher ergibt die additive Zusammenführung der einzel-

nen Quartiertypen pro Art eine höhere Gesamtsumme als die reine Zahl genutzter Kästen. 

Bei den erfassten Parametern Exposition, Kastenfarbe, Höhe und Beleuchtung sind auch Mehrfachnut-

zungen eines Kastens erfasst, da hier auch die Stetigkeit der Nutzung ein Indiz für die Bevorzugung be-

stimmter Quartierparameter ist. 

3.3.3 Experimentelle Überprüfung des Einflusses von Kastenfarbe und Einbausituation auf die 

Temperierung von Kästen 

Für den Einfluss der Kastenfarbe auf die Kastentemperierung bzw. den Unterschied zwischen Holzbe-

ton und Holz liegen mehrere Studien vor (vgl. GRIFFITHS et al. 2017; RUEEGGER 2019; BIDEGUREN et al. 2019; 

BROUWER & HENRAD 2020), wobei auch Risiken hinsichtlich der Überhitzung dunkler Kästen diskutiert 

werden (CRAWFOOD & -ᵗ)EEFE 2021; FLAQUER et al. 2014). Dabei wurde festgestellt, dass sich dunkle Käs-

ten stärker aufheizen als helle Kästen und Holzbetonkästen eine höhere Pufferkapazität und damit ei-

nen leicht gemäßigteren Temperaturverlauf als Holzkästen haben. Die Untersuchungen fanden bisher 

jedoch vornehmlich an einkammrigen Kästen ohne Berücksichtigung der Einbausituation statt. Die 

Platzierung von Kästen auf der Dämmung im Vergleich zu in die Dämmung eingebauten Kästen lässt 

jedoch einen gleichmäßigeren Temperaturverlauf in der Dämmung und höhere Maximaltemperaturen 

und stärkere Temperaturen bei Aufputzkästen erwarten. Bei mehrkammrigen Kästen ist zudem eine 

Temperaturvarianz zwischen den Kammern anzunehmen. Weiterhin sind bei auf der Dämmung mon-

tierten Kästen größere Temperaturschwankungen durch die fehlende Pufferwirkung des Untergrunds 

im Vergleich zu auf das Mauerwerk aufgebrachten Kästen zu erwarten. Um die vorstehend genannten 

Annahmen zu testen, wurde an einem Gebäude in Großzössen (Leipziger Land) 2023 ein Temperaturex-

periment durchgeführt. Als Testkasten wurde hier das Universalquartier 2FTH Fa. Schwegler verwen-

det. Durch den mehrkammrigen Aufbau des Kastens konnte eine Auswirkung der Kastenfarbe und der 

Einbausituation über mehrere Ebenen des Kastens getestet werden. Dazu wurden jeweils ein licht-

graues helles Kastenmodell und ein schwarzes Modell pro Einbausituation getestet. Alle Kästen wurden 

an einer Wand in Südexposition und in derselben Höhe ausgebracht, so dass die Besonnung der Kästen 

identisch war.  
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Es wurden drei typische Einbauvarianten geprüft: Aufputzmontage, Montage auf die Dämmung und in 

die Dämmung integrierte Montage. 

 
Abbildung 3: Aufnahme der Kastenanordnung: links  ρMontage in Dämmung, Mitte  ρMontage auf 
Dämmung, rechts  ρAufputzmontage . 

Die Temperaturmessung erfolgte pro Kasten mit jeweils drei Temperaturloggern Easylog-USB pro Kas-

ten, wobei die Messung in der Kammer zwischen Kasten und Wand, in der vordersten Kammer und in der 

2. Kammer von vorn erfolgte. Die Logger wurden auf stündliche Datenaufzeichnung gestellt. Als Referenz-

wert für die Außentemperatur wurden die Daten einer ca. 1 km entfernten Wetterstation verwendet. 

 
Abbildung 4: Ausbringung von jeweils drei Loggern pro Kasten.  



 

Schriftenreihe des LfULG, Heft 22/2025 | 46 

4 Rahmenbedingungen und Rechtsgrundlagen im Spannungsfeld Bauvorhaben 
und Artenschutz 

4.1 Praxisanforderungen unter besonderer Berücksichtigung der energetischen 

Sanierung 

Mit der Energieeffizienzstrategie 2050 legt die Bundesregierung als nationales Energieeffizienzziel für 

das Jahr 2030 fest, insgesamt 30 Prozent des Primärenergieverbrauchs bis 2030 im Vergleich zum Ba-

sisjahr 2008 zu reduzieren (BMWI 2019). Zur Umsetzung werden Energieeffizienzmaßnahmen in einem 

neuen Nationalen Aktionsplan Energieeffizienz (NAPE 2.0) gebündelt, darunter auch für den Gebäude-

sektor. Zu diesen Maßnahmen gehören unter anderem verschiedene Fördermöglichkeiten für energe-

tische Sanierungs- und Neubauvorhaben (BMWI 2019). Weiterhin beinhaltet die Langzeit-Renovierungs-

strategie Maßnahmen zur Sanierung des nationalen Gebäudebestandes für öffentliche und private Ge-

bäude (BMWI 2020).  

Die wesentliche für den Gebäudebereich geltende Rechtsvorschrift ist das neue Gebäudeenergiegesetz 

(GEG), in welchem die vorherige Energieeinsparverordnung (EnEV), das Energieeinsparungsgesetz 

(EnEG) sowie das Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG) zusammengeführt wurden. Im GEG 

sind damit einheitlich die energetischen Anforderungen sowohl für Bestandsgebäude als auch Neubau-

ten festgelegt. Beispielweise gilt bei der Erneuerung, dem Ersatz oder erstmaligen Einbau von Außen-

wänden sowie dem Anbringen von Verkleidungen, Dämmschichten oder eines neuen Außenputzes an 

bestehende Wände eines Wohngebäudes ein maximaler Wärmedurchgangskoeffizient von 

0,24 W/(m²·K) (vgl. GEG, Anlage 7). Das GEG ist entsprechend auf Landesebene umzusetzen. Hinsicht-

lich des Einbaus bzw. der Anbringung künstlicher Nisthilfen im Zuge von Kompensationsmaßnahmen 

oder Quartierneuschaffung ergeben sich nach Sächsischer Bauordnung (SächsBO) keine Einwände, 

wenn die öffentliche Sicherheit nicht gefährdet ist (§ 3, Abs. 1 SächsBO). Beim Einbau von Nisthilfen 

dürfen jedoch keine Schäden, zum Beispiel durch Wasser oder Feuchtigkeit entstehen (§ 13 SächsBO). 

Da Einbaumodelle in Wärmedämmverbundsysteme (WDVS) eingesetzt werden, ist außerdem darauf zu 

achten, dass keine Wärmebrücken entstehen und Schäden an den Wärmedämmverbundsystemen ver-

mieden werden. 

4.2 Anforderungen des Naturschutzes 

4.2.1 Grundlagen 

Gebäudebewohnende Fledermäuse und Vögel gehören mit Ausnahme der Haustaube alle zu den ge-

schützten Arten. Auf europäischer Ebene wird der Schutz von Fledermäusen in der FFH-Richtlinie (Richt-

linie 92/43/EWG des Rates zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und 
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Pflanzen vom 21. Mai 1992) und der von Vögeln in der Vogelschutzrichtlinie (Richtlinie 2009/147/EG des 

Europäischen Parlamentes und des Rates vom 30. November 2009 über die Erhaltung der wildlebenden 

Vogelarten (kodifizierte Fassung)) geregelt. Die Umsetzung dieser Richtlinien in Nationales Recht ist in 

den Regeln zum speziellen Artenschutz im § 44 BNatSchG (Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Juli 2009 

(BGBl. I S. 2542), das zuletzt durch Artikel 48 des Gesetzes vom 23. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 323) 

geändert worden ist) realisiert. Dabei unterscheidet das Bundesnaturschutzgesetz in besonders und 

streng geschützte Tierarten und formuliert in Bezug auf diese verbotenen Handlungen. 

Es ist verboten: 

1. wvildlebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen 

oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu 

zerstören, 

2. wildlebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während der Fort-

pflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine 

erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Popu-

lation einer Art verschlechtert, 

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten aus der 

,9LMJ RM =FLF=@E=Fᵌ RM :=K;@Ɔ<A?=F G<=J RM R=JKLȎJ=Fᵋᵘ 

Die Unterscheidung in besonders und streng geschützte Arten ist für Vögel und Fledermäuse jedoch in 

der Maßnahmen- und Planungspraxis zunächst nicht relevant. Dies ergibt sich aus der Definition von 

besonders und streng geschützten Arten sowie den Formulierungen in den Verbotstatbeständen. 

Zunächst ist es verboten, besonders geschützte Arten zu verletzen oder zu töten sowie ihre Fortpflan-

zungs- und Ruhestätten zu beschädigen oder zu zerstören sowie diese aus der Natur zu entnehmen. 

Nach § 7 (13) BNatSchG sind besonders geschützte Arten u. a. alle europäischen Vogelarten nach Vogel-

schutzrichtlinie sowie alle Fledermausarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie. Damit sind auch alle ge-

bäudebewohnenden Vögel (mit Ausnahme der Haustaube) und Fledermäuse besonders geschützt.  

Das Verbot erheblicher Störungen bezieht sich entsprechend Gesetzesformulierung auf streng ge-

schützte Arten sowie europäische Vogelarten. Streng geschützte Arten sind nach § 7 (14) BNatSchG u. a. 

alle Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie. Damit umfasst das Verbot wiederum alle gebäudebewoh-

nenden Vogelarten (mit Ausnahme der Haustaube) wie auch alle Fledermausarten. 

Damit dürfen bei Gebäudesanierungen und Abrissen Vögel und Fledermäuse (Alt- und Jungtiere) nicht 

verletzt, nicht getötet, ihre Entwicklungsformen (sprich Vogeleier) nicht aus der Natur entnommen, be-
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schädigt oder zerstört, ihre Fortpflanzungs- und Ruhestätten nicht aus der Natur entnommen, beschä-

digt oder zerstört sowie die Arten nicht erheblich gestört werden. Zu beachten sind hierbei die Rege-

lungen nach § 44 (5) 2 BNatSchG zur Bergung von Tieren und der Entnahme von Nestern im Rahmen 

artenschutzfachlichen Baubegleitung (sogenannte Legalausnahme), die im folgenden Kapitel näher 

betrachtet werden. 

4.2.2 Vermeidung von Verletzungen und Tötungen von Tieren 

Die Verletzung und Tötung von Tieren sowie die Beschädigung von Eiern muss durch Vermeidungsmaß-

nahmen verhindert werden. Vergrämungen sowie die Entnahme von Tieren sowie Eiern und die Ber-

gung von Nestern im Rahmen von artenschutzfachlichen Baubegleitungen unterliegen nach § 44 (5) 2 

BNatSchG zwar nicht den Verboten nach § 44 (1) BNatSchG, sind aber mit strengen Rahmenbedingun-

gen verknüpft. So muss die Maßnahme unvermeidbar sein. Vermeidbar ist sie jedoch, wenn andere 

Maßnahmen wie etwa Bauzeitenregelungen zur Verfügung stehen. Weiterhin muss der Erhalt der öko-

logischen Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang gesichert 

sein. Da bei nicht fachgerechter Umsetzung von Vergrämungsmaßnahmen und Bergungen Verbotstat-

bestände dennoch einschlägig werden können, müssen alle Vergrämungsmaßnahmen und Bergungen 

von Tieren ausschließlich durch Artspezialisten und immer mit Rücksprache mit der Unteren Natur-

schutzbehörde durchgeführt werden. 

Beispiel: 

Ein Gebäude soll für eine Fassadensanierung (Schadensausbesserungen, Neuanstrich) eingerüstet wer-

den. Am Gebäude brüten Mauersegler im Dachkasten. Die Bauzeit kann auf den Zeitraum außerhalb 

der Hauptbrutzeit der Art gelegt werden (September). Die Brutplätze können an Ort und Stelle erhalten 

werden. Durch Bauzeitenregelungen und einer artenschutzfachlichen Baubegleitung (Sicherung bei 

Spätbruten und für unbekannte Fledermausquartiere) werden Tötungen oder Verletzungen verhindert. 

Da die Brutplätze erhalten bleiben und in der nächsten Brutperiode wieder zur Verfügung stehen, sind 

weitere Maßnahmen nicht notwendig. 

4.2.3 Vermeidung bzw. Ausgleich der Beschädigung und Zerstörung von Fortpflanzungs- und 

Ruhestätten  

Die Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten muss bei Gebäudesanierungen und Abrissen 

ebenfalls verhindert werden. Es muss nachgewiesen werden, dass die ökologische Funktion der von 

dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammen-

hang weiterhin erfüllt bleibt (§ 44 (5) 3 BNatSchG). Dies bedeutet, dass die betroffene Fortpflanzungs- 

und Ruhestätte entweder in Qualität und Quantität an Ort und Stelle erhalten bleibt (etwa durch Ver-

meidungsmaßnahmen wie den Erhalt einer Simsstruktur mit Brutplätzen oder eines Einflugs in den 
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Dachraum) oder dass für die betroffenen Individuen durch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen neue 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten in mindestens gleicher Quantität und Qualität zur Verfügung gestellt 

werden (RUNGE et al. 2010). 

Was sind geschützte Fortpflanzungs- und Ruhestätten? 

%=EƆȺ ᵛ*=AL>9<=F RME KLJ=F?=F 1;@MLRKQKL=E >ɉJ 2A=J9JL=F NGF ?=E=AFK;@9>LDA;@=E 'FL=J=KK= AE 09@ᵧ

men der FFH-0A;@LDAFA= ᴞᴗᶈᴙᴘᶈ#5%ᵘ <A=F=F $GJLH>D9FRMF?KKLƆLL=F Nᵋ a. der Balz-Werbung, der Paarung, 

dem Nestbau, der Eiablage sowie der Geburt von Nachkommenschaft, Eientwicklung und -bebrütung.  

0M@=KLƆLL=F ME>9KK=F ?=Eᵋ ᵛ*=AL>9<=F RME KLJ=F?=F 1;@MLRKQKL=E >ɉJ 2A=J9JL=F NGF ?=E=AFK;@9>LDAᵧ

chem Interesse im Rahmen der FFH-0A;@LDAFA= ᴞᴗᶈᴙᴘᶈ#5%ᵘ -JL=ᵌ <A= >ɉJ JM@=F<= :ROᵋ FA;@L 9CLAN= #AFᵧ

zeltiere oder Tiergruppen zwingend erforderlich sind. Sie können auch Strukturen beinhalten, die von 

den Tieren selbst erschaffen wurden. Regelmäßig genutzte Ruhestätten, z. B. in der Regel alle Fleder-

mausquartiere, sind auch während der Abwesenheit der Tiere geschützt. Sie dienen vor allem der Ther-

moregulation, der Rast, dem Schlaf oder der Erholung, der Zuflucht sowie der Winterruhe bzw. dem 

Winterschlaf. Ausdrücklich sind bei Fledermäusen daher nicht nur Wochenstuben- und Winterquar-

tiere, sondern auch Einzelquartiere als Ruhestätten geschützt! 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten können das konkrete Nest, die Nestnische sowie auch einen Verbund 

mehrerer Quartierstrukturen, die z. B. von Fledermäusen bei unterschiedlicher Witterung wechselnd 

aufgesucht werden, umfassen. 

Hinsichtlich der Vögel sind unter Fortpflanzungsstätten nicht nur aktuell genutzte, sondern auch regel-

mäßig benutzte Brutplätze inbegriffen, selbst wenn sie während der winterlichen Abwesenheit von 

Zugvögeln unbenutzt sind (Urteil BVerwG 9 A 28.05). Dies gilt auch für saisonal genutzte Fledermaus-

quartiere (OVG Hamburg 2005: 2BS 19-05 15 E 2519-04). Der Schutz der Fortpflanzungsstätte endet erst, 

wenn sie ihre Funktion endgültig verloren hat.  

Weiterhin tritt der Verbotstatbestand auch bei nicht nesttreuen bzw. nistplatztreuen Vogelarten wie 

etwa dem Hausrotschwanz ein, wenn durch die Abriss- oder Sanierungsmaßnahme ganze Reviere auf-

gegeben werden, etwa, weil kein geeigneter Brutplatz mehr am Gebäude vorhanden ist. 

Welche Anforderungen gibt es konkret an Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) 

Kann eine Fortpflanzungs- oder Ruhestätte nicht durch Vermeidungsmaßnahmen erhalten werden, 

muss durch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen die ökologische Funktion der betroffenen Fortpflan-

zungs- oder Ruhestätte im räumlichen Zusammenhang (continuous ecological functionality) gesichert 

werden (vgl. § 44 (5) BNatSchG). Diese vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen werden daher als CEF-

Maßnahmen bezeichnet. 



 

Schriftenreihe des LfULG, Heft 22/2025 | 50 

An vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen sind entsprechend RUNGE et al. (2010) folgende Anforderungen 

zu stellen: 

 Erhalt der ökologischen Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätte, d. h. nach Eingriffsrealisie-

rung muss die Fortpflanzungs- oder Ruhestätte unter BerücksichLA?MF? <=J ᵛNGJ?=RG?=F=F MKᵧ

gleichsmaßna@E=ᵘ EAF<=KL=FK <A= ?D=A;@= MKdehnung und Qualität für die zu schützende Art auf-

weisen bzw. es darf nicht zur Minderung des Fortpflanzungserfolgs bzw. der Ruhemöglichkeiten des 

Individuums bzw. der Individuengemeinschaft der betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 

kommen. 

 Lage im räumlich-funktionalen Zusammenhang mit der vom Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- 

oder Ruhestätte. Maßgeblich hierfür sind die im Einzelfall betroffenen Habitatstrukturen, das Raum-

nutzungsverhalten der betroffenen Art und die Entwicklungspotenziale im räumlich-funktionalen 

Umfeld der betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätte. 

 Wirksamkeit der Maßnahmen bereits zum Eingriffszeitpunkt und dauerhaft über den Eingriffszeit-

punkt hinaus, so dass die Funktionalität der Stätte kontinuierlich gewährleistet wird.  

 Ausreichende Sicherheit, dass die Maßnahmen tatsächlich wirksam sind. Vorgezogene Ausgleichs-

maßnahmen müssen eine große, objektiv belegbare Erfolgsaussicht haben. 

 Festlegung eines hinreichenden Risikomanagements aus Funktionskontrollen und Korrekturmaß-

nahmen, insbesondere wenn trotz hoher Erfolgsaussichten Zweifel verbleiben (Monitoring). 

 Einbindung in ein fachlich sinnvolles Gesamtkonzept, um möglicherweise auftretende Zielkonflikte 

zwischen einzelnen Arten bewältigen zu können. 

Prognoseunsicherheiten ergeben sich insbesondere durch folgende Faktoren: 

 Auffindewahrscheinlichkeit der neu geschaffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätte (insbesondere 

bei stark ortstreuen Arten sucht nur ein geringer Teil der Population aktiv nach neuen Fortpflan-

zungs- und Ruhestätten im Umfeld der aktuell besiedelten Fortpflanzungs- und Ruhestätten). 

 Annahmewahrscheinlichkeit bei gefundener neu geschaffener Fortpflanzungs- und Ruhestätte 

(anthropogen geschaffene Fortpflanzungs- und Ruhestätten können nie die vorher besiedelten Ha-

bitateigenschaften 100 % (z. B. Mikroklima) exakt nachbilden, daher ist eine Annahme auch bei ei-

nem Auffinden nicht immer sicher). 

 Zudem stellt die Aufrechterhaltung der Funktionalität der Fortpflanzungs- und Ruhestätte über die 

gesamte Wirkzeit des Eingriffs häufig eine Herausforderung dar. Probleme stellen insbesondere na-

türliche Sukzession sowie bei Nistkästen die fehlende Reinigung (Verstopfung der Kästen durch Nist-

material) und die Konkurrenz verschiedener Arten dar. 
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Um Prognoseunsicherheiten zu reduzieren und die Aufrechterhaltung der Funktionalität zu erhöhen, 

ist die Verwendung von Kompensationsfaktoren (vgl. Kapitel 7.4.2) notwendig. Dies bedeutet, dass 

mehr neue Strukturen geschaffen werden als verloren gehen, um Prognoseunsicherheiten entgegen-

zuwirken. Daneben kann ein Monitoring bei unsicheren Erfolgsaussichten notwendig werden, um zu 

prüfen, ob die getroffenen Maßnahmen funktional sind. Als Monitoring ist dabei eine wiederkehrende 

Bestandsüberwachung mit gleicher Methodik zu verstehen, bei der vorab eine Arbeitshypothese zu for-

mulieren ist, die durch die Erhebung überprüft wird. Eine mögliche Arbeitshypothese wäre dabei, dass 

bei Errichtung eines Mehlschwalbenturms vor Abbruch der ursprünglichen Brutplatzstrukturen eine 

Annahme durch 50 % des Ursprungsbestands erreicht sein muss, weil dann davon ausgegangen wer-

den kann, dass die restliche Kolonie nach Beseitigung der ursprünglichen Brutplatzstrukturen ebenfalls 

an den Schwalbenturm umziehen wird.  

Zusammengefasst müssen CEF-Maßnahmen in ausreichender Zahl umgesetzt werden und benötigen 

für die meisten Arten einen deutlichen zeitlichen Vorlauf. Dies betrifft insbesondere Arten mit hoher 

Quartier- bzw. Nistplatztreue, da bei diesen die Anlernphase an neue Quartiere, die zum Ersatz ange-

bracht wurden, durchaus mehrere Jahre dauern kann. Je näher die Ersatzmaßnahme an der verloren 

gehenden Fortpflanzungs- und Ruhestätte liegt und je attraktiver sie für die jeweilige betroffene Art ist, 

desto schneller ist mit einer Annahme zu rechnen. Bei einigen Vogelarten kann durch weitere Maßnah-

men wie etwa Klangattrappen die Annahmegeschwindigkeit erhöht werden. Nur bei wenigen in ihrer 

Brutplatzwahl sehr variablen Vogelarten ist es im Einzelfall möglich, eine Ersatzmaßnahme erst mit 

oder zeitnah nach der Entfernung der vorherigen Fortpflanzungs- oder Ruhestätte durchzuführen und 

dennoch den Charakter einer Maßnahme zum Erhalt der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität 

der Fortpflanzungsstätte zu wahren. Voraussetzung hierfür ist, dass die Entfernung nach der Brutperi-

ode erfolgt und die Ersatzmaßnahme zum Beginn der nächsten Brutperiode funktional ist. Bei allen 

Fledermausarten ist aufgrund ihrer tradierten Quartiernutzung zur Sicherung der Funktionalität von 

CEF-Maßnahmen und damit zur Vermeidung der Ausnahmegenehmigung ein Vorlauf von mindestens 

einem Jahr notwendig. Die zeitgleiche Umsetzung von Ersatzmaßnahmen mit dem Abriss erfüllt daher 

für Fledermäuse keinesfalls die Anforderungen einer CEF-Maßnahme. 

Vielfach wird in Gutachten formuliert, dass die Kontrolle eines Gebäudes vor Sanierung/ Abriss und die 

Bergung von Tieren eine CEF-Maßnahme sei. Die reine Kontrolle auf Besatz und die Bergung von Tieren 

hat keinen unmittelbaren Ausgleichsbezug zur verlorengehenden Fortpflanzungs- oder Ruhestätte. 

Eine Bergung von Tieren zur Vermeidung von Tötungen ersetzt nicht die Notwendigkeit der Kompensa-

tion des Verlustes von Fortpflanzungs- und Ruhestätten. Vielmehr ist die Kompensation des Verlustes 

von Fortpflanzungs- und Ruhestätten die Voraussetzung für eine gesetzeskonforme Bergung von Tieren 

(vgl. vorheriges Kapitel und § 44 (5) 2 BNatSchG). 
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Beispiel: 

An einem bereits Anfang der 2000er Jahre teilsanierten Plattenbau (verschlossene Plattentrennfugen) 

sollen ein Abbruch der Balkone erfolgen und ein WDVS angebracht werden. In den Balkontrennfugen 

brüten Haussperlinge und sind Einzelquartiere der Zwergfledermaus erfasst. In den Balkonen bestehen 

Bruten der Mehlschwalbe. Durch den Abbruch der Bestandsbalkone ist ein Erhalt der Brutplätze vor Ort 

nicht möglich. Ein Abbruch der Balkone kann jedoch außerhalb der Brutzeit erfolgen. Das WDVS muss 

aufgrund baufachlicher Voraussetzungen bei warmer Witterung angebracht werden.  

Weitere mögliche Artvorkommen etwa im Drempelbereich werden in diesem Beispiel zur Vereinfa-

chung nicht betrachtet. Die Tötung oder Verletzung von Tieren und der Verlust aktuell besetzter Nester 

kann durch den Abbruch der Balkone außerhalb der Brutzeit verhindert werden. Da die Brutplätze und 

Fledermausquartiere in den Balkonanalagen jedoch nicht erhalten werden können, sind CEF-Maßnah-

men vorzusehen. Am Plattenbau ist ein Giebel ohne Fenster etc. vorhanden. In Vorbereitung der Arbei-

ten an den Balkonen wird im Jahr vor der Balkonsanierung im April/Mai der Giebel des Gebäudes vor-

gezogen saniert und mit dem WDVS versehen. Hierbei werden Nistkästen für Fledermausarten, 

Haussperlinge und Schwalbenbretter (vgl. Kapitel 5.3.1) für die Mehlschwalbe angebracht. Die arten-

schutzfachliche Baubegleitung stellt fest, dass im Juni erste Fledermäuse, Mehlschwalben und 

Haussperlinge in hinreichenden Anzahlen die neuen Kästen beziehen. Damit besteht eine Prognosesi-

cherheit, dass auch die anderen Individuen bei Wegfall der ursprünglichen Quartiere und Brutplätze die 

Ersatzmaßnahmen annehmen (vgl. hierbei Monitoring von CEF-Maßnahmen). Im Oktober werden mit 

entsprechender vorhergehender Vergrämung und artenschutzfachlicher Begleitung die Balkone abge-

brochen. Im darauffolgenden Frühjahr kann der Umbau der Balkonfronten sowie der WDVS-Auftrag an 

diesen Fassadenseiten erfolgen. 

4.2.4 Vermeidung erheblicher Störungen 

Störungen sind dann erheblich, wenn sich durch diese der Erhaltungszustand der betroffenen lokalen 

Population verschlechtert. 

Unter dem Begriff der lokalen Population wird die Gesamtheit aller Individuen einer Art verstanden, die 

eine räumlich abgrenzbare Fortpflanzungs- oder Überdauerungsgemeinschaft bilden. Die Bewertung 

des Erhaltungszustandes einer lokalen Population erfolgt gutachterlich anhand der drei Kriterien Ha-

bitatqualität (artspezifische Strukturen), Zustand der Population (Populationsdynamik und -struktur) 

und Beeinträchtigung. 
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men der FFH-0A;@LDAFA= ᴞᴗᶈᴙᴘᶈ#5%ᵘ KAFd relevante Störungen zu konstatieren, wenn eine bestimmte 

Intensität, Dauer und Frequenz gegeben ist und sich die Ausprägung einzelner Kriterien zur Beurteilung 



 

Schriftenreihe des LfULG, Heft 22/2025 | 53 

des Erhaltungszustandes verschlechtert, z. B. wenn die Überlebenschancen gemindert werden oder 

der Brut- bzw. Reproduktionserfolg gemindert wird.  

Im Rahmen von Sanierungsmaßnahmen und Abrissen sind erhebliche Störungen zu vermeiden. Kön-

nen stärkere Störungen nicht gänzlich vermieden werden, soll durch populationsschützende Maßnah-

men (FCS-Maßnahmen) dafür gesorgt werden, dass sich trotz der Störungen der Erhaltungszustand der 

lokalen Population nicht verschlechtert (Verhinderung des Überscheitens der Erheblichkeitsschwelle 

der Störungen durch maßnahmenbezogene Erhöhung dieser Schwelle). Zur Vermeidung erheblicher 

Störungen müssen diese populationsstützenden Maßnahmen direkt an der betroffenen lokalen Popu-

lation ansetzen und nicht nur benachbarte lokale Populationen fördern. Bei Arten, deren lokale Popu-

lation auf Gemeindeebene abgegrenzt wird (z. B. Hausrotschwanz), ist dies häufig einfacher umzuset-

zen als bei Arten, bei welchen der Bestand an einem Gebäude die lokale Population repräsentiert (z. B. 

eine Wochenstubenkolonie). 

Die Abgrenzung zu dem Verbotstatbestand der Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten erfolgt 

?=EƆȺ ᵛ*=AL>9<=F RME KLJ=F?=F 1;hutzsystem für Tierarten von gemeinschaftlichem Interesse im Rah-

men der FFH-RichtDAFA= ᴞᴗᶈᴙᴘᶈ#5%ᵘ F9;@ <=E )JAL=rium Wirkdauer der Einflüsse. Bewirken die Ein-

flüsse (z. B. Lärm, Licht, optische Scheuchwirkung, physische Barrieren) eine derartige Störung, dass 

Lebensstätten auch nach Beendigung des Eingriffes nicht mehr besiedelt werden, ist dies einer Zerstö-

rung gleichzusetzen. Wirken die Einflüsse nur während der Eingriffsphase derart, dass Lebensstätten 

nicht genutzt werden, eine Wiederbesiedlung nach der Maßnahme jedoch sicher ist, handelt es sich nur 

um eine Störung. 

Beispiel: 

In einer Kirche besteht eine Wochenstubenkolonie des Grauen Langohrs, deren einziger bekannter Ein-

flug durch die Schalläden des Turms erfolgt. Die Installation einer Effektbeleuchtung am Kirchturm ist 

geplant. Aufgrund der Lichtempfindlichkeit der Art ist zu erwarten, dass durch die Maßnahme eine Nut-

zung des Quartiers unterbunden wird. Die Abgrenzung zwischen Zerstörung und erheblicher Störung 

ist hier fließend. Wird die Beleuchtung nach wenigen Monaten bemerkt und zurückgebaut und bestan-

den in dem Beleuchtungszeitraum genutzte andere Quartiere in welche die Tiere ausweichen konnten 

und erfolgt dann aufgrund der hohen Quartierbindung eine Wiederbesiedlung, ist während des Be-

leuchtungszeitraums lediglich eine erhebliche Störung gegeben. Besteht die Beleuchtung allerdings so 

lange, dass eine Rückkehr durch Aufgabe der Quartiertradition nicht mehr erfolgt oder bestanden keine 

Ausweichquartiere und erfolgte somit ein Erlöschen der Quartiergesellschaft (separater Verbotstatbe-

stand) und ist eine Zerstörung gegeben. Möglichkeiten zu Bewältigung dieses Verbotstatbestands wä-

ren im gegebenen Beispiel CEF-Maßnahmen durch die Anlage alternativer und nachweislich angenom-

mener alternativer Ausflugsöffnungen vor Umsetzung der Beleuchtung. 
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Ein weiteres typisches Beispiel ist die Erneuerung der Farbbeschichtung einer Gebäudefassade bei Er-

halt der Quartierstrukturen. Erfolgt eine Einrüstung und Vernetzung des Gerüsts z. B. einer Fassade mit 

einem Wochenstubenquartier der Mopsfledermaus mittels Staubschutznetzen vor der Wochenstuben-

periode im April und ist eine Standzeit bis August geplant, ist eine Vergrämung aus dem Wochenstu-

benquartier gegeben auch wenn dieses baulich für die betroffene Art nicht wirksam verändert wird. 

Damit ist eine erhebliche Störung einschlägig. Geeignete FCS-Maßnahmen wären die Ermittlung und 

Aufwertung vorhandener Ausweichquartiere mit Wirksamkeit vor den Baumaßnahmen, durch die ein 

Ausweichen möglich wäre. Eine deutlich praktikablere Möglichkeit ist jedoch in diesem Falle eine Bau-

zeitenregelung außerhalb der Wochenstubenperiode. 

4.2.5 Ausnahme 

Nicht immer ist es möglich, das Eintreten von Verbotstatbeständen durch Vermeidungs-, Minimierungs- 

und vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen vollständig zu verhindern. Dies ist zum Beispiel der Fall bei 

langen Bauzeiten oder dem fehlenden Zugriff auf geeignete benachbarte Gebäude, an welchen vorge-

zogene Ausgleichsmaßnahmen umgesetzt werden könnten. 

In diesen Fällen kann unter nachfolgenden Bedingungen im Einzelfall durch die zuständige Natur-

schutzbehörde eine Ausnahme nach § 45 (7) zugelassen werden. 

Eine Ausnahme darf nur zugelassen werden, wenn zumutbare Alternativen nicht gegeben sind und sich 

der Erhaltungszustand der Populationen einer Art nicht verschlechtert (sogenannte naturschutzfachli-

che Voraussetzungen für die Erteilung einer Ausnahme).  

Weiterhin ist das Vorliegen des überwiegenden öffentlichen Interesses  - einschließlich solcher sozialer 

und wirtschaftlicher Art  - nachzuweisen. Dabei handelt es sich um gesellschaftspolitische Entscheidun-

gen, die vom Vorhabensträger darzulegen sind. Bei energetischen Sanierungen und Abrissen im Rah-

men von Entsiegelungsmaßnahmen ist in der Regel ein überwiegendes öffentliches Interesse zu erwar-

ten (vgl. z. B. GEG - Gebäudeenergiegesetz vom 8. August 2020 (BGBl. I S. 1728), das zuletzt durch Arti-

kel 1 des Gesetzes vom 16. Oktober 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 280) geändert worden ist). Die Entscheidung 

erfolgt jedoch einzelfallbezogen. 

Für FFH-Anhang-IV-Arten, im Rahmen von Gebäudesanierungen und Abrissen also für Fledermäuse, ist 

hierbei nach § 45 (7) BNatSchG zusätzlich zu den Voraussetzungen für eine Ausnahmeerteilung nach 

BNatSchG der Artikel 16 Absatz 1 der FFH-Richtlinie zu beachten. Dieser sagt insbesondere aus, dass 

von den Verboten der FFH-Richtlinie, welche im BNatSchG im § 44 (1) in nationales Recht überführt wur-

den, nur dann abgewichen werden darf, wenn die Populationen der betroffenen Art in ihrem natürli-
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chen Verbreitungsgebiet trotz der Ausnahmeregelung ohne Beeinträchtigung in einem günstigen Erhal-

tungszustand verweilen. Eine Gewährung von Ausnahmen für Arten, die einen ungünstigen Erhaltungs-

zustand aufweisen, wird von der FFH-Richtlinie nicht explizit vorgesehen. 

"=J ᵛ*=AL>9<=F RME KLJ=F?=F 1;@MLRKQKL=E >ɉJ 2A=J9JL=F NGF ?=E=AFK;@9>LDA;@=E 'FL=J=KK= AE 09@E=F

der FFH-0A;@LDAFA= ᴞᴗᶈᴙᴘᶈ#5%ᵘ >GJEMDA=JL RM <=E .JG:D=E MKF9@E=J=?=DMF?=F MF< #J@9DLMF?KRMᵧ

stand: 

 ᶂᴙᴜᶃ ᵛ4GJ9MKRMK;@A;C=F AKLᵌ <9KK AF <=J 0A;@LDAFA= O=<=J <A= %=OƆ@JMF? NGF MKF9@E=F >ɉJ JL=Fᵌ

die einen ungünstigen Erhaltungszustand aufweisen, noch die Anwendung von Ausgleichsmaßnah-

men explizit vorgesehen ist. Nach Meinung der Kommissionsdienststellen können bei einer auf das 

globale Ziel des günstigen Erhaltungszustands ausgerichteten Auslegung und Umsetzung von Arti-

kel 16 Absatz 1 jedoch beide Konzepte einbezogen werden, vorausgesetzt die Verwirklichung dieses 

Ziels ist zu keinem ZeitHMFCL ?=>Ɔ@J<=Lᵋᵘ 

 ᶂᴙᴝᶃ ᵛ(= MF?ɉFKLA?=J <=J #J@9DLMF?KRMKL9F< =AF=J JL MF< <=KK=F #FLOA;CDMF?KLJ=F< KA;@ <9JKL=DD=Fᵌ

desto weniger lassen sich Ausnahmebewilligungen rechtfertigen, ausgenommen bei außergewöhn-

lichen Umständen. Es ist auch klar, dass die Anwendung des Prinzips der Verhältnismäßigkeit auf 

Ausnahmeregelungen nur in einem Rahmen von klaren und detaillierten Artenschutzmaßnahmen 

erfolgen kann. Wie bei den Schutzmaßnahmen ist auch hier der Erhaltungszustand einer Art (auf 

Ebene der biogeografischen Region und auf Populationsebene) der Schlüssel für eine flexible und 

verhältnismäßige Anwendung der Ausnahmen. Es ist daher wichtig, nicht nur den aktuellen Erhal-

LMF?KRMKL9F<ᵌ KGF<=JF 9M;@ K=AF= 2J=F<K RM MFL=JKM;@=Fᵋᵘ 

Hieraus ergibt sich, dass eine Ausnahme nicht gewährt werden kann, wenn sie schädliche Auswirkun-

gen auf den Erhaltungszustand oder die Erreichung eines günstigen Erhaltungszustands einer Art auf 

sämtlichen Ebenen hat. Eine Ausnahme darf also nicht der Verwirklichung des Zieles des guten Erhal-

tungszustandes der Populationen einer Art in deren natürlichen Verbreitungsgebiet entgegenstehen.  

"=J ᵛ*=AL>9<=F RME KLJ=F?=F 1;@MLRKQKL=E >ɉJ 2A=J9Jten von gemeinschaftlichem Interesse im Rahmen 

der FFH-0A;@LDAFA= ᴞᴗᶈᴙᴘᶈ#5%ᵘ >GJEMDA=JLᵍ ᵛ#K AKL RM :=9;@L=Fᵌ <9KK <=J #J@9DLMF?KRMKL9F< <=J ᶂDGC9D=Fᶃ

Population einer Art in einem bestimmten geografischen Gebiet von dem Gesamterhaltungszustand 

der Population in der biogeografischen Region eines Mitgliedstaats (oder sogar in dem Verbreitungsge-

biet) stark abweichen kann. Beide Situationen sind daher zu untersuchen und bei etwaigen Entschei-

dungen zu berücksic@LA?=Fᵋᵘ ᵛ#K ?ADL ᶄO=AL=J@AFᶅ 9DD?=E=AF <A= 0=?=Dᵌ <9KK AF $ƆDD=Fᵌ AF <=F=F <=J #J@9Dᵧ

tungszustand auf den verschiedenen Bewertungsebenen unterschiedlich ist, zunächst die Situation auf 

Populationsebene zu berücksichtigen ist und dann die Auswirkung der Ausnahme auf die Population 

AE )GFL=PL <=J :AG?=G?J9>AK;@=F 0=?AGF RM HJɉ>=Fᵋᵘ 
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"=J ᵛ*=AL>9<=F RME KLJ=F?=F 1;@MLRKQKL=E >ɉJ 2A=J9Jten von gemeinschaftlichem Interesse im Rahmen 

der FFH-0A;@LDAFA= ᴞᴗᶈᴙᴘᶈ#5%ᵘ KL=DDL >GD?=F<= F@9DLKHMFCL= >ɉJ <A= .Jɉ>MF? =AF=J MKF9@E= RMK9EE=Fᵍ 

ᵛ'E #AFCD9F? EAL <=E 4=J@ƆDLFAKEƆȺA?C=ALKCGFR=HL D9KK=F KA;@ MKF9@E=F D=A;@L=J J=;@L>=JLA?=Fᵌ

wenn:  

 a) in einem Mitgliedstaat für eine Art (angemessene, wirksame und überprüfbare) Maßnahmen auf-

gestellt und wirksam durchgeführt werden, die den strengen Schutz der Art gewährleisten und einen 

günstigen Erhaltungszustand zum Ziel haben;  

 b) die Ausnahme diesen Maßnahmen nicht zuwiderläuft, ihre Wirkung beeinträchtigt oder neutrali-

siert;  

 c) im Falle der Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten hinreichende 

Ausgleichsmaßnahmen getroffen werden, um die Auswirkungen auf die Populationsebene und die 

Ebene der biogeografischen Region auszugleichen;  

 d) die Auswirkungen der Ausnahme und die Wirksamkeit der Ausgleichsmaßnahmen genauestens 

ɉ:=JO9;@L O=J<=Fᵌ ME 9MK <=F #J?=:FAKK=F *=@J=F >ɉJ <A= 8MCMF>L RM RA=@=Fᵋᵘ 

Ausnahmeerteilungen kommen also insbesondere dann in Frage, wenn es keine oder in ihrer Anzahl 

nicht vollständig ausreichende Umsetzungsmöglichkeiten für vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen 

(CEF-Maßnahmen) gibt und Maßnahmen zum Artenschutz erst im Rahmen der bzw. nach Beendigung 

der Bauarbeiten umgesetzt werden können. Bei Gebäudesanierungen ist dies insbesondere dann der 

Fall, wenn z. B. Kästen an das zu sanierende Gebäude erst mit der oder nach der Fassadensanierung 

und dem Auftrag der Wärmedämmung angebracht werden können und somit kein für eine vorgezogene 

Ausgleichsmaßnahme notwendiger Vorlauf besteht. Diese nachgezogenen Kompensationsmaßnah-

men müssen dann in Qualität und Quantität geeignet sein, eine Verschlechterung des Erhaltungszu-

standes der betroffenen lokalen Population und der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet zu ver-

hindern (FCS-Maßnahmen). Insbesondere sind hierbei auch Reproduktionseinbußen durch Reproduk-

tionsausfall im Zeitraum der Sanierung auszugleichen, z. B. durch eine Erhöhung der Zahl der verfüg-

baren Fortpflanzungsstätten am Gebäude im Vergleich zur vorherigen Situation. Dahingehend können 

auch Ersatzmaßnahmen bei bauzeitlichem Ausfall von Brutplätzen oder Fledermausquartieren not-

wendig werden, auch wenn keine Beseitigung bei der Baumaßnahme erfolgt (z. B. Einrüstung eines Ge-

bäudes mit Mauerseglerbrutplätzen während der Bauzeit, auch wenn diese erhalten werden). Zudem 

muss bei Vorkommen an einem Gebäude, welche eine eigenständige lokale Population darstellen, da-

rauf geachtet werden, dass trotz geplanter FCS-Maßnahmen der zeitlich befristete Funktionsausfall der 

betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätte nicht zu einem vollständigen Zusammenbruch der lokalen 

Population führt. Daher können auch im Rahmen des Erteilens von Ausnahmen vorgezogene Maßnah-
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men notwendig werden, welche zwar ggf. in ihrer Anzahl keiner vollständigen vorgezogenen Aus-

gleichsmaßnahme entsprechen, jedoch geeignet sind, die lokale Population über den Sanierungszeit-

raum vor Ort zu halten. 

Beispiel 

An einem energetisch zu sanierenden Gebäudekomplex sind Fortpflanzungs- oder Ruhestätten von ge-

schützten gebäudebewohnenden Arten nachgewiesen. Die Bauzeit kann nicht vollständig außerhalb 

der Brutzeit gelegt werden und ist alternativlos. Geeignete Maßnahmen zur Verhinderung der Tötungen 

von Tieren und des Eingriffs in aktuell genutzten Fortpflanzungs- oder Ruhestätten stehen mit Bestel-

lung einer artenschutz-fachlichen Baubegleitung, Vergrämungsmaßnahmen und durch Bauzeitenrege-

lungen jedoch zur Verfügung und werden umgesetzt. Die Quartierzahlen sind allerdings so zahlreich, 

dass ein vorzeitiger Ausgleich im Sinne einer CEF-Maßnahme (vgl. Beispiel CEF-Giebel) nicht vollum-

fänglich möglich ist. Ein Teil der Population wird aber durch CEF-Maßnahmen auch während der in der 

Reproduktionszeit der betroffenen Arten stattfindenden Bauarbeiten im Gebiet verweilen. Kästen kön-

nen weiterhin nach Abschluss der Baumaßnahme wieder an das Gebäude auch im Bereich zuvor besie-

delter Fortpflanzungs- und Ruhestätten unter Beachtung von Kompensationsfaktoren angebracht wer-

den. Dadurch ist sichergestellt, dass die betroffenen Arten weiterhin am Gebäude mit nicht reduzierter 

Populationsgröße mit nicht verringertem Reproduktionserfolg siedeln können und ein ggf. erfolgter 

Reproduktionsausfall während der Bauphase mittelfristig ausgeglichen wird. Eine Beantragung einer 

Ausnahme bei der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises ist notwendig, da der CEF-Charakter 

der Kompensationsmaßnahmen nicht vollumfänglich eingehalten werden kann. Die naturschutzfach-

liche Voraussetzung für eine Ausnahmeerteilung, dass sich die Erhaltungszustände der Populationen 

der betroffenen Arten nicht verschlechtern und die Ausnahmeerteilung einer Verbesserung der Erhal-

tungszustände auch nicht im Weg steht, ist durch die Anbringung weiterer Kästen im Rahmen der lau-

fenden Sanierung geschaffen. 

4.2.6 Befreiung 

Liegen Ausnahmevoraussetzungen nach § 45 Abs. 7 Nr. 1-5 BNatSchG nicht vor (insbesondere Fehlen des 

überwiegenden öffentlichen Interesses), ist ein Vorhaben entsprechend Prüfschema zum speziellen Ar-

tenschutz des LfULG nicht zulässig. Allerdings ermöglicht der § 67 Abs. 1 Satz 2 BNatSchG im Einzelfall 

und beim Vorliegen einer unzumutbaren Härte, sozusagen als Ultima Ratio, die Erteilung einer Befreiung 

von einzelnen Verboten. In wie weit eine unzumutbare Härte vorliegt, wenn die Regelungen des § 44 

BNatSchG durchgesetzt werden, muss im Einzelfall von der zuständen Naturschutzbehörde geprüft wer-

den. Pauschale Zumutbarkeitsschwellen sieht der Gesetzgeber nicht vor. Die Befreiung kann mit Neben-

bestimmungen versehen werden. Nebenbestimmungen dienen hierbei insbesondere der Vereinbarkeit 

des geplanten Vorhabens mit Naturschutzzielen (z. B. Sicherung bzw. Wiederherstellung eines günstigen 
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Erhaltungszustandes der lokalen Populationen der Arten). Insbesondere umfassen sie umzusetzende zu-

mutbare Artenschutzmaßnahmen (Vermeidungsmaßnahmen, Kompensationsmaßnahmen). 

Beispiel 

In einem Dorf beabsichtigt eine Privatperson das Erdgeschoss eines alten Hofes barrierefrei zu sanieren, 

da die Partnerin nach einem Unfall gehbehindert ist. Das Erdgeschoss wurde zuvor ehemals als Stall, nun 

als Garage und Lager genutzt. Es brüten zwei Rauchschwalbenbrutpaare in diesen Räumen. Die Brut-

plätze können bei der Sanierung nicht erhalten werden. Auf dem Grundstück und in räumlicher Nähe ste-

hen keine weiteren Gebäude zur Verfügung, in welche die Rauchschwalbenpaare umziehen könnten. 

Zwar kann die Tötung von Tieren und die direkte Zerstörung von aktuell besetzten Nestern durch Bau-

zeitenregelungen verhindert werden, der regelmäßig genutzte Brutplatz kann jedoch nicht in seiner öko-

logischen Funktionalität im räumlichen Zusammenhang gesichert werden. Der Ausbau des Erdgeschos-

ses zur privaten Wohnnutzung ist ein Privatinteresse. Damit liegt das überwiegende öffentliche Interesse 

als Voraussetzung für eine Ausnahmeerteilung nicht vor. Das Vorhaben wäre unzulässig. Da die Verweh-

rung des Ausbaus auf Grund der Behinderung der Partnerin eine unzumutbare Härte darstellen würde, 

kann durch die Untere Naturschutzbehörde für diesen Einzelfall eine Befreiung vom Verbot der Zerstö-

rung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten erteilt werden. Als Nebenbestimmungen wird die Umsetzung 

der zumutbaren Vermeidungsmaßnahmen (Bauzeit) als auch eine finanzielle Beteiligung bei der Umset-

zung einer Rauchschwalbenschutzmaßnahme in einem Stall im übernächsten Ort im gleichen Landkreis 

beauflagt, um den Erhaltungszustand der Art im Landkreis nicht weiter zu schwächen. 

4.2.7 Umgang mit § 45b (7) BNatSchG 

Der § 45b (7) BNatSchG formuliert: Nisthilfen für kollisionsgefährdete Vogel- und Fledermausarten dür-

fen in einem Umkreis von 1.500 Metern um errichtete Windenergieanlagen sowie innerhalb von Gebie-

ten, die in einem Raumordnungsplan oder in einem Flächennutzungsplan für die Windenergienutzung 

ausgewiesen sind, nicht angebracht werden. 

Diese Anordnung befreit jedoch nicht von den Verpflichtungen des § 44 BNatSchG. Vielmehr sorgt sie 

dafür, dass bei Sanierungsmaßnahmen und Abrissen in entsprechenden Gebieten die Umsetzung von 

vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen im räumlichen Zusammenhang (vgl. Anforderungen an CEF-

Maßnahmen) oft nicht mehr möglich ist und damit eine Ausnahme oder Befreiung beantragt werden 

muss. Hierbei sind in der Regel im Rahmen von populationsschützenden Maßnahmen bzw. als sonstige 

Nebenbestimmungen Kompensationsmaßnahmen außerhalb des entsprechenden Gebietes umzuset-
zen, um die naturschutzfachlichen Voraussetzungen für eine Ausnahmeerteilung zu erlangen bzw. um 

die Vereinbarkeit einer Befreiung mit den Zielen des Naturschutzes sicherzustellen. 
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Eine Herausforderung stellt hierbei ohne Frage die Verfügbarkeit geeigneter Gebäude insbesondere für 

Privatpersonen dar, wenn diese keine weiteren Gebäude im Umfeld besitzen. Eine besondere Verant-

wortung liegt daher in der öffentlichen Verwaltung, die Umsetzung von Artenschutzmaßnahmen auch 

durch Dritte an öffentlichen Gebäuden zu ermöglichen. 

4.3 Anforderungen des Denkmalschutzes 

Sofern Gebäude denkmalgeschützt sind, sind diese nach Sächsischem Denkmalschutzrecht zu schüt-

zen und zu pflegen (vgl. § 1, Abs. 1 SächsDSchG). Der Erhalt der Baudenkmale liegt dabei sowohl im 
Interesse des Denkmalschutzes als auch im Interesse des Naturschutzes, da denkmalgeschützte Ge-

bäude oft zugleich Lebensstätten für gebäudebewohnende Fledermäuse und Brutvögel bieten.  

Sämtliche Vorhaben, die denkmalgeschützte Gebäude sowohl im Erscheinungsbild als auch ihrer Sub-

stanz verändern bzw. beeinträchtigen, sind nach § 12 SächsDSchG genehmigungspflichtig. Darunter 

fallen auch bauliche Veränderungen im Rahmen einer Gebäudesanierung. Die Genehmigung ist bei der 
zuständigen Denkmalschutzbehörde oder bei Erfordernis einer Baugenehmigung oder bauordnungs-

rechtlichen Zustimmung bei der Bauaufsichtsbehörde zu beantragen. Die zuständige Naturschutzbe-

hörde ist dabei rechtzeitig am Genehmigungsverfahren zu beteiligen (vgl. § 13, Abs. 3 SächsDSchG). Ge-

ringfügige Maßnahmen wie die Beseitigung einzelner Schäden und Mängel sind dagegen nur der zu-

ständigen Denkmalschutzbehörde schriftlich anzuzeigen (vgl. § 12 SächsDSchG).  

Als ein Beispiel für die naturschutzgerechte Sanierung von denkmalgeschützten Gebäuden in Sach-
sen ist die barocke Dorfkirche Lohsa zu nennen. Hier wurde 2008 der Dachstuhl unter Berücksichti-

gung des Wochenstubenerhalts des Großen Mausohrs saniert (BÖHMAK & SKRZYPCZAK 2008). Eine enge 

Zusammenarbeit zwischen Denkmalschutz und Naturschutz ist bei solchen Sanierungsvorhaben un-

erlässlich. In der Praxis hat sich allerdings auch gezeigt, dass Naturschutzbelange oftmals auch nur 

eine untergeordnete Rolle spielen. BeispielsweAK= OAJ< AF <=J &9F<DMF?K9FD=ALMF? ᵛ#F=J?=LAK;@= 19ᵧ

FA=JMF? NGF  9M<=FCE9D=Fᵘ ᶂ1+' ᴗᴕᴖᴖᶃᵌ <A= >ɉJ  =@ȎJ<=Fᵌ "=FCE9D=A?=FLɉE=Jᵌ J;@AL=CL=F MF< 'Fᵧ

genieure erstellt wurde, weder auf einen möglichen Besatz durch geschützte Arten noch auf eine Be-
teiligung der zuständigen Naturschutzbehörde gemäß § 13, Abs. 3 SächsDSchG hingewiesen.  

Konflikte zwischen Denkmalschutz und Natur- bzw. Artenschutz können entstehen, wenn durch ge-

plante Sanierungsvorhaben am Baudenkmal geschützte Arten wie Fledermäuse ohne ausreichende Be-

rücksichtigung beeinträchtigt werden. MARNELL & PRESTNIK (2010, S. 59) haben dazu Maßnahmen der gu-

ten fachlichen Praxis zusammengefasst, um Störungen auf Fledermauspopulationen möglichst zu ver-
meiden bzw. zu minimieren: 

 Erfassung der anwesenden Fledermausarten, genutzter Quartiere, Einflugöffnungen sowie der jah-

reszeitlichen Nutzung (ggf. sind die Informationen bereits bekannt, falls nicht, sollte eine Vorerfas-

sung durch einen Fledermausexperten erfolgen); 
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 Einbindung eines Fledermausexperten in die Bauplanung; 

 Terminierung der Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten; 

 Kein Verschluss von Einflugöffnungen oder Zerstörung eines Quartiers; 

 Verwendung fledermausfreundlicher Materialien; 

 Verbesserung der Quartiermöglichkeiten, wo dies möglich ist; 

 Überprüfung der Effizienz der Schutzmaßnahmen. 

Bei denkmalgeschützten und artenschutzrelevanten Gebäuden ist in der Regel eine frühzeitige Abstim-

mung von Artenschutzmaßnahmen notwendig. Dahingehend sind auch intensive Abstimmungen zwi-

schen Denkmalschutz- und Naturschutzbehörden notwendig. Bei Maßnahmen, welche das Erschei-

nungsbild und die Substanz des Denkmals nicht wesentlich beeinträchtigen (z. B. Anbringung von Fle-

dermauskästen im Dachstuhl einer Kirche), kann eine Zustimmung der Unteren Denkmalschutzbe-

hörde ausreichend sein. Bei Maßnahmen, die das Erscheinungsbild und die Substanz verändern, ist 

nach § 12 (1) Nr. 2 und 3 SächsDSchG eine denkmalschutzrechtliche Genehmigung notwendig. 

Diese setzen eine frühzeitige Planung der baulichen Maßnahmen voraus. Das ist auch dahingehend zu 

berücksichtigen, wenn Instandsetzungsarbeiten an Fördergelder gebunden sind und binnen bestimm-

ter Fristen ausgegeben werden müssen. Um diesen Vorgang nicht zu behindern, müssen insbesondere 

artenschutzfachliche Belange, die z. B. auch eine Bauzeitenregelung beinhalten, bereits im Vorfeld ein-

geplant werden. Beeinträchtigungen können sich auch im Umkreis des Baudenkmals ergeben, zum Bei-

spiel durch den Verlust von Leitstrukturen wie Hecken, Bäumen und Nebengebäuden oder der Positio-

nierung von Außenbeleuchtung (MARNELL & PRESTNIK 2010, KALISCH et al. 2017). 

Im Ausnahmefalle können Schädigungen der historischen Bausubstanz durch Vögel und Fledermäuse, 

insbesondere durch deren Eintrag von Kot und Urin nicht ausgeschlossen werden. Fledermausaus-

scheidungen können über längere Zeit hinweg zu Verfärbungen, Korrosion von Metalloberflächen, Was-

serflecken auf Holzoberflächen bzw. Salzeinträge in Holzbauteile führen (HALES 2017, KALISCH et al. 2017, 

MARNELL & PRESTNIK 2010). Dies wird jedoch nur in seltenen Fällen und meist nur bei größeren Fleder-

mauskolonien ein Problem. Die Vereinigung der Landesdenkmalpfleger (VDL) schlägt in ihren Empfeh-

lungen zur Instandhaltung NGF  9M<=FCEƆD=JF NGJᵌ <=F ᵛ =reich unter den Hangplätzen mit geeigne-

ten FolieF 9:ᶄRMᶅ<=;C=Fᵘ MF< F9;@ <=J 5Gchenstubenzeit zu reinigen. Weiterhin weist sie darauf hin, 

die Verhältnismäßigkeit der Artenschutzmaßnahmen gegen den Schaden an der Bausubstanz abzuwä-

gen (VDL 2016). Insgesamt ist jedoch in der Praxis ein Erhalt von Quartierstellen oder Brutplätzen in der 

Regel mit dem Erhalt der Bausubstanz zu vereinbaren.  
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Die Verbotstatbestände des § 44 (1) BNatSchG gelten auch bei denkmalpflegerisch notwendigen Maß-

nahmen, so dass entsprechende Abstimmungen zur Wahrung beider Rechtsgüter bei der Umsetzung 

von Maßnahmen notwendig sind. 

Sofern es nicht das Erscheinungsbild wesentlich verändert, wird ein Anbringen von künstlichen Nisthil-

fen an einem denkmalgeschützten Gebäude nicht als bauliche Veränderung verstanden (DUBSLAFF 

et al. 2013). 

Dabei sollten Naturschutz und Denkmalschutz eng zusammenarbeiten, um Artenschutzmaßnahmen 

an denkmalgeschützten Gebäuden optimal umzusetzen. 

4.4 Anforderungen des Brandschutzes 

%=EƆȺ <=J ?=DL=F<=F *9F<=K:9MGJ<FMF? KAF< %=:ƆM<= KG ᵛRM ƆF<=JF MF< AFKL9F< RM @9DL=Fᵌ <9KK <=J

Entstehung eines Brandes und der Ausbreitung von Feuer und Rauch vorgebeugt wird und bei einem 

Brand die Rettung von Menschen und Tieren sowie wirksame *ȎK;@9J:=AL=F EȎ?DA;@ KAF<ᵘ ᶂᶏ 14 Sächs-

BauO). Die Brandschutzanforderungen richten sich dabei im Wesentlichen nach der Gebäudeklasse. 

Insgesamt gibt es fünf Gebäudeklassen, in welche Gebäude entsprechend ihrer Gebäudehöhe und Nut-

zungseinheiten eingeordnet werden (vgl. § 2, Abs. 3 SächsBauO). Je höher die Gebäudeklasse ist, desto 

höher sind auch die Anforderungen an den Brandschutz. Dabei wird sowohl das Brandverhalten der 

Baustoffe als auch der Feuerwiderstand von Bauteilen gewertet (vgl. § 26 SächsBauO). Besondere An-

forderungen ergeben sich nach § 2, Abs. 4 SächsBauO für besonders sensible Gebäude wie Kranken-

häuser, Schulen, Kindertagesstätten, Seniorenheime u. ä. 

Um im Brandfall ausreichend lang standsicher zu sein, müssen zum Beispiel tragende Wände mindes-

tens aus feuerhemmenden Bauteilen (Gebäudeklasse 2-3) bestehen, bei Gebäudeklasse 4 hochfeuer-

hemmend und bei Gebäudeklasse 5 sogar feuerbeständig sein (§ 27, Abs. 1 SächsBauO). Bei nichttra-

genden Außenwänden sind insbesondere nichtbrennbare Baustoffe zu verwenden und brennbare Bau-

stoffe nur zulässig, wenn sie als raumabschließende Bauteile feuerhemmend sind (§ 28, Abs. 2 Sächs-

BauO). Oberflächen von Außenwänden sowie Außenwandbekleidungen müssen einschließlich der 

Dämmstoffe und Unterkonstruktionen schwerentflammbar sein oder zumindest normalentflammbar, 

wenn die Brandausbreitung ausreichend lang auf diese begrenzt sind (§ 28, Abs. 3 SächsBauO).  

Die baurechtlichen Brandschutzanforderungen müssen somit auch für Nistkästen an Gebäuden gelten, 

insbesondere für Einbaumodelle, die in die Fassadendämmung eingebettet werden. Die Nisthilfen wer-

den vorwiegend aus Holzbeton gefertigt. Das Material ist schwer entflammbar und kann bei einem Holz-

gehalt von unter 100 kg/m³ sogar als nichtbrennbar eingestuft werden (MATERIAL ARCHIV 2022). Der Kas-

tenhersteller Firma Schwegler bietet nach Rückfrage auch Kästen in Spezialausführung ohne Holzanteil 



 

Schriftenreihe des LfULG, Heft 22/2025 | 62 

an. Auch die Aufputzkästen aus Holzbeton erfüllen die Brandschutzanforderungen eher als Kastenmo-

delle aus Holz, da Holz und Holzwerkstoffe normalentflammbare Baustoffe sind.  

Problematisch ist, dass für keine aktuell erhältlichen Kastensysteme Brandschutzzulassungen beste-

hen. Sowohl für kommerziell erhältliche Kästen als auch für konstruktive Lösungen ist im Einzelfalle 

eine brandschutztechnische Prüfung durch Abstimmung mit dem Brandschutzkonzept für das Ge-

bäude und das Sanierungsvorhaben nötig. 

Bei Dächern muss eine Brandbeanspruchung von außen durch Flugfeuer und strahlende Wärme aus-

reichend lang widerstandsfähig sein (vgl. § 32 SächsBauO). Die Anforderungen an den Brandschutz sind 

somit geringer als bei Wänden. 

4.5 Anforderungen des Gesundheitsschutzes 

Da gebäudebewohnende Vogel- und Fledermausarten in unmittelbarer Nähe des Menschen siedeln, 

stellt sich häufig auch die Frage nach möglichen Gesundheitsrisiken. Von Fledermäusen in ihren Quar-

tieren geht keine Gefahr aus. Es gibt keine Hinweise darauf, dass einheimische Fledermäuse im Ver-

gleich zu anderen Wildtierarten ein höheres Gesundheitsrisiko für den Menschen darstellen (MÜHLDOR-

FER et al. 2011). Zweifellos sind Fledermäuse ein Reservoir für verschiedene Krankheitserreger, darunter 

einer Vielzahl an Viren (KOHL et al. 2021, CALISHER et al. 2006). Allerdings werden mit Ausnahme der Toll-

wut (Lyssaviren) die meisten Fledermausviren mit zoonotischem Potential nicht direkt von Fledermäu-

sen auf Menschen übertragen (VAN BRUSSEL & HOLMES 2021, WEBER et al. 2023). So auch beim neuartigen 

Coronavirus, wo von einer Übertragung über einen Zwischenwirt ausgegangen wird (ZHANG et al. 2020, 

ANDERSEN et al. 2020). Zwar wurden SARS-CoV-2-ähnliche Viren bei Fledermäusen in China nachgewie-

sen, was einen zoonotischen Ursprung nahelegt (LYTRAS et al. 2022, ZHOU et al. 2020, LATINNE et al. 2020). 

Jedoch sind diese und auch die bereits bei heimischen Fledermausarten nachgewiesenen Coronaviren 

(GLOZA-RAUSCH et al. 2008) nicht identisch mit dem humanpathogenen Erreger. Hinsichtlich Corona geht 

daher von heimischen Fledermäusen keine Gefährdung für den Menschen aus. 

Potenziell ist eine Gefährdung durch Fledermaustollwut möglich. Allerdings können Lyssaviren nur 

über den Speichel infizierter Tiere oder direkten Blutkontakt (Bisse, Kratzer) übertragen werden. Sofern 

kein direkter Kontakt mit Fledermäusen besteht, zum Beispiel, wenn Fundtiere nicht in die bloße Hand 

genommen werden, kann auch keine Virusübertragung eintreten. Generell meiden die nachtaktiven 

Tiere auch den Kontakt zum Menschen. 
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Auch ist die Wahrscheinlichkeit, dass Fledermäuse den Erreger in sich tragen, äußerst gering und nur bei 

wenigen Arten nachgewiesen (HARDMEIER et al. 2021, SCHATZ et al. 2014, KOHL & KURTH 2014, MÜLLER et al. 

2007). Sowohl Tollwut als auch Covid-19 zählen zu den meldepflichtigen Infektionskrankheiten 

(vgl. § 6 IfSG). 

Weitere gesundheitliche Bedenken werden oft in Zusammenhang mit anfallendem Fledermauskot ge-

nannt, wenn Fledermäuse in oder an Gebäuden Quartier beziehen. Fledermauskot besteht hauptsäch-

lich aus unverdauten Insektenresten, die von Mikroorganismen wie Bakterien und Pilzen abgebaut wer-

den. Nachgewiesene Bakterien im Fledermauskot kommen häufig auch bei anderen Tieren und in Ober-

flächengewässern vor (WOLKERS-ROOJACKERS et al. 2019). KALISCH et al. 2017 stellten bei ihren Untersu-

chungen zur mikrobiellen Besiedelung von Fledermauskot nur einen geringen Gehalt an Pilzsporen 

fest. Da aktuell keine Übertragung von Krankheiten über Fledermauskot in Mitteleuropa registriert ist 

(KOORDINATIONSSTELLEN FÜR FLEDERMAUSSCHUTZ IN BAYERN 2020), geht von Fledermauskot prinzipiell kein Ri-

siko für die menschliche Gesundheit aus. Allerdings ist insbesondere im feuchten Milieu eine Ansiedlung 

von Pilzen in Fledermauskot möglich. Bei der Beräumung größerer Kotmengen kann es weiterhin zu 

einer Staubentwicklung kommen. Daher wird zu deren Beräumung das Tragen einer Atemschutzmaske 

und Handschuhen empfohlen (KOORDINATIONSSTELLEN FÜR FLEDERMAUSSCHUTZ IN BAYERN 2020).  

Vogelkot der artenschutzrechtlich nicht geschützten Haustaube (Columba livia forma domestica) kann 

dagegen eine Gefährdung für die menschliche Gesundheit darstellen. Als Beispiele für häufige und weit 

verbreitete humanpathogene Bakterien, die im Taubenkot nachgewiesen wurden, sind Chlamydophila 

psittaci sowie Vertreter der Gattung Campylobacter zu nennen (ALBRECHT et al. 2003). In durch Haustauben 

besiedelten Räumen kommt es bei großen Beständen oft zu erheblichen Kotakkumulationen gepaart mit 

verendeten Tieren. Eine Übertragung auf den Menschen durch die Inhalation von erregerhaltigem Staub, 

der unter anderem bei Reinigungsarbeiten aufgewirbelt wird, ist nicht auszuschließen (ALBRECHT et al. 

2003). Daher ist bei der Beseitigung von Taubenkotverunreinigungen immer ein Atemschutz zu empfeh-

len. Besonders in geschlossenen Räumen kann es zu einer hohen Bioaerosolbelastung kommen.  

Fledermäuse und Brutvögel sind außerdem Wirte verschiedener Ektoparasiten, darunter Flughautmil-

ben, Lausfliegen Fledermausfliegen, Flöhe, Wanzen und Zecken. Die meisten Ektoparasiten sind jedoch 

auf ihre Wirte hochspezialisiert, sodass sie für die menschliche Gesundheit nicht relevant sind. Einzig 

die Bettwanzen können zum Problem werden, wenn sie nach langen Hungerperioden auf der Suche 

nach neuen Wirten sind (SCHEFFLER 2009). 
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Generell ist die Anordnung von Kästen und anderen Nisthilfen und Quartierangeboten über sensiblen Be-

reichen (z. B. Fenster, Türen, Eingangsbereiche, Pausen- und Spielbereiche) möglichst zu vermeiden. Die 

Anbringung von konstruktiven Fledermausquartieren ist möglich, wenn über entsprechende Kotablei-

tungen eine Kotablagerung in diesen Bereichen vermieden wird. 

4.6 Anforderungen der Gebäudetechnik 

Bisher sind keine Anforderungen aus dem Bereich der Gebäudetechnik bekannt. Grundlegend ist eine 

Installation von Kästen im Bereich von Messsensoren oder Zu- und Abluftöffnungen aufgrund entste-

hender Störwirkungen oder Verschmutzungen nicht empfehlenswert. 

Hinsichtlich der Verortung von Nisthilfen sollte weiterhin die Tragfähigkeit der Fassade geprüft werden. 

Hier können sich weitere Anforderungen z. B. auf die Rückverankerung der Außenwandschale bei Plat-

tenbauten ergeben. 

Bei Verwendung verschiedener Materialien als verbundene Bauteile  ρz. B. Einbaustein aus Holzbeton 

in Wärmedämmverbundsystem, flächige Folienbeschichtung auf Glas zur Vermeidung von Vogelschlag, 

Aufrauhung von Metallflächen mittels mineralischem Kleber ρ  sind aufgrund der unterschiedlichen Aus-

dehnungskoeffizienten der Materialen Spannungsbildungen und Abrisse möglich.  

Hinsichtlich der Farbgebung und Oberflächenbeschaffenheit sind Anpassungen der Kastenoberfläche 

an die umliegenden Fassadenbereiche ggfs. notwendig. Bei großflächigen Kastenverkleidungen ist eine 

Überdämmung der Oberflächen sinnvoll, um Rissbildungen aufgrund unterschiedlicher Ausdehnungen 

von Fassadenbereichen und Verkleidungen bei Temperaturwechseln vorzubeugen. Generell ist eine 

Ausbildung von Dehnungsfugen um Kästen, welche die Dämmung durchdringen sinnvoll. Verblechun-

gen mit entsprechenden Abtropfkanten oberhalb aus der Fassade herausstehender Kästen können 

Schadbilder durch Durchfeuchtungen etc. vermeiden. Vollständig in die Dämmung integrierte Kästen 

können durch eine doppelte Armierung gegenüber Rissbildungen zu angrenzenden Fassadenbereichen 

geschützt werden. Da Pflanzenfaserbeton (Holzbeton) Feuchtigkeit aufnehmen kann, ist ein Schutz der 

Oberflächen durch Armierung, Putz und Farbanstrich von in die Dämmung integrierten Kästen sinnvoll. 

Bei Farbgestaltungen von Kästen sind weiterhin bautechnische Anforderungen hinsichtlich der ver-

schiedenen Ausdehnung von Kästen zur Fassade zu beachten, um Rissbildungen zu vermeiden. 

Insbesondere bei der Ausbildung von Attikaquartieren ist die DIN EN 13914-1 zur Planung, Zubereitung 

und Ausführung von Außen- und Innenputzen zu beachten, die einen Abstand von Tropfkanten von 

mindestens vier Zentimeter zur Putzoberfläche vorgibt. 



 

Schriftenreihe des LfULG, Heft 22/2025 | 65 

Bei der Beleuchtung von Außenbereichen ist die DIN EN 12464-2 (Licht und Beleuchtung ρ  Beleuchtung 

von Arbeitsstätten, Teil 2) zu beachten. Diese enthält Regelungen zur Beleuchtungsstärke, die sich nach 

der Art des Bereichs der Sehaufgabe und der Tätigkeit unterscheidet. Für Fußwege ist eine Beleuch-

tungsstärke von 5 Lux benannt. Bei Arbeitsstätten sind jedoch weit höhere Anforderungen benannt. 

4.7 Anforderungen der Wärmedämmung 

Auch in Hinblick auf die Umsetzung von Artenschutzmaßnahmen müssen die Anforderungen des Ge-

bäudeenergiegesetzes eingehalten werden. Dazu ist eine Abstimmung mit dem entsprechenden Bau-

planer hinsichtlich einzuhaltender Vorgaben und eine Berücksichtigung der artenschutzfachlichen 

Maßnahmen in der energetischen Betrachtung des Gebäudes notwendig. Grundlegend ist bei Verwen-

dung in sich geschlossener Kästen ohne freiem Luftdurchgang und durch die Verwendung von Pflanz-

faserbeton in einem Großteil der Kästen eine Eigendämmung der Kästen vorhanden. Verschiedene Her-

steller bieten auch wärmebrückenfrei gedämmte Kästen zum Einsatz in sensiblen Bereichen an. 

Wärmeverluste können weiterhin vermieden werden, wenn Kästen vor kühleren, d. h. nicht beheizten 

Bereichen wie Drempeln, Treppenhäusern o. ä. montiert werden. Insbesondere bei der Installation von 

Kästen angrenzend zu beheizten Bereichen wie Wohn- oder Büroräumen und bei ausgedehnten Groß-

raumverkleidungen ist eine ausreichende Hinterdämmung der Kastensysteme empfehlenswert. Unter-

suchungen der Technischen Universität Wien zeigten, dass zusätzliche Dämmschichten hinter Einbau-

Kästen zu einer deutlichen Minimierung von Wärmeflussdichten führten und somit der Ausbildung von 

Wärmebrücken beim Einbau von Kästen vorgebeugt werden kann (KORJENIC et al. 2018).  

Auch durch mechanische Befestigungen wie z. B. Dübel oder Anker kann es zu erhöhten Wärmefluss-

dichten kommen. Bei der Verwendung von Aufputzkästen auf Wärmedämmverbundfassaden sind für 

das jeweilige Fassadensystem zugelassene Fassadenanker notwendig, um Wärmeverluste zu minimie-

ren und Schäden des WDVS zu vermeiden. 

Grundlegend sind Schäden der umliegenden Dämmungsbereiche durch die Kästen selbst oder durch 

die besiedelnden Arten zu vermeiden. Besonders bei Kästen mit offenen Rückwänden oder fehlenden 

oberen Abschlüssen, die als Durchgang zum Erhalt von bestehenden Quartieren verwendet werden, ist 

ein Schutz angrenzender Dämmungsbereiche mit z. B. entsprechendem Armierungsmörtel notwendig. 

Solche Kästen können insbesondere auf witterungsexponierten Gebäudeseiten problematisch hin-

sichtlich des Eindringens von Schlagregen in Extremwettersituationen sein. Dahingehend sollte auf sol-

che Lösungen nur im begründeten Einzelfall und in witterungsgeschützen Bereichen zurückgegriffen 

werden. In jedem Fall sind die Kästen zu den umliegenden Wand- und Dämmungsflächen dauerhaft 

wasserdicht abzudichten. Vorteilhaft können hier auch Kästen mit längeren abgeschrägten Einflugsbe-

reichen sein, die eine Feuchtigkeitseinwehung minimieren. 
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4.8 Anforderungen des Klimaschutzes 

Die Förderung der energetischen Gebäudesanierung im Rahmen des Gebäudeenergiegesetzes trägt 

wesentlich zur Reduktion von Treibhausgasemissionen (CO2) bei und kommt somit auch dem Kli-

maschutzprogramm 2030 der Bundesrepublik nach. Demnach dürfen im Jahr 2030 nur noch höchs-

tens 72 Mio. t CO2 im Gebäudesektor emittiert werden (BMU 2019). Grundlegend sind Klimaschutz 

und Artenschutz an Gebäuden immer gemeinsam möglich, sofern eine frühzeitige Berücksichtigung 

von Artenschutzbelangen erfolgt. Wenn bekannt bzw. erfasst ist, inwieweit Lebensstätten beson-

ders oder streng geschützter Tierarten betroffen sind, können klimarelevante Sanierungsmaßnah-

men und Artenschutzmaßnahmen gleichermaßen umgesetzt werden. Bei einer fachgerechten Mon-

tage von Einbau- oder Aufputzkästen sind zudem auch keine negativen Auswirkungen auf die Wär-

medämmschicht an Fassaden zu erwarten. Genehmigungsrelevante Schwächungen der Dämmwerte 

der Fassade sind durch eine intensive Abstimmung artenschutzfachlicher und baufachlicher Belange 

und über eine entsprechende Auswahl und Verortung von Kästen auszuschließen.  
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5 Ergebnisse 

5.1 Genutzte Quartierstrukturen und Brutplätze an Gebäuden  

Die typischen Quartierstrukturen gebäudebrütender Vogelarten werden in den Artsteckbriefen be-

schrieben. Diese finden sich an Gebäuden an den verschiedensten Stellen sowohl innerhalb als auch an 

der Außenfassade. Im Folgenden soll auf die typischsten Quartierstrukturen eingegangen werden. 

Für Höhlenbrüter stellen Dachkästen, Ortgänge am Dach, Hohlräume im Firstbereich  ρetwa zwischen 

Dachdeckung und Balken, Hohlräume unter Grateindeckung, Löcher im Mauerwerk als auch Zugänge 

zu Doppelwänden mit innerem Hohlraum (z. B. Platten von Plattenbauen) die bedeutendsten Brut-

plätze dar. Genutzt werden aber auch andere höhlenartige Strukturen wie etwa Jalousiekästen, Lam-

pengehäuse und Löcher im WDVS. Dabei ist der Haussperling besonders flexibel in der Brutplatzwahl. 

Nester werden nicht nur in klassische Hohlräume gebaut, sondern auch in verschiedene Spalten und 

Nischen geklemmt, welche noch nicht einmal einen Boden als Nestauflage besitzen  ρetwa Doppelbal-

konfugen, Fugen zwischen angesetzten Balkonböden oder dρächern und Fassade, Gebäudetrennfu-

gen, Spalten hinter Schildern, Lampen und ähnlichen Anbauten an der Fassade etc. Am häufigsten fin-

den sich die Brutplätze der Höhlenbrüter an der Fassade, im Drempel oder Dachbereich. Weiterhin sind 

Attikaverblechungen beliebte Nistplätze. Bei kleinen Fehlstellen im WDVS erweitern einige Höhlenbrü-

ter auch den Brutraum aktiv. Als Beispiele sind hier Spechtschläge oder nach oben nicht geschützte 

Dämmungsbereiche im Attikabereich zu benennen. 

Halbhöhlenbrüter nutzen nicht nur Fehlstellen an der Außenfassade (fehlende Ziegel, Ausbrüche, grö-

ßere Öffnungen im Dachkasten etc.), Öffnungen für Belüftungen und sonstige Simse (z. B. geschützte 

Fensterbretter im Außenbereich, Spalier für Fassadenbegrünung), sondern fliegen bei fehlender (Leer-

stand) oder geringer Nutzung (z. B. Garagen, Werkstätten, Lagerhallen etc.) gern in die Gebäude zur 

Brut ein und errichten Nester auf Simsen im Inneren der Gebäude (etwa Fensterbretter, Gardinenstan-

gen, Rohrleitungen, Schränke und Regale etc.). 

Selbst bei großen und vermeintlich leicht zu beobachtenden Arten können Nester an zunächst unge-

wöhnlich wirkenden Stellen am Gebäude errichtet werden. Beispiele hierfür sind die regelmäßigen Ka-

minbruten der Dohle (Nest wird in senkrechten Schacht eingeklemmt), die Brut des Turmfalken auf einem 

angekippten Fenster einer Fabrikhalle oder die Nutzung von Taubenschlägen durch die Schleiereule. 

Die Beschreibung aller möglichen Quartierstrukturen von Fledermäusen an Gebäuden ist nicht mög-

lich, da sich dies zwischen den Arten stark unterscheidet. Informationen zu den Arten sind in den jewei-

ligen Artkapiteln zusammengestellt. Grundlegend ist eine Besiedlung aller Stockwerke möglich. Fleder-

mausquartiere an Gebäuden wurden zwischen Höhen von 0,5 bis > 30 m festgestellt. Als Faustregel 
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kann gelten, dass alle Spaltenstrukturen mit einer Tiefe von mindestens fünf Zentimetern und den Ab-

maßen eines kleinen Fingers besiedelbar sind. Dies reicht von der Spaltenstruktur hinter der Regen-

rinne, über Mauerrisse und Putzschollen, umfasst aber auch kaum wahrnehmbare Strukturen, wie z. B. 

Hangplätze hinter loser Tapete oder in Türfüllungen in leerstehenden Gebäuden. Gleichzeitig sind im 

Zuge immer häufiger auftretender milder Winter auch Wechsel in der Quartiernutzung zu beobachten. 

So wurden in den vergangenen Jahren auch mehrfach in Gebäuden z. B. in Türstöcken aber auch frei 

im Gebäude überwinternde kältetolerante Arten wie Mopsfledermäuse und Zwergfledermäuse ange-

troffen. Pauschale Aussagen, dass eine Überwinterung im Gebäude auszuschließen ist, da keine frost-

sicheren Keller vorhanden sind, sind daher zu verwerfen. Insbesondere vor Abrissen ist eine Gebäude-

kontrolle im gesamten Jahresverlauf unmittelbar vor Abrissbeginn obligatorisch. In der Praxis oft ge-

troffene Aussagen, dass verfallene bzw. teileingestürzte Gebäude nicht von Fledermäusen besiedelt 

werden, sind nicht haltbar. So wurden Fledermausquartiere mehrfach auch in bedeutendem Umfang 

auch in stark geschädigten Gebäuden gefunden. Typische Beispiele sind hier die Besiedlung von Spal-

ten in Türstöcken, von Mauerlöchern, von Aufrissspalten in Wänden aber auch von Hangplätzen hinter 

sich ablösender Tapete. Selbst in teileingestürzten Dachböden wurden in Zapfenlöchern der verbliebe-

nen Bereiche zahlreiche Quartierstellen ermittelt. 

 
Abbildung 5: Spaltenquartiere von Fledermäusen an Gebäuden können in sehr verschiedenen 
Strukturen bestehen. 
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Abbildung 6: Quartier der Kleinen Hufeisennase in einem Gebäudekeller . 

 
Abbildung 7: Quartierstrukturen an Plattenbauten finden sich in Plattenfugen,  
Balkonen, der Attika, im Drempel, unter Fensterbrettern und an weiteren Stellen . 
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Abbildung 8: Doppelbalkonfugen werden häufig von Fledermäusen genutzt . 
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Abbildung 9: Quartierbeispiele an Plattenbauten.  

Quartiere befinden sich in Fugenstrukturen (z.  B. bei nachträglich eingebauten Fenstern (oben 

und Mitte links), unter Fensterbrett ern (Belege mit Zweifarbfledermaus Mitte rechts) aber auch 

in Plattenfugen, selbst wenn diese mit Fugenband verschlossen wurden aber wie hier noch Zu-

gang über den Balkon besteht (unten links). Die Attika ist regelmäßig besiedelt. Die flächige Kot-

stelle stammt von einer großen Wochenstube der Mückenfledermaus (unten rechts) . 
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Abbildung 10: In leerstehenden Gebäuden finden sich viele Quartierstrukturen in Spalten und 
Hohlräumen an der Außenfassade und in den Innenräumen. Die unteren Bilder zeigen den Hang-
platz eines Braunen Langohrs hinter einer Putzscholle. 
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Abbildung 11: Spaltenverstecke in hellen Räumen. 

Relativ helle Räume werden häufig als nicht geeignet für Fledermäuse angesprochen. Wenn hier 

aber Spaltenverstecke bestehen, werden diese durchaus genutzt. Die Türstöcke in der oberen und 

mittleren Bildreihe wurde durch Zwergflederm äuse als Winterquartier und von Braunen Langoh-

ren als Sommerquartier genutzt.  Spalten hinter abstehender Tapete aber auch leicht zu überse-

hende Mauerlöcher werden von verschiedenen Fledermausarten besiedelt. 
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Abbildung 12: Typische Brutplätze der kleineren in Nischen und Höhlen brütenden Vogelarten 
(Sperlinge, Rotschwänze, Mauersegler) an alter Gebäudesubstanz. 

Öffnungen und Spalten zwischen Mauerwerk und Balken in der Außenfassade (oben links) und im 

Dachraum (unten rechts), Löcher, Öffnungen und Fehlstellen verschiedenster Größe im Mauer-

werk (oben rechts), Dachkästen, Mauerkronenbereiche und Ähnliches (Mitte, unten links) . 
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Abbildung 13: Typische Situationen  an Plattenbauten . 

Brutpl ätze sind vor allem in den Plattenfugen zu finden (oben), aber auch an Plattenbauten mit 

verschlossenen Fugen gibt es zahlreiche Brutplätze, z. B. hinter der Attika (Mitte rechts) und in 

Gebäudetrennfugen (Mitte links, unten), aber auch im Drempel. 
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Abbildung 14: Als Brutpl ätze dienen Fehlstellen z. B. in Durchgängen, in WDVS-Schadstellen 
(Spechtschläge und Bereiche mit unzureichender Abdichtung des WDVS am Attikaabschluss) so-
wie an Balkonen. 
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Abbildung 15: Besonderheit: Turmfalkenbrutplatz hinter angekipptem Fenster in Fabrikhalle .  

Der Einflug erfolgt von innen, so dass die Vögel zunächst durch die zerbrochenen Scheiben in das 

Innere des Gebäudes fliegen müssen. 
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Abbildung 16: Besondere Brutplatzstrukturen .  

Sperlingsnest in altem Lampengehäuse, Meisennest in Klimaanlagenrohr, Kellerbrut des Hausrot-

schwanzes, Sperlingsbrut in Mehlschwalbennest, Hausrotschwanznest hinter Vergrämungsnetz. 
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5.2 Strukturierte Interviews  

5.2.1 Untere Naturschutzbehörde  

Die vorgelegten Fragen bezogen sich unter anderem auf konkrete Fachinhalte wie Untersuchungsauf-

wand für Artenschutzgutachten, Erfahrungen mit Kompensationsmaßnahmen in Hinblick auf Umfang, 

Art, Funktionalität und Haltbarkeit.  

Das Thema Artenschutz am Gebäude macht zirka ein Viertel des Gesamtaufgabenvolumens in den un-

teren Naturschutzbehörden aus, wobei der tatsächliche Anteil stark schwankt. Problematisch ist, dass 

nicht jede Sanierung beim Bauaufsichtsamt angezeigt wird. Drei Interviewpartner geben an, dass sie 

bei Bauvorhaben in unterschiedlicher Intensität beteiligt werden und dementsprechend nicht von allen 

Anträgen erfahren. Gebäudeabrisse sind nur anzeigepflichtig und liegen daher auch regelmäßig außer-

halb der Wahrnehmung. Auch die Einbeziehung durch die Denkmalschutzbehörde ist unterschiedlich. 

Die Einbeziehung der Naturschutzbehörden stellt sich als gut bis stark verbesserungswürdig dar. Zwei 

Interviewpartner geben außerdem an, dass sie aus Kapazitätsgründen nicht jedem Bauvorhaben, von 

dem sie erfahren, nachgehen können.  

Bei welchen Vorhaben eine artenschutzfachliche Untersuchung gefordert wird, hängt zum einen vom 

Gebäudetyp ab, wie z. B. Plattenbauten, öffentlichen und historischen Gebäuden, wie zwei Inter-

viewpartner angeben. Die beiden anderen Gesprächspartner weisen auf die Nachweispflicht hin, dass 

für die Bauvorhaben entweder konkrete Erstnachweise geschützter Arten oder ein begründeter An-

fangsverdacht vorliegen müssen, um ein artenschutzfachliches Gutachten zu fordern. Für eine Erstbe-

urteilung der Gebäude geben drei Behördenmitarbeiter an, eigene Vor-Ort-Kontrollen durchzuführen, 

in drei Fällen werden Bestandsdaten und Daten ehrenamtlicher Natur- oder Fledermausschützer ange-

geben. Zwei Behörden haben einen Rahmenvertrag mit einer fachlich versierten Person, die für die 

fachliche Vor-Ort-Beurteilung von Bauvorhaben eingesetzt wird. Eine Behörde gibt außerdem die Ein-

schätzung per Luftbild an.  

Sofern eine artenschutzfachliche Untersuchung durch ein Fachgutachterbüro gefordert wird, hängen 

die geforderte Untersuchungstiefe und der Untersuchungsbedarf vom Gebäudetypus ab. Bei allen vier 

Interviewpartnern werden unsanierte Plattenbauten als Schwerpunkt genannt, für die ein vollumfäng-

licher Untersuchungsaufwand notwendig ist. Das heißt, es werden drei Brutvogelbegehungen, mehrere 

Fledermausbegehungen (morgens und abends) zur Untersuchung während der Reproduktionszeit, im 

Spätsommer/Herbst sowie im Winter zur Erfassung des Winterquartierpotenzial gefordert. Zwei Behör-

den geben außerdem Begehungen des Drempels für den Untersuchungsumfang an. Eine Behörde über-

lässt die Festlegung des Untersuchungsumfangs einem Fachgutachterbüro. Bei später Beteiligung, Ab-



 

Schriftenreihe des LfULG, Heft 22/2025 | 80 

rissvorhaben oder im Zusammenhang mit der Ausgabe von Fördergeldern ist allerdings zu wenig Zeit-

raum für einen vollen Untersuchungsumfang gegeben. Es entstehen daher kurze Vorlaufzeiten, wo teil-

weise nur noch eine Begehung mit Potenzialabschätzung möglich ist, wie drei Interviewpartner abge-

ben. Die worst-case-Betrachtung findet bei zwei unteren Naturschutzbehörden Anwendung, wenn z. B. 

aus zeitlichen Gründen keine Kartierung mehr stattfinden kann.  

Für die Einbeziehung von Fachgutachterbüros geben drei befragte Behörden Gutachterlisten an den 

Bauvorhabensträger heraus. Eine Behörde entzieht sich dieser Empfehlung, weil es einen Eingriff in den 

wirtschaftlichen Wettbewerb darstellen könnte.  

Alle vier befragten Behörden berichten von Erfahrungen mit der heterogenen Qualität von Artenschutz-

gutachten. Zwei Interviewpartner sehen das Fehlen von Zertifizierungen für Artenschutzgutachter als 

eine der Ursachen dafür an. In jedem Fall unterliegen alle eigehenden Artenschutzgutachten einer Qua-

litätskontrolle und werden auf Plausibilität geprüft. Wenn grobe Mängel gesehen werden, lassen sich 

diese allerdings nur mit Gegenbeweisen anfechten. Zwei Behörden geben an, auch Gutachten zurück-

zuweisen, in einem Fall werden auch Nachforderungen an das Gutachten gestellt. Zwei Behörden ge-

ben außerdem an, Dritt- bzw. Gegengutachten auf eigene Kosten durchführen zu lassen. Bei einer Be-

hörde wurde auch der Versuch unternommen, einen Fachgutachter von der Beauftragung auszuschlie-

ßen. Da diese Situation einem Berufsverbot nahekam, konnte der Fall nicht abgeschlossen werden.  

Es folgten Fragen zur Umsetzung von Ausgleichsmaßnahmen für verlorengehende Lebensstätten ge-

schützter Arten. Der Kenntnisstand zur Anzahl angebrachter Ersatznistkästen in den jeweiligen Bear-

beitungsgebieten ist weitestgehend unbekannt, weil es keine Datenbank oder einheitliche Dokumen-

tation dafür gibt. Die befragten Personen schätzen die Anzahl auf einige hundert (Landkreis Sächsische 

Schweiz-Osterzgebirge) bis zu 25.000 in Dresden. Auf die Frage der Kompensationsfaktoren antworten 

alle Interviewpartner ähnlich. Es werden artbezogene Ausgleichsfaktoren genannt von 1 : 1 bis 1 : 5, die 

auch in Abhängigkeit vom Quartiertyp (Wochenstube / Einzelquartier) oder Kastentyp gewählt werden. 

Bei allen vier Behörden werden Fledermäuse mit 1 : 3 höher kompensiert als Vögel mit 1 : 2. Vorgezo-

gene oder CEF-Ersatzmaßnahmen werden nur teilweise oder gar nicht beauflagt. Der Einsatz von Holz-

betonkästen als Ersatzlebensraum ist bei allen Interviewpartnern Standard. Der Einsatz von Holzkästen 

wird für die Anbringung an der Fassade und Außenhaut von allen befragten Behörden abgelehnt, ins-

besondere wegen der geringeren Haltbarkeit der Kästen gegenüber Holzbetonprodukten. Im Innenbe-

reich, z. B. Drempel, finden Holznistkästen allerdings eine Anwendung.  

Einschlägige Erfahrungen zur Annahme umgesetzter Ausgleichsmaßnahmen oder CEF-Maßnahmen 

gibt es nur in Dresden, die aus beauflagten Monitorings resultieren. Alle anderen Behörden geben an, 
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dass sie solch ein Monitoring selten bis gar nicht beauflagen und demnach kaum Kenntnisse zur Funk-

tionalität von Ersatzmaßnahmen haben. Eine Ausnahme davon stellt die Kleine Hufeisennase im Land-

kreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge dar. Erfahrungen bei der Sanierung von Fensterläden oder 

Holzverkleidungen gibt es nur in einem Fall im Osterzgebirge. Negative Auswirkungen der Installation 

von Solarpaneelen auf einer Dachoberfläche hat man in Dresden beobachtet, indem das Quartier der 

Kleinen Hufeisennase wegen der Temperaturabsenkung im Dachbodeninneren aufgegeben wurde.  

Es gibt nur wenige negative Erfahrungen mit der Haltbarkeit von Ersatznistkästen. Im Bearbeitungsge-

biet zweier Behörden ist der Fall eingetreten, dass ein Stück von einem FTH-Kasten der Fa. Schwegler 

abgefallen ist. Es handelte sich um einen Produktionsfehler einer Charge. Der Hersteller ist dem Prob-

lem mit Reparaturkits begegnet, die er kostenfrei zur Verfügung stellte. Diese Reparaturmaßnahme 

wurde in einigen Fällen vom Hersteller übernommen, musste aber in späteren Fällen finanziell selbst 

getragen werden. Weiterhin wird von Urinverschmutzungen an der Fassade bei Kolonien von Abend-

seglern (Dresden) und Mopsfledermäusen (Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) berichtet, deren Besei-

tigung finanziell selbst getragen werden müsste. Probleme mit Parasiten, die die Gebäudebewohner 

mitbringen, hat man in drei Landkreisen gesehen. An Mauerseglerkolonien in Dresden gab es Fälle mit 

der roten Vogelmilbe und in Leipzig mit Lausfliegen. In Glashütte wurden bauliche Maßnahmen und 

eine jährliche Wanzenbekämpfung an einer Mausohr-Wochenstube notwendig.  

Seit Anbeginn gibt es zum Einbau von Ersatzniststätten Vorbehalte in Bezug auf die entstehenden Käl-

tebrücken. Drei der befragten Behörden kennen die Bedenken zur angeblich vermindernden Isolations-

wirkung, wenn Nisthilfen in das WDVS eingebaut werden. Tatsächlich gibt es keine negativen Erfahrun-

gen oder Beobachtungen von Bauschäden. Seitens der Behördenmitarbeiter besteht jedoch eine Unsi-

cherheit bei der Argumentation mit Bauplanern, weil es keine konkrete Nachweislage bzw. Gegenbe-

weise zu möglichen Kältebrücken gibt. Eine Behörde kennt auch die Bedenken gegenüber Holzbeton-

kästen, weil diese wegen des Holzbestandteils eine gewisse Brandlast aufweisen. Auch im Denkmal-

schutzbereich gibt es Vorbehalte gegenüber dem Einsatz von Ersatzmaßnahmen. Es müssen Kompro-

misslösungen gefunden werden, die das Erscheinungsbild des Denkmals nicht beeinträchtigen. In den 

meisten Fällen wird auf unauffällige konstruktive Lösungen, z. B. Quartierschaffung im verschatteten 

Traufbereich, zurückgegriffen. Bestimmte Fassadebereiche können vermieden werden oder es finden 

auch Klinkernistkästen an Klinkerfassaden Platz. 

Bei Wegfall von Quartierstätten durch z. B. Abriss suchen alle vier befragten Behörden im direkten Ge-

bäudeumfeld nach geeigneten Standorten, um dort Ersatzniststätten auszubringen. Im besten Falle ge-

hören diese Gebäude ebenfalls dem Vorhabensträger. In Ausnahmefällen wird auch auf Kastenausbrin-

gung im weiteren Umfeld (Dresden) oder an Bäumen (Chemnitz) ausgewichen. Im Landkreis Sächsische 
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Schweiz-Osterzgebirge wurden mitunter auch Keller als Winterquartiere für Fledermäuse gesichert 

oder Arten-schutztürme (Chemnitz) aufgestellt.  

Der Ausgleich von Rauchschwalben-Brutplätzen wird als schwierig bezeichnet. In Leipzig liegen dazu 

keine Erfahrungswerte vor. Zwei Naturschutzbehörden setzen auf Stallanlagen im Umfeld des Ein-

griffsortes, wo man populationsfördernde Maßnahmen ansetzt, um den Wegfall einer Kolonie auszu-

gleichen. Durch Wegfall von Viehhaltung ist dieser Ansatz allerdings auch nicht immer erfolgreich. Ein 

neuer Ansatz, der Bau eines Rauchschwalbenturms, wird von der der unteren Naturschutzbehörde in 

Chemnitz benannt.  

Der Einsatz von Artenschutztürmen kommt vergleichsweise selten vor, so dass dazu noch wenig Erfah-

rungen bzw. abschließende Beurteilungen existieren. In Dresden gibt es Erfahrungen mit Schwalben-

türmen, die negativ ausfallen. Im Stadtgebiet hat diese Art der Nisthilfe für Mehlschwalben nicht funk-

tioniert. In Chemnitz wurden bereits ein Mehlschwalbenturm und drei Mauerseglertürme aufgestellt, 

wofür es allerdings keine Kontrollen und auch keine Kenntnisse zur Funktionalität der Maßnahmen 

gibt. Daneben gibt es noch Artenschutztürme für Fledermäuse und Haussperling. Von letzteren gibt es 

aus Dresden Zufallsbeobachtungen zur Annahme des Artenschutzturms. 

Auf die Frage hin, ob die Umsetzung der Ausgleichsmaßnahmen populationswirksam ausreichend aus-

fällt, antworteten die Interviewpartner unterschiedlich. In Dresden sieht man für Mauersegler und Turm-

falke positive Auswirkungen auf die innerstädtische Gesamtpopulation. Für Fledermäuse ist dies schwer 

einzuschätzen. Im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge sieht man positive Auswirkungen für die 

FFH-Arten, die per Monitoring überwacht werden. Drei Landkreise nennen den Lebensraumverlust, Weg-

fall von Brachflächen und überregionale Einflussfaktoren als wichtige Parameter für die Populationswirk-

samkeit. Ein Interviewpartner nennt den Rückgang der Rauchschwalbe als Beispiel für den negativen Ein-

fluss von Landnutzungsänderung, Wegfall von Viehhaltung und Verschluss von Stallungen.  

Einzig in Dresden gibt es positive Erfahrungen zur Umsetzung von freiwilligen Maßnahmen bei öffentli-

chen Gebäuden (Kindergarten, Schulen). Aus Chemnitz und dem Landkreis Sächsische Schweiz-Osterz-

gebirge kann die vorbildhafte Weise nicht bestätigt werden, wobei es beim Landkreis auf die schlechte 

allgemeine wirtschaftliche Situation rückgeführt wird.  

Die Interviewpartner wurden gefragt, was sie als Defizite in der aktuellen Naturschutzpraxis ansehen. 

Es wurde das extrem unterschiedliche Fachniveau der Gutachter sowie die begrenzte Verfügbarkeit gu-

ter Gutachter aufgeführt. Drei Interviewpartner bemängeln die Kenntnislücken zur Annahme von Maß-

nahmen, mit der Folge, dass derzeitige Maßnahmen immer auf Grundlage von Annahmen bzw. Vermu-

tung angesetzt werden. Zwei Interviewpartner geben Personal- und Zeitprobleme an, die die Bearbei-
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tungskapazität negativ beeinflussen. Akzeptanzmindernd wirkt sich auch der Fakt aus, dass Arten-

schutz kein aufgedrängtes Fachrecht ist und damit naturschutzrechtliche Festlegungen teils im Nach-

gang bei bereits erteilter Baugenehmigung erfolgen müssen. Vorteilhaft wäre auch, wenn Artenschutz-

maßnahmen genauso wie Denkmalschutzauflagen steuerlich geltend gemacht werden könnten.  

Für eine verbesserte Praxis im Artenschutz wünscht sich ein Interviewpartner die Bündelung des Natur-

schutzrechts in der Baugenehmigung. Der zu erstellende Sanierungsleitfaden wird vor allem als Hand-

habe für die praktische Umsetzung von Artenschutzmaßnahmen angesehen, auch in Hinblick auf neue 

Mitarbeiter, die noch wenig Fachwissen besitzen. Es werden bemaßte Konstruktionsskizzen, Nennung 

von geeigneten Quartiertypen und Hinweise zum Anbringungsstandort von Nistkästen gewünscht. Die 

Behördenmitarbeiter interessieren sich auch für Ablaufpläne für eine Vorkartierung oder ökologischer 

Baubegleitung sowie Angaben zur Ersteinschätzung von Gebäuden und Ersatzverhältnissen von be-

stimmten Quartiertypen.  

Es wurde auch erwähnt, dass die Bearbeitung des Sanierungsleitfadens in den aktuellen Zeitgeist und 
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5.2.2 Fachplaner Artenschutz 

Alle vier Gesprächspartner blicken auf rund zehn, teilweise auch über 20 Jahre Berufserfahrung zurück. 

Die Interviewpartner sind fachlich breit ausgerichtet, so dass Artenschutz im Gebäude nur einen Teil-

bereich ihrer Arbeit darstellt. 

Der überwiegende Anteil der gestellten Fragen bezieht sich auf die Herangehensweise der Fachbüros 

bei Abbruch- und Sanierungsmaßnahmen, insbesondere den Einsatz von künstlichen Nisthilfen und Er-

fahrungen zu deren Annahme bzw. Funktionalität.  

Ein Fragenschwerpunkt bezieht sich auf die Methodik, um die artenschutzfachliche Betroffenheit an 

einem Gebäude festzustellen. Alle vier Interviewpartner geben an, dass die Unteren Naturschutzbehör-

den den Untersuchungsumfang und Mindestanforderungen vorgeben. Auch der Auftraggeber macht 

mitunter Vorgaben zum Untersuchungsumfang, wobei eigene Ansätze i. d. R. höher ausfallen. Alle vier 

Interviewpartner beschreiben in ihrer Methodik einen Mix aus verschiedenen Begehungen und Einsatz 

von Technik. Zur Untersuchung von Brutvogel- und Fledermausquartieren werden 3-6 Begehungen 

durchgeführt, bei großen verwinkelten Gebäuden auch bis zu 20 unter Einsatz mehrerer Personen. Ins-

besondere bei Fledermäusen wird der Aspekt genannt, möglichst ganzjährig zu kartieren, um verschie-

dene Phasen abzudecken (Wochenstubenzeit, Schwärmzeit, Winterquartiere) während sich die Erfas-

sungen bei den Vögeln auf die Brutzeit konzentrieren. Es erfolgen akustische Dauerüberwachung sowie 

Begehungen von Dachböden, Drempeln und Kellern. Die Kontrollen werden unter Nutzung von Infra-
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rottechnik, Leiter und auch Hebebühne getätigt, zusätzlich erfolgt eine Potenzialabschätzung. Der Un-

tersuchungsumfang hängt auch vom Zeitraum der Beauftragung ab und manchmal ist nur ein unzu-

reichender zeitlicher Vorlauf zwischen Voruntersuchung und Beginn der ökologischen Baubegleitung 

gegeben.  

Worst-case-Betrachtungen setzen drei der vier Interviewpartner an. Der Ansatz findet vor allem Anwen-

dung, wenn Zeitmangel oder ein schlechter Gebäudezustand keine vollumfängliche Untersuchung zu-

lassen. In einem Fall gibt es einen pauschalen Ansatz, wobei eine gewisse Anzahl von Lebensstätten pro 

Gebäudeeingang angenommen wird. In einem Fall wird der worst-case in Verbindung mit der Potenzi-

alanalyse angewendet.  

Der Faktor zur Kompensation von verlorengehenden Lebensstätten ähnelt sich bei allen vier Inter-

viewpartnern: Fledermäuse werden 1 : 3 ausgeglichen und Singvögel meist 1 : 2 mit Abweichungen bei 

Mauersegler und Hausrotschwanz. I. d. R. werden Kompensationsmaßnahmen nach Vorgaben der Un-

teren Naturschutzbehörden angesetzt. Der Ausgleichsfaktor kann auch von der Prognosesicherheit zur 

Wirksamkeit des Ausgleichs sowie dem möglichen Erhalt von Bestandsquartieren abhängig sein. Auch 

potenzielle Quartiere werden ausgeglichen. Bei Abrissvorhaben kann ein Ausgleich verlorengehender 

Quartiere auch höher ausfallen. Vorgezogene oder CEF-Maßnahmen kennen drei von vier Gutachtern. 
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weshalb CEF-Maßnahme oft nicht beauflagt oder umgesetzt werden, wurde der fehlende zeitliche Vor-

lauf und Ausschreibungszeitraum für Bauvorhaben genannt.  

Alle vier Interviewpartner haben Erfahrungen aus der artenschutzfachlichen Baubegleitung. Ihr be-

schriebener Arbeitsaufwand und die Tätigkeiten ähneln sich in wesentlichen Punkten. Die ökologische 

Bauüberwachung dient dem rechtlichen Zweck der Einhaltung von Vermeidungsmaßnahmen, der Ver-

meidung von Tötung, Verletzung, Schädigung und Störung geschützter Arten. Als Methodik hierfür wird 

unter anderem der Verschluss von Quartierstrukturen in Zeiten der Nichtaktivität, die Vergrämung mit 

Abhängungen an Quartieren und Schließen der Gerüstnetze angegeben. Baubegleitend finden detek-

torgestützte Ausflugkontrollen statt, um zu prüfen, ob Wochenstuben vorhanden sind. Alle geben an, 

dass sie regelmäßig Präsenz auf Baustellen zeigen und eine enge Abstimmung mit Bauleuten erfolgt, 

um Maßnahmen zu erklären und Verständnis zu schaffen. Die Abstimmungen erfolgen nicht nur mit der 

Bauleitung, sondern auch mit Arbeitern vor Ort. Es erfolgen Vorgaben zur Anbringung von Ersatzmaß-

nahmen sowie Kontrollen zum korrekten Einbau. Sofern bei den Kontrollen neue Quartiere gefunden 

werden, müssen Ersatzmaßnahmen erhöht werden. Während und nach der Baubetreuung ist die An-

fertigung von Protokollen zu Dokumentationszwecken erforderlich.  
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Kenntnisse zur Funktionalität der Ersatzmaßnahmen sind relativ gering. Alle vier Gutachterbüros be-

mängeln, dass Nachkontrollen als Monitoring nicht beauflagt werden und Beobachtungen zur An-

nahme von Kästen höchstens auf ehrenamtlichen Bemühungen beruhen. 

Tabelle 1: Hinweise zur Nutzung von Kastentypen im Rahmen der Interviews. 

Hersteller  Kastentyp  Nachweise 
Schwegler Universalquartier 

1FTH/2FTH 
Wird sehr schnell von Fledermäusen wie dem Abendseg-
ler angenommen 

Schwegler Fassadenwinterquartier 
1WQ 

Einzeltiere und Kolonien Zwergfledermäuse 

Strobel Fassadenflachkasten  
Nr. 128 

Wochenstuben der Zwerg- und Mopsfledermaus 

Probios Eigenbaukasten Quartiernutzung Abendsegler und Breitflügelfledermaus 
Strobel Mauerseglerkasten Nr. 418 Brut Haussperling 
Hasselfeldt Mauerseglerkasten MSHE Brut Haussperling 
Vivara Öko 34 mm * Brut Haussperling 
Vivara San Francisco 23 mm Brut Meise 

* Es handelt sich um einen nicht mehr erhältlichen Holznistkasten, vergleichbar zu System-Nistkasten 
Sperling ρ  34 mm. 

Für den Haussperling wurde von der erfolgreichen Umsetzung von Nistkästen an eine Bautafel be-

richtet, um den baubedingten Quartierausfall zu überbrücken. Im Fassadenwinterquartier 1WQ 

Fa. Schwegler wurden bereits Kleiber als Einzeltiere und in Kolonien beobachtet. Daneben wird auch 

über die Besiedlung von Kästen durch Bienen und Hornissen berichtet. Die Annahme der Ersatzmaß-

nahmen variiert zeitlich von sehr schnell bis hin zu mehreren Jahren. Zur Kastenfarbe, Aufbau mit 

Solarpaneelen sowie Einbau von Dachdämmung gibt es keine Erfahrungswerte.  

Die Fachplaner wurden gefragt, ob sie Erfahrungen zur langfristigen Haltbarkeit von Ausgleichsmaß-

nahmen haben.  

Alle befragten Gutachter setzen als Ausgleichsmaßnahme im Außenbereich Holzbetonkästen aufgrund 

der begrenzten Haltbarkeit von Holzkästen ein. Holzkästen kommen lediglich im Drempel oder bei kon-

struktiven Maßnahmen im Innenbereich zum Einsatz. In den 1990er Jahren wurden in Dresden Holz-

kästen für Turmfalken und Fledermäuse an Treppenhausköpfen von Hochhäusern eingesetzt.  

Ein Gutachter verwies auf die Berücksichtigung des Einbaustandortes, dass dieser nicht neben Schlaf- 

und Wohnzimmer liegen sollte, um eine Lärmbelästigung durch Abendsegler und Sperlinge zu vermei-

den. Um Kotansammlungen zu vermeiden, spielt auch der Einbauort eine wesentliche Rolle. Zwei In-

terviewpartner benennen den Kot von Staren als Problem. Ein Fachplaner wusste, wie auch die Unteren 
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Naturschutzbehörden, um das Problem mit den Universalquartieren 2FTH-Kästen der Fa. Schwegler. 

Beim Kastenmodell 1WI der Fa. Schwegler wurde in einem Fall auch ein Nässeproblem der Wand beo-

bachtet. Ursächlich dafür waren wahrscheinlich die Anbringung des Kastens an der Wetterseite, seine 

große Einflugöffnung und die fehlende Rückwand.  

Alle vier Interviewpartner besitzen Erfahrungen mit integrativen Ersatzlebensstätten. In Bezug auf die 

Schaffung von Quartieren am Dachrand werden von einem Gutachter Bedenken zur Windlast bei Eigen-

konstruktionen genannt. Auch das Thema Kältebrücken wird von einem Gutachter als Vorurteil ge-

nannt, das man vielleicht mit einer Hinterdämmung umgehen kann. Ein Gutachter gibt auch die Auf-

rauhung der Einflugstellen an, damit Quartiere nicht zu ökologischen Falle werden. Wichtig ist außer-

dem, dass etwas vom Quartier aus der Fassade hervorsteht, um die Wahrnehmbarkeit des Quartiers für 

Vögel und Fledermäuse zu erhöhen.  

Der Wegfall von geschützten Lebensstätten durch Abrissmaßnehmen wird durch die Fachgutachter 

überwiegend gleich betrachtet. Im direkten Umfeld des abzureißenden Gebäudes wird nach ähnlichen 

Strukturen oder Gebäuden desselben Eigentümers gesucht. Wenn man in direktem Umfeld nichts fin-

det, schaut man im weiteren Umfeld, teilweise bis zum Nachbarort innerhalb einer Gemeinde, was oft 

eine Abstimmung mit Bürgermeistern erfordert. Ein Fachbüro gibt an, stattdessen Quartiere wie z. B. 

Stollen in der Umgebung zu sichern und aufzuwerten. In einem Fall wird auch genannt, dass an die 

betreffende Naturschutzbehörde Nistkästen abgegeben werden, damit diese die Kästen einlagert und 

an anderen Stellen ausbringt. Zwei Fachplaner nennen auch die Anwendung von Artenschutztürmen 

als Ausgleichsmaßnahme. Auf die Frage hin, welche Erfahrungen sie mit dieser Art von Ersatzquartieren 

gemacht haben, stellte sich heraus, dass überwiegend keine Kenntnisse zur Annahme dieser Bauwerke 

bestehen. Zwei Fachbüros haben zwar bereits Ständerquartiere errichten lassen, diese aber nicht nach-

kontrolliert. Ein Interviewpartner kennt den Fall in Dresden mit den vier Mehlschwalbenhäusern, wo-

von keines angenommen wurde. Der Grund wird wegen der Nähe zu höheren Gebäuden im Umfeld ge-

sehen. Im ländlichen Raum gäbe es positive Rückmeldungen zur Funktion solcher Maßnahmen.  

Die Fachgutachter wurden auch zum Ausgleich wegfallender Rauchschwalbenbrutplätze befragt. Für 

alle vier Interviewpartner stellt dies ein schwieriges Thema dar. Es wird bevorzugt, die Vorkommen die-

ser Vogelart vor Ort zu erhalten. Ersatz wird nur in der Nähe befindlichen Stallungen oder Carports ge-

sehen. Man >ɉ@D= KA;@ 9:=J :=A <=J JL ᵛ=LO9K @AD>DGKᵘᵋ 5=FF <A= JL FA;@L E=@J AF )GDGFA=Fᵌ KGF<=rn als 

Einzeltiere in Abbruchgebäude vorgefunden wird, wäre dies schon ein Zeichen dafür, dass die Art keine 

Bauernhöfe mehr zum Brüten findet. Erfahrungen zur Annahme von Artenschutztürmen gibt es keine. 

Ein Interviewpartner nennt ein langes vorgezogenes Dach als Ausgleichsansatz. Ein langer Dachüber-

stand würde einen niedrigen Brutplatz mit geringem Lichteinfall, ähnlich einem Stall, erzeugen.  
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Die Gutachter wurden gefragt, wie sie die Populationswirksamkeit der Ersatzmaßnahmen einschätzen. 

Ein Interviewpartner nennt ein Defizit bei Einfamilienhäusern, die bei Sanierungen nur unzureichend 

berücksichtigt werden. In Hinblick auf Gebäudeabbrüche ist die Populationsauswirkung auch nur 

K;@O=J =AFRMK;@ƆLR=Fᵋ #AF 'FL=JNA=OH9JLF=J K;@ƆLRL =AFᵌ <9KK ᵛ+9M=JK=?D=J K;@=AF=F <A= )ƆKL=F RM

brauchen - KAF< NA=D <9NGF <JAFᵘᵌ OƆ@J=F< =AF 9F<=J=J E=AFLᵌ ᵛ<9KK E9F <9 KGOA=KG C9um hinterher-

CGEELᵘᵋ #AF $9;@HD9ner ist GHLAEAKLAK;@ᵍ ᵛ:=A .D9LL=F:9ML=Fᵌ 9M> <=E ,AN=9M OA= OAJ <9K ?=J9<= E9ᵧ

chen mit Anzahl der Ausweichquartiere und erhalten bleibenden Sachen, könnte man schon sagen, 

:D=A:L <9K =J@9DL=Fᵘᵋ 

Alle Fachgutachter wurden auch nochmal zu bestehenden Defiziten in der aktuellen Praxis befragt. Sie 

bemängeln, dass es keine einheitliche Vorgehensweise oder bindende Forderungen bei Untersuchun-

gen gibt, die eingehalten werden sollen. Die öffentliche Hand sei aber selbst selten vorbildhaft und die 

Beteiligung des Umweltamtes durch das Bauamt fehlt häufig. Ein Interviewpartner berichtete von ei-

nem städtischen Bauvorha:=Fᵍ ᵛOAJ J=<=F FA;@L EAL <=J 3, O=AD <9K OɉJ<= <9K 4GJ@9:=F FMJ N=JRȎᵧ

?=JFᵘᵋ #AF $9;@HD9F=r sieht es auch als Vorteil, wenn Artenschutz bereits in der Baugenehmigung inte-

griert werden würde. Problematisch im Planungsvorlauf werden auch die langen Lieferzeiten von Nist-

kästen gesehen. Drei Interviewpartner haben die Erfahrung, dass der Artenschutz zu spät hinzugezogen 

wird, um ausreichend Vorlauf für Untersuchungen oder Planung von Ersatzmaßnahmen zu haben. 

Problematisch ist außerdem, dass Gebäudeabrisse genehmigungsfrei sind und bei einem Neuaufbau 

mit eingeplanten Ersatzmaßnahmen auch mal zwei Jahre ins Land gehen. Auch ein Monitoring kann 

ausgesetzt werden, wenn ein Gebäude nach der Sanierung umgehend verkauft wird und den Besitzer 

wechselt. Ein Fachplaner hat auch beobachtet, dass Drempel vor deren artenschutzfachlicher Untersu-

chung durch eine Schädlingsbekämpfung gereinigt und somit jegliche Nachweislage vernichtet wurde. 

Unabhängig vom Sanierungsleitfaden nennt ein Gutachter auch das Fehlen einer hauptamtlichen Fle-

dermausbetreuung, die sich um Engagierte im Ehrenamt kümmert, Pflege, Fledermausschutz und -for-

schung betreibt.  

Für die Zukunft wünschen sich die Fachgutachter landesweit gültige Vorgaben zu Untersuchungen und 

Kompensation, Basisvorgaben oder auch pauschale Empfehlungen zu Artenschutzmaßnahmen bei 

Neubau. Ein Sanierungsleitfaden sollte als Nachschlagewerk dienen, wo man Konstruktions- und De-

tailzeichnungen, Mindestmaße, Beispiele für gut funktionierende Kastentypen aber auch einen Nega-

tivkatalog findet. Auch ein Fließschema, das bestimmte Arbeitsabläufe vorgibt, wurde als Wunsch ge-

nannt. Ein Fachplaner nannte auch die Einbeziehung von Vogelschutz an Glasflächen sowie die Be-

LJ9;@LMF? <=J ᵛȎCGDG?AK;@=F $MFCLAGF <=J *=:=Fsstätten im räumlichen Zusammen@9F? ᶄᵏᶅ 9DKG 4Gᵧ

gelschutz, Heckenleitstrukturen und der Erhaltungszustand der Populationen der geschützten Arten 

CMEMD9LAN :=LJ9;@L=Fᵘᵋ #K OMJ<= auch angeregt, Vermeidungsmaßnahmen zur baubedingten Tötung 
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von Haustauben bei Baumaßnahmen, in die Betrachtung zu integrieren und z. B. die Zusammenarbeit 

mit der Stadttaubeninitiative zu nennen. 

5.2.3 Fachplaner Bau 

Beide Planer sind beruflich schwerpunktmäßig im Großraum Dresden angesiedelt, aber haben einen 

heterogenen Erfahrungsschatz zum Thema Artenschutz am Gebäude. Die Interviewfragen thematisie-

ren die Zumutbarkeit und Akzeptanz von Artenschutz bei Bauvorhaben, Erfahrungen mit artenschutz-

fachlicher Baubegleitung sowie baufachlicher Umsetzung von Artenschutzmaßnahmen. Aus weiteren 

Fragen sollen Probleme und mögliche Lösungsansätze für die Zielgruppe Bauausführung sichtbar ge-

macht werden. 

Beide Interviewpartner schätzen ein, dass die Integration des Artenschutzes in die Planungsvorhaben 

ein wichtiger Arbeitsbestandteil ist bzw. dessen Bedeutung in den letzten Jahren stark zugenommen 

hat. Gleichzeitig wird in Beispielen aus der Arbeitspraxis regelmäßig ein Fachplanungsbüro benannt, 

mit dem eine intensive Zusammenarbeit erfolgte, was sich also nicht auf alle Bauvorhaben übertragen 

lässt ρ  weder für Dresden noch für andere Städte oder Baufachplaner. 

Der Aufwand der artenschutzfachlichen Aufwendungen (Planung, artenschutzfachliche Begleitung, 

Maßnahmen) am Gesamtbauvolumen wurde mit 1 % bzw. bei umfangreichen Maßnahmen mit bis zu 

10 % beziffert. Weiterhin wurde thematisiert, dass z. B. durch Bauzeitenregelungen auch Mehrkosten 

verursacht werden, die allerdings nicht beziffert werden können. Hinsichtlich einer Zumutbarkeits-

grenze für den Anteil von Artenschutzmaßnahmen an der Gesamtbausumme bzw. zu Erfahrungen mit 

der Förderung bei Vorhaben mit hohem Artenschutzaufwand wurden keine Aussage getroffen. Es 

wur<= B=<G;@ <=J $9DD >=KL?=@9DL=Fᵌ <9KK <A= 9M>LJ=L=F<=F )GKL=F =AF=F ᵛ?JGȺ=F #AF>DMKK 9M> <A= CR=Hᵧ

L9FR MF< <=F J:=ALKHJGR=KK =AF=K  9MNGJ@9:=FKᵘ @9:=Fᵋ #K OMJ<= 9DK "=>ARAL :=F9FFLᵌ <9KK K=AL=FK <=J

Artenschutzverantwortlichen kein Interesse für die entstehenden Kosten existieren würde. 

Ein weiterer Punkt bei der Akzeptanzbildung spielt die Durchdringung des WDVS durch den Einbau von 

Nistkästen. Zur Thematik Wärmebrücken wurde darauf verwiesen, dass bei der Durchdringung von 

WDVS ohne weitere Hinterdämmung Wärmebrücken entstehen können und dass diese nach Gebäu-

deenergiegesetz berechnet werden müssen. Tatsächliche Erfahrungen oder Schwierigkeiten mit Wär-

mebrücken wurden nicht genannt. An einem Beispiel wurden allerdings Probleme mit sehr großen 

Quartieren hinsichtlich Einregnungen und Verfärbungen der Fassade benannt. Weiterhin können Haar-

risse an den Kontaktflächen zwischen Kasten und Dämmungsbereichen auftreten. Im Falle eines kon-

struktiven Quartiers wurde auf die mangelnde Haltbarkeit einer Aufrauhung eines Einflugbereichs mit-

tels Epoxidharz-Sandeinstreuung auf einer Metallfläche verwiesen. Als Lösungsmöglichkeit wurde hier 

aus baulicher Sicht die Montage von Aufputzkästen ohne Durchdringung der thermischen Hülle durch 
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den Kasten sowie die Anbringung in unproblematischen Bereichen im Bereich der Dachkante bzw. der 

Dachkonstruktionen selbst verwiesen. Einschränkend wurde jedoch die höhere optische Wirkung von 

Aufputzkästen benannt. 

Als Herausforderungen wurden der baufachlich richtige Einbau von Kästen zur Vermeidung von Bau-

werksschäden, die harmonische Integration von Artenschutzmaßnahmen in die Fassadenoptik, die na-

turschutzfachlich richtige Gestaltung von Kästen (Fallensituation bei falsch konstruierten bzw. einge-

bauten Mauerseglerkästen) und die Integration von Artenschutzmaßnahmen in den Bauablauf be-

F9FFLᵋ DK .JG:D=E= OMJ<=F :=F9FFLᵌ <9KK G>LE9DK ᵛ<A= )ƆKL=F G@F=  =Jɉ;CKA;@LA?MF? NGF FGLO=F<A?

ausgebildeten Details, wie Tropfnas=ᵌ :<A;@LMF?ᵌ 5AF<D9KLKA;@=JMF?ᵘ ?=:9ML O=J<en und zu lange Lie-

ferzeiten bestehen. In diesem Zusammenhang wurde die Notwendigkeit der Zusammenarbeit mit dem 

betreuenden Artenschutzbeauftragten benannt und es wurden z. B. konstruktive Lösungen für Mauer-

segler eingesetzt. Der Kontakt und die Zusammenarbeit mit der artenschutzfachlichen Baubegleitung 

wurde von beiden Interviewpartnern als gut eingeschätzt.  

Der intensive Austausch zwischen Bauplaner, Bauherr, Artenschutz und ggf. Mieter wurde als wichtig 

bezeichnet, wobei hier allerdings noch Defizite bestehen. Diesbezüglich wurde auch betont, dass vor 

Diskussion artenschutzrechtlicher Konsequenzen Abstimmungen erfolgen sollten und auch Würdigun-

gen der Leistungen von Bauherren und Ausführungen durch die Artenschutzvertreter erfolgen sollten. 

An die genannten Abstimmungsbedürfnisse schließt sich auch die Aussage an, dass nur eine genaue 

Maßnahmenbeschreibung (auch zum Einbau der Kästen) möglichst bereits bei der Erstellung eines 

Leistungsverzeichnisses, aber auch durch die direkte Sensibilisierung der ausführenden Firmen durch 

die artenschutzfachliche Baubegleitung notwendig für den funktionalen Einbau ist.  

Zu vorgezogenen Ersatzmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) lagen keine persönlichen Erfahrungen vor. 

Für Abbruchvorhaben konnten keine umfänglichen Aussagen getroffen werden. Ersatzmaßnahmen 

wurden im Nachgang des Bauvorhabens am Ersatzneubau bzw. an benachbarten Fassaden umge-

setzt. Die Annahme umgesetzter Ersatzquartiere wurde für Vögel bestätigt, für Fledermäuse fehlten 

solche Beobachtungen. 

Zusammenfassung Interviews 

Zwischen den insgesamt zehn Interviewpartnern, aus verschiedenen fachlichen Positionen, mit z. T. 

ähnlichen Fragestellungen gibt es einige Gemeinsamkeiten, die den aktuellen Stand und die Vorge-

hensweise beim Artenschutz am Gebäude widerspiegeln: 

 Die Beauflagung der Artenschutzmaßnahmen per Bescheid ist regional sehr unterschiedlich und 

hängt vom Bearbeiter ab. 



 

Schriftenreihe des LfULG, Heft 22/2025 | 90 

 Die getrennte Vorgehensweise von Baugenehmigung und Artenschutzbescheid ist ein großes Defizit 

in der Praxis. Das Umweltamt wird bei Bauvorhaben nicht regelmäßig beteiligt und erfährt von Bau-

anträgen oft gar nicht oder zu spät; Abrissvorhaben sind genehmigungsfrei und bleiben zumeist un-

bekannt. 

 Folgen des verspäteten Einbeziehens und Agierens im Artenschutz sind fehlender Untersuchungs-

umfang sowie Zeitmangel bei der Planung von Ersatzmaßnahmen. 

 Die vorbildhafte Wirkung der öffentlichen Hand ist überwiegend nicht vorhanden und möglicher-

weise oft nicht gewollt, wenn es um das Thema Artenschutz geht. 

 Es gibt keine einheitlichen Standards hinsichtlich der Untersuchung von Gebäuden, um die Betrof-

fenheit von geschützten Arten festzustellen. Die Vorgaben der Behörden haben wichtigen verbindli-

chen Charakter, weil Fachbüros, die einen eigenen Untersuchungsumfang ansetzen, auf Wünsche 

des Auftraggebers eingehen müssen. 

 Der Ansatz in welchem Umfang verlorengehende Quartier-, Nist- und Ruhestätten ausgeglichen 

wird, ist relativ etabliert: Fledermausquartiere werden im Verhältnis 1 : 3 und Brutplätze von Singvö-

geln 1 : 2 ersetzt. Es werden Potenzialanalysen in die Kompensationsermittlung einbezogen. 

 Monitoring von umgesetzten Artenschutzmaßnahmen sowie CEF-Maßnahmen werden selten beauf-

tragt, lediglich bei Großbauvorhaben wie z. B. Straßenplanung. Nachkontrollen zur Funktionalität 

von Kompensationsmaßnahmen erfolgen meist gar nicht oder erst im Rahmen ehrenamtlicher Akti-

vitäten. 

 Kenntnisse zur Annahme verschiedener Nistkastenprodukte sind, trotz jahrelangem Einsatz, zu we-

nig vorhanden, um Aussagen zu deren Wirksamkeit, auch auf Populationsbasis zu treffen. 

 Die Populationswirksamkeit von Ausgleichsmaßnahmen kann für einzelne Arten, wie z. B. Mauerseg-

ler, Turmfalke und Haussperling beobachtet und erreicht werden. Bei Fledermäusen ist dies nicht 

abschätzbar. Rauch- und Mehlschwalben sind im deutlich größeren Umfang als z. B. Haussperling 

oder Hausrotschwanz von Lebensraumverlust und Landnutzungsänderungen betroffen. Einflussfak-

toren werden insbesondere auch überregional gesehen. 

 Der Einsatz von Holzbetonprodukten als Ersatzlebensstätten hat sich seit den 1990er Jahren etab-

liert und ist zum Standard geworden. Holzprodukte oder Eigenbauvarianten finden lediglich Einsatz 

im Gebäudeinneren oder bei konstruktiven, witterungsgeschützten Maßnahmen. 

 Dass der Einbau von Holzbetonkästen in das Wärmedämmverbundsystem Kältebrücken schafft, hält 

sich seit Jahrzehnten als Vermutung und Vorwand, obwohl dafür Belege fehlen. 

 Kenntnisse zu Artenschutztürmen sind mangelhaft. Bekannt ist, dass die Annahme von Schwalben-

türmen von der Bebauung im Umfeld abhängt. 
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 Akzeptanzfördernd könnten sich finanzielle Würdigungen für Artenschutzmaßnahmen auswirken, 

z. B. Unterstützung von Maßnahmen bei Erreichen einer Zumutbarkeitsgrenze oder Gebäudeschä-

den, steuerliche Geltendmachung von Artenschutzauflagen. 

 Der Ausgleich von wegfallenden Rauchschwalben-Niststätten stellt allerorts eine große Herausfor-

derung dar, weil ihr Vorkommen stark an Stallungen mit Tierbeständen gebunden ist. 

 Der Abstimmungsbedarf mit der Bauleitung ist gewünscht und notwendig. Die Einweisung der Bau-

fachfirmen vor Ort schafft Akzeptanz und besseres Verständnis für die umzusetzenden Maßnahmen. 

Es erfordert eine regelmäßige Präsenz der ökologischen Baubegleitung auf der Baustelle. 

 Ein einheitlicher Leitfaden mit landesweit gültigen Vorgaben zu Untersuchungen und Kompensati-

onsmaßnahmen für Behörden, Gutachter und Baufachfirmen ist als Nachschlagewerk gewünscht. 

 Für bauliche Umsetzungen von funktionierenden Artenschutzmaßnahmen werden konkrete Maß-

nahmenblätter, Konstruktionsskizzen und Schulungen gewünscht. 

5.3 Vögel 

5.3.1 Mehlschwalbe (Delichon urbicum) 

5.3.1.1 Artportrait  

Tabelle 2: Stechbrief Gefährdung Mehlschwalbe 

RL SN RL D Schutzstatus nach BArtSchV Erhaltungszustand in SN Lokale Population  
3 3 besonders geschützt unzureichend Gemeinde (Kolonie) 

Lebensraumansprüche 

Ursprünglich wurden Felslandschaften in Gebirgen und die Steilküsten besiedelt, als Kulturfolger nun 

vor allem an Steinbauten (Häuser, andere Gebäude). Brutplätze befinden sich unter ausreichend gro-

ßen Vorsprüngen im Außenbereich an Fassaden (unter Dachüberständen, Vordächern, in Arkadengän-

gen, unter Simsen, Borden, in Balkonen und Fensterlaibungen etc.). Die Nester werden aus Lehm an 

saugfähigen Oberflächen (Sandstein, Granit, Lehmputze, Mörtel, Holz etc.) angebaut. Entscheidende 

Requisiten sind neben dem Brutplatz Gewässer bzw. schlammige, lehmige, bodenoffene Ufer oder Pfüt-

zen (Nistmaterial). Auch die Fugen gepflasterter Straßen und Wege können nach Regenfällen als Nist-

materialspender dienen. Nahrungshabitate sind reich strukturiertes Offenland und Gewässer im Um-

kreis von 1.000 Metern um den Neststandort. 

Brutbiologie  

Fels- bzw. Gebäudebrüter, Koloniebrüter, nesttreu, 1-2 Jahresbruten, Ankunft im Brutgebiet ab Ende 

April/Anfang Mai, Paarbildung am Nistplatz unmittelbar nach Ankunft, Beginn des Nestbaus nach Paar-

bildung, erste Eiablagen 1 bis 10 Tage nach Fertigstellung des Nestes, Ankunft, Paarbildung, Nestbau 
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und Eiablage sind mit einer großen zeitlichen Spanne versehen, Die Eiablage der Erstbrut beginnt meist 

ab Mitte Mai und kann sich bis Mitte Juli erstrecken. Damit sind erste Jungtiere der Erstbrut ab Mitte 

Juni flügge, während andere Brutpaare gerade mit dem Nestbau beginnen. Zeitbruten sind zwischen 

Mitte/Ende Juni und Ende August möglich. Abzug von den Brutplätzen August bis September. 

Erfassungsmethoden 

Zählung der Nester zu mindestens einem Termin Mitte/Ende Juni (zeitigerer Termin führt zu Unter-

schätzungen der Bestandsgröße), Tagesaktivität stark witterungsabhängig, Erfassungen bei nieder-

schlags- und nebelfreiem, sonnigem und mildem Wetter, Windstärke bis 2 Bft., nach Sonnenaufgang 

den ganzen Tag über. 

Hinweise zur Abgrenzung der lokalen Population 

Gemeinde (LFULG 2017b). Bei gut abgrenzbaren Brutkolonien der Mehlschwalbe (z. B. an einer Schule, 

an einem einzeln stehenden Gebäude oder an einer größeren Brücke) sollte entsprechend LANA 2009 

diese lokale Brutkolonie als lokale Population angesprochen werden. In der dörflichen Siedlungsstruk-

tur sind jedoch zum Teil nur ein oder zwei Mehlschwalbenbrutpaare je Gebäude vorhanden, jedoch an 

mehreren Gebäuden. In diesem Fall ist die Brutkolonie nicht klar abgrenzbar und die Betrachtung nach 

LFULG (2017b) wird empfohlen. Allerdings ist oftmals nicht bekannt, wo sich überall noch einzelne Brut-

plätze der Mehlschwalbe in einer Gemeinde befinden und wie damit die Population auf Gemeinde-

ebene zusammengesetzt ist. Auch in diesem Fall sollte eher von einer kleinräumigen Abgrenzung der 

lokalen Population und damit der artenschutzrechtlich strengeren Auslegung Gebrauch gemacht wer-

den, um Prognoseunsicherheiten entgegenzuwirken. 

Artspezifische Empfindlichkeiten  

 Gebäudesanierungen (Nistplatzzerstörung) 

 Versiegelung ρ nicht nur von Grünlandflächen, sondern auch von unbefestigten oder nur teilversie-

gelten Wegen und Plätzen (Nahrungshabitatzerstörung, Zerstörung der Quelle von Nistmaterial) 

 Entfernen von Nestern und Vergrämungsmaßnahmen 

5.3.1.2 Wissensstand Brutplatzwahl und Kompensation 

ᵛ09M;@K;@O9D:=F :J9M;@=F ,MLRLA=J=ᵌ +=@DK;@O9D:=F ,AKL@AD>=Fᵘ ᶂWILLI et al. 2011). Der Titel einer Pub-

likation fasst eine wichtige Aussage prägnant zusammen. Die Rückgänge der Mehlschwalbe werden ins-

besondere auf den Verlust von Brutplätzen (Abriss von Gebäuden, Vergrämung, Sanierungsmaßnahmen) 

zurückgeführt. 

Grundsätzlich wird von allen Autoren betont, dass der Erhalt vorhandener Mehlschwalbenneststan-

dorte die höchste Priorität besitzt. Können bestehende Neststandorte in Qualität und Quantität nicht 

erhalten werden (z. B. wegen Konflikten mit Kot, wegen zu schmaler Dachüberstände bei energetischer 
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Sanierung) sind Erhaltungs- und Lenkungsmaßnahmen am besiedelten Gebäude bzw. Umsiedlungs-

maßnahmen vorzuziehen. Umsiedlungsmaßnahmen an andere Gebäude oder an Schwalbentürme sol-

len immer erst die letzte Option darstellen.  

Vermehrt ist zu beobachten, dass Mehlschwalbenkolonien schrumpfen oder ganz aufgegeben werden, 

auch wenn an den besiedelten Bauwerken keine Veränderung und keine Vergrämung stattfand (eigene 

Altdaten). Die signifikante Reduktion der Nahrungsgrundlage (vgl. HALLMANN et al. 2017) als auch das 

langsame Verschwinden von Baumaterialquellen (z. B. durch Innenraumverdichtung, Verlust von ru-

deralen, unversiegelten Rohbodenflächen, aber auch durch schnelleres Austrocknen kleinerer Pfützen 

durch wärmere und trockenere Frühjahre und Frühsommer) werden hierfür in Fachkreisen diskutiert, 

ohne dass hierfür bereits publizierte Erkenntnisse vorliegen. Erwähnenswert ist in diesem Zusammen-

hang aber auch die beobachtete Spontanansiedlung von Mehlschwalbenkolonien in Neubaugebieten 

bedingt durch zugänglichen Rohboden und Pfützenbildung, welche die hohe Bedeutung der Verfügbar-

keit von Baumaterial widerspiegelt. 

Nistplatzwahl  ρNestuntergrund und Farbe 

Wandstruktur und Saugfähigkeit des Untergrundes sind essentiell für das Halten von selbst gebauten 

Nestern. Moderne wasserabweisende Farben und Silikonharz-Putze sind ungeeignet für den Bau der 
Nester (BLISCHKE & TRAPP 2011), ebenso aber auch lackierte Holzoberflächen (eigene Beobachtungen). 

Lösungen sind wasserbasierte Wandfarben, Lehmputze, raue Putzoberfläche, ggf. die Anbringung von 

Heraklithplatten in den obersten 15 bis 20 cm unter dem Dachtrauf. Empfohlen wird teilweise die An-

bringung von Leisten, damit an diesen der erste Ansatz für das Nest angebracht werden kann (BLISCHKE 

& TRAPP 2011) sowie die Nutzung von unverputztem Armierungs-/Putzträgergewebe oder Maschen-

drahtelementen (Kaninchendraht) (z. B. EHRITT et al. 2018, eig. Beob.).  

Mehlschwalben bevorzugen helle Fassaden. Dennoch gibt es auch Kolonien an dunklen Fassaden. Helle Fas-

saden fördern jedoch die Annahmewahrscheinlichkeit bei Kompensationsmaßnahmen. In einem Falle wur-

den Kompensationsmaßnahmen mit dunklen Nestern auf hellem Grund bereits im ersten Jahr nach Anbrin-

gung besiedelt, während die hell gestrichenen Nester erst mehrere Jahre später angenommen wurden. 

Entscheidend ist die Auswahl der Farbe. Silikonharzfarben werden aufgrund ihrer guten Selbstreini-
gungsfähigkeiten vorwiegend verwendet, verhindern aber eine ausreichende Haltbarkeit der Nester. 

Daher sind in den Nestbaubereichen Silikatfarben zu verwenden. 

Nistplatzwahl  ρExposition  

Im Süden von Dresden Bevorzugung von NO/O/SO. Es wurden doppelt so viele Nester in dieser Ausrich-

tung als in SW/W/NW-Ausrichtung vorgefunden. Die Nistplatzwahl wird jedoch auch von der Gebäude-
kubatur beeinflusst. So sind Bruten unter sehr großen Vorsprüngen z. B. in Balkonen nicht expositions-
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abhängig. Für Dresden lässt sich zusätzlich die Ausrichtung der Nester mit der Lage der Nistmaterial-

quellen in Verbindung bringen. Nester liegen oft an der in Richtung Nistmaterialquelle ausgerichteten 

Gebäudeseite (BONDKOWSKI 2005). In Chemnitz wurden Nester überwiegend an der Süd- bis Ostseite der 

Gebäude festgestellt (FLÖTER 2013). Für Berlin stellt WITT (1999) jedoch fest, dass die Nistplatzwahl von 

anderen Parametern stärker bestimmt wird als von der Exposition, etwa lokale Hauptwindrichtung, Be-

leuchtung und wiederum die Lage der Nistmaterialquellen. 

Nistplatzwahl  ρGröße und Ausbildung Dachüberstand 

Ideal für den Bau von Naturnestern ist ein Dachvorsprung von mind. 30 cm Tiefe, im Optimalfall mit 

Querbalken. Der Winkel zwischen Dac@NGJKHJMF? MF< $9KK9<= KGDDL= ╞ 90° sein. Allerdings führt ein zu 

steiler Winkel (ca. < 50°) wiederum zu einer Reduktion der Eignung. Ritzen oder Fugen zwischen Fassade 

bzw. Balken und Dachvorsprung, abgerundete Winkel zwischen Fassade und Dachvorsprung sowie 
Bäume, andere Bauten oder Strukturen, welche den freien Anflug an die Fassade behindern, sorgen für 

eine reduzierte bis fehlende Eignung der Fassade für den Bau von Nestern. 

Zur Kompensation des Verlustes von Brutplätzen kann es notwendig werden, künstliche Dachüber-

stände zu errichten, wenn keine geeignet tiefen Dachüberstände vorhanden sind. SCHULDES (2020) 

nennt hierfür Rahmenbedingungen, unter denen Maßnahmen in Bandenburg erfolgreich waren: 

 Schrägdach, was ein Vordach imitiert, bis zu 30 Grad nach unten geneigt (als Schutz vor Prädatoren, 

Wetter) [also Winkel Gebäudewand-Schrägdach 60°] 

 Schrägdachtiefe 25 bis 30 cm 

 durchgehend über die Breite am Giebel 

 mit saugfähigem Rauputzstreifen, durchgehend, direkt unter der Schräge bis zum Dachbeginn, 

mind. 20 cm hoch 

 hitzegedämmt bei Südlage 

 Anbringung in Höhe der 3. oder 4. Etage 

 förderlich ist zusätzlich eine 2 cm tiefe Leiste im Abstand von 15 cm zum Dachansatz der Dach-

schräge, womit Mehlschwalben eine Grundlage für eigenständige Nestanlagen erhalten 

Nistplatzwahl  ρAbhängigkeit von der Gebäudehöhe 

In Dresden erfolgten detaillierte Untersuchungen zur Nistplatzhöhe an Plattenbauten (5 bis 16 Ge-

schosse; BONDKOWSKI 2005). Die Nistplätze befinden sich an diesen Gebäuden nicht nur und teilweise 

gar nicht unter Dachüberständen, sondern in Fensterlaibungen und Balkonen. Bei höheren Gebäuden 

werden die Nester auch in größerer Höhe angelegt. Höher als das 11. Stockwerk lag jedoch kaum ein 

Nistplatz. 
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Tabelle 3: Zusammenstellung der Ergebnisse zur Gebäudehöhe von Mehlschwalbennestern aus 
BONDKOWSKI (2005). 

 Stockwerksverteilung der Naturnester  

Gebäudehöhe 
= Stockwerke 
(Anzahl Gebäude) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

5 (8) - 12 26 33 7            

6 (17) - 1 5 20 27 4           

11 (6) - - 1 6 7 10 3 16 10 4 1      

12 (1) - - 1 2 1 3 1 3 2 4 3 -     

16 (3) - - - 2 1 2 3 2 3 1 - - - - - 1 

Für Chemnitz gibt FLÖTER (2013) eine durchschnittliche Höhe von 5,3 Metern in eher dörflicher Siedlungs-

struktur an, der höchste Neststandort lag in ca. 15 Metern Höhe, der niedrigste in 2 Metern Höhe. Für das 

Vogtland geben ERNST & THOSS (1975) ebenfalls eine durchschnittliche Nisthöhe von 5,3 Metern an. 

Kotbretter  

Kotbretter helfen, die Toleranz von Gebäudenutzern gegenüber Schwalbennestern zu erhöhen, da Ver-

schmutzungen von Fassaden und unter den Nestern liegenden Bereichen reduziert werden. Ein Ab-

stand von 40 bis 50 cm zur oberen Nestkante soll eingehalten werden (POTT-DÖRFER & SCHUPP 1995, 

BLISCHKE & TRAPP 2011). Geringere Abstände können das Ansitzen von Prädatoren ermöglichen oder gar 

den Anflug zum Nest behindern oder verhindern. Bei größeren Abständen kann die Schutzwirkung des 

Kotbretts verringert werden. 

Schwalbentürme  

Untersuchungen in Dresden zu Schwalbentürmen (BONDKOWSKI 2005, in der Arbeit Schwalbenhäuser ge-

nannt) kommen zu folgenden Ergebnissen: 

 Keine oder sehr beschränkte Annahme klassischer Schwalbenhäuser in Innenhöfen von Plattenbau-

gebieten. 

 Time-Lag-Effekt kritisch ρ  besonders wenn die nächsten Kolonien weit entfernt sind (Bsp. Schulsan-

ierungen in Dresden Prohlis). 

 Schwalbenhäuser bewirken keine Umlenkung der Mehlschwalben von Gebäuden! 

 Das Schwalbenhaus sollte in der Nähe einer bestehenden Kolonie stehen, nicht etwa am nicht von 

Mehlschwalben besiedeltem Ortsrand. 

 Die Nähe zu versiegelten Flächen und Gebäuden wird eher gesucht (Wärmeabstrahlung!). 

 Die Höhe des Schwalbenhauses sollte sich an der Höhe der von Mehlschwalben besiedelten Gebäude 

orientieren. 
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 Standorte in Umgebung weit höherer Gebäude und Hochhaussiedlungen werden bisher nicht ange-

nommen. 

 Eine Besiedlung ist unabhängig vom Lehmvorkommen; die Möglichkeit Naturnester zu bauen, er-

höht jedoch die Aussichten auf Besiedlung des Schwalbenhauses. 

Aktuelle Untersuchungen mit multivariater Statistik (ELLE & LANFER 2023) mit Standorten aus ganz 

Deutschland zeigen folgende Ergebnisse: 

 Am relevantesten ist die Turmhöhe, die etwa die Höhe des Traufbereichs der umgebenden Gebäude 

besitzen soll. 

 Höchste Erfolgsquote: Lage Innerorts, maximal 30 Meter vom nächsten Gebäude (ein- bis zweige-

schossig) entfernt, umgeben von Einzelbäumen oder Umgebung baumfrei, Kunstnester in Höhe des 

Dachtraufs (fünfmal höhere Annahmewahrscheinlichkeit als wenn Turm niedriger als umgebende 

Gebäude ist), räumliche Nähe wichtig, Umsetzung, wenn Schwalben noch in der Umgebung brüten, 

nicht erst danach (Annahmechance um das 3,7-fache erhöht). 

 Empfehlung zudem: gebäudegebundene Alternativen zum Schwalbenturm sind zu bevorzugen (WE-

GENER & ZEDLER 2020). 

Schwalbenpfützen  

Schwalbenpfützen sichern die Verfügbarkeit von Baumaterial (BLISCHKE & TRAPP 2011, WEGENER & BAUSCH-

MANN 2016 u. a.). In den beiden letztgenannten Publikationen finden sich auch Hinweise zur Anlage. Um 

der Austrocknung von Schwalbenpfützen entgegenzuwirken, empfiehlt sich eine Ausführung mit größe-

rer Tiefe. Bei einer geprüften Mehlschwalbenpfütze mit einer Tiefe von einem Meter und Wassereinleitung 

durch Anbindung an ein Fallrohr eines nahegelegenen Gebäudes konnte auch in anhaltenden Trocken-

perioden eine ausreichende Durchfeuchtung des Baumaterials belegt werden. Zu beachten ist, dass bei 

Mehlschwalbenpfützen eine Entfernung des Vegetationsaufwuchses mindestens zweimal im Jahr (1x bis 

Ende März, 1x Anfang Juni) notwendig ist, um die Erreichbarkeit des Baumaterials für die Mehlschwalbe 

zu sichern. 

5.3.1.3 Ergebnisse der Kartierungen und Befragungen 

Bezüglich Mehlschwalben besteht bei Bruten in Fensterlaibungen und Balkonen häufig eine sehr geringe 

Akzeptanz der Bewohner, so dass Nester häufig zerstört werden. Daher wurden Lenkungsprojekte von 

Mehlschwalben in Heidenau evaluiert, bei denen durch eine dunkle Ausgestaltung von Fensterlaibungen 

und die Optimierungen von Dachrandbereichen eine Ablenkung von Mehlschwalben aus Problemberei-

chen und eine Stärkung der Kolonien gelang (eigene Daten). Damit konnte erfolgreich eine Ablenkung 

aus den kritischen Bereichen bei Förderung der Mehlschwalbenpopulation erreicht werden. 
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Prognoseunsicherheiten bestehen hinsichtlich Kompensationsmöglichkeiten bei Abriss von Kolonie-

standorten. Hierzu erfolgte die Kontrolle von drei Gebäudekomplexen in den Landkreisen Meißen, 

Sächsische Schweiz-Osterzgebirge und Görlitz, bei denen durch die Anbringung von Mehlschwalben-

brettern an Fassaden erfolgreich eine Umsiedlung von Mehlschwalbenkolonien aus abgerissenen Ge-

bäuden erfolgte. Dem gegenüber stehen jedoch auch Beispiele für nicht funktionale Mehlschwalben-

bretter in Dresden und dem Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge. 

Auf dem Markt sind verschiedene Kunstnester für Mehlschwalben verfügbar. Dabei sticht ein Kunstnest 

hervor, welches suggeriert, dass keine Dachüberstände benötigt werden (frei hängendes Doppelnest, 

mit einem Dachüberstand der ausschließlich vom Nestträger gebildet wird, Schwegler Nr. 11). Die An-

nahme dieses Kunstnesttyps wurde geprüft. In Delitzsch konnte zudem die Annahme von Holzkon-

sLJMCLAGF=F ᶂᵛ1;@O9D:=F:GPᵘᶃᵌ ?=dacht als Bauhilfe, geprüft werden. 

Ergänzend erfolgte die Auswertung der Erfassungsdaten zu Mehlschwalbenbruten in Torgau sowie die 

eigene Prüfung bekannter Kunstnester an Gebäuden an verschiedenen Standorten in Sachsen (insbe-

sondere Dresden, Neuliebel, Cotta, Krippen, Walda-Kleinthiemig, Delitzsch). 

Intensive Untersuchungen erfolgten weiterhin in Hinblick auf die Annahme von Mehlschwalbentürmen, 

<9 =K @A=JRM AF 19;@K=F K=@J MFL=JK;@A=<DA;@= #J>9@JMF?=F ?A:L MF< =AFR=DF= 2ɉJE= 9DK ᵛ1L=M=JN=Jᵧ

K;@O=F<MF?ᵘ <MJ;@ <=F  MF< <=J 1L=M=JR9@D=J Ȏ>>=FLDA;@ 9F?=HJ9F?=JL OMJ<=Fᵋ 

Lenkungsmöglichkeiten  

Kunstnester ermöglichen die Lenkung der Bruten von Mehlschwalben an einem Gebäude in unkritische 

Bereiche (z. B. abseits der Fenster). 

Externe Maßnahmen neben einem Gebäude (z. B. Schwalbenturm, Nisthilfen an benachbartem Ge-

bäude) führen nicht zu einem vollständigen Umzug der Kolonie, so dass durch solche Maßnahmen zwar 

zusätzlicher Brutraum generiert werden kann, Konflikte aber ggf. nicht gelöst werden. 

Nisthilfen  

Festgestellte und aus eigenen Projekten bekannte Probleme von Kunstnestern an Fassaden und unter 

Dachüberständen (originäre und nur für Schwalben errichtete) sind: 

 Dachüberstand ist zu klein oder fehlt ganz (Kunstnest an freie Fassade gehängt); 

 Dachüberstand ist zu weit nach unten gezogen, so dass die Kunstnester zu stark im Dunkeln liegen; 

 Zu glatter Untergrund ohne Haftmöglichkeit für Nistmaterial; 

 Kotbretter zu nah an die Kunstnester angebracht oder zum Teil mit Taubenabwehrmaßnahmen 

(Spikes) versehen; 
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 Kunstnester an zu dunklem Untergrund, z. T. an Flächen, an denen kein eigenes Nest gebaut werden 

kann, Nester heben sich von weitem nicht vom Untergrund ab; 

 Fehlerhafte Anbringung der Kunstnester oder falsche Auswahl von Nisthilfen; 

 Abfallen der Nestschale vom Holzträger (bisher nur bei Nisthilfen der Fa. Vivara festgestellt, wo die 

Nester nur mit kurzen Metallstiften befestigt wurden). 

Im Folgenden werden die optimalen Rahmenbedingungen für die Anbringung von Nisthilfen zusam-

mengefasst: 

 Höhe: angepasst an die verlorengehenden Niststätten  ρentweder unter Dachüberstand, oder bei 

fehlendem Dachüberstand und Nester, die in Balkonen und Fenstern gebaut wurden in Höhe dieser 

an freien Fassadenflächen mit künstlichem Dachüberstand. 

 Dachüberstand: Dachüberstand darf die Kunstnester nach unten nicht deutlich überragen und sollte 

in mehr als dem Doppelten der Kunstnesttiefe enden, d. h. Tiefe des Dachüberstandes ca. 30 cm. 

 Fehlt ein Dachüberstand, kann er konstruktiv geschaffen werden. Ein künstlicher Dachüberstand ist 

wie bei einem normalen Dachüberstand mit Dachkasten zu gestalten (Überstand min. 30 cm nach 

vorn, Breite möglichst breit, min. 1 Meter, um ausreichend attraktiv zu sein, ggfs. seitlich nach unten 

gezogener Witterungsschutz). In einem Falle wurde versucht, einen entsprechenden Dachüberstand 

durch Überblendung von Kunstnestern mit einer Metallplatte umzusetzen. Die Nisthilfen wurden 

nicht angenommen. Das Ersetzen mit einer Mehlschwalben-Fledermaus-Mauerseglerkombination 

führte bereits im ersten Jahr zur Besiedlung der Nisthilfe durch die Mehlschwalbe. 

 Farbe: heller Putz, hell gestrichene Holzwolleleichtbauplatten, hell gestrichenes Holz. Die Nester 

sollten sich vom hellen Hintergrund visuell einzeln abheben. 

 Kotbretter: Abstand der Kotbretter mindestens das 3-fache der Nesthöhe zu den Nestern (mindes-

tens ca. 40 cm). 

 Bei frei hängenden Doppelnestern, mit einem Dachüberstand der ausschließlich vom Nestträger ge-

bildet wird, wurde keine Annahme an den eigenen untersuchten Objekten in Görlitz, Coswig und 

Dresden festgestellt. In Torgau wurden einzelne frei angebrachte Nester angenommen (Annahme-

rate von 10,4 % im Vergleich zu 100 % Annahme von Kunstnestern unter Dachvorsprüngen in einem 

anderen Wohngebiet in Torgau). Die Annahme dieses Kunstnesttyps bei Anbringung direkt unter 

dem Dachvorsprung konnte in Freital bestätigt werden. 

 Die Annahme von an Fassaden aufgehängten Schwalbenboxen, in denen keine Kunstnester ange-

bracht wurden, konnte an den geprüften Standorten nicht bestätigt werden.  

 SCHULDES (2020) berichtet von Brutkolonien, welche nur in Kunstnestern brüteten und die auf Grund 

zu stark verschmutzter Kunstnester (tote Jungtiere, Nistmaterial anderer Arten, zu hoher Parasiten-

druck) aufgegeben wurden. Kunstnester brechen auch nach längerer Nutzung nicht ab, so dass sich 
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der Brutplatz nicht selbst von Nistmaterial und Parasiten wie Schwalbenlausfliegen und Schwalben-

wanzen reinigt. Daher sollte für Schwalben immer die Möglichkeit bestehen, eigene Nester anzu-

bauen. Hierfür muss Nistmaterial in der Umgebung verfügbar sein. Eine Wartung und Reinigung von 

Kunstnestern sind zudem wünschenswert, in der Praxis aber nicht immer umsetzbar. 

 Grundlegend sind Mehlschwalbennester mit Vollbetonkorpus (z. B. Mehlschwalbennester KN HZ 03-05 

Fa. VivaraPro, Mehlschwalbennest Nr. 11 Fa. Schwegler) oder mit Edelstahlschienen (Mehlschwalben-

nest Nr. 13 Fa. Schwegler) Kästen mit Holzplatten vorzuziehen. In einem Falle von Kunstnestern mit 

ausreichendem Dachüberstand wurden Abstürze von Kunstnestern bereits nach wenigen Jahren beo-

bachtet. 

 Im Rahmen der Untersuchungen dieses Leitfadens wurden Hinweise bekannt, dass bei Neststellen 

bereits Abstände von mindestens drei Zentimetern zur Fassade z. B. durch Verwendung von Nestern 

mit entsprechendem Hinterbau oder durch Hinterblendung von entspJ=;@=F<=F ᵛ :KL9F<K:J=Lᵧ

L=JFᵘ Rᵋ B. aus Putzträgerplatten, eine Verschmutzung der Fassade deutlich verringern können. 

Kompensationsmöglichkeit ganzer Kolonie  

Die Umsiedlung ganzer Koloniestandorte ist problematisch und braucht eine Vorlaufzeit von mehreren 

Jahren, in denen Ersatzstandorte parallel zu den Bestandsbrutplätzen existieren. Dies wurde erfolg-

reich an drei kontrollierten Standorten mittels Mehlschwalben-Fledermaus-Brettern, die große künst-

liche Dachüberstände an Fassaden darstellen, praktiziert. Dabei wurde ein Kompensationsfaktor von 

zwei Ersatznestern pro wegfallendem Brutplatz angesetzt. In allen Fällen wurden Mehlschwalben-Fle-

dermaus-Bretter, die in Sichtweite der Kolonie waren, bereits im Jahr der Anbringung bezogen. Die An-

nahme an einem Standort weiter entfernter Nistmöglichkeiten erfolgte erst 3 Jahre nach Abbruch. Bei 

einem Projekt wurde ein Teil der Nisthilfen entgegen der Anweisung ebenfalls hell gestrichen. Hier war 

festzustellen, die dunklen Nester vor hellem Grund schon in der ersten Saison besiedelt waren während 

der Besiedlung der hellen Nester erst im dritten Jahr nach Anbringung erfolgte. 

Der Versuch einer solchen Umsiedlung ganzer Kolonien ist sehr komplex und führt bei falscher Ausfüh-

rung zu einem Erlöschen der lokalen Population. Diese Maßnahmen sind fortwährend artenschutzfach-

lich zu begleiten und mit der Unteren Naturschutzbehörde in Einzelschritten abzustimmen. Dahinge-

hend sind auch Handlungskonzepte mit der Benennung von Alternativmöglichkeiten im Falle des 

Scheiterns einzelner Schritte zu erarbeiten. Die Beseitigung der Bestandsbrutplätze ist erst bei nach-

weislicher Annahme der neuen Nisthilfen von mindestens 25 % der Ursprungskolonie möglich, um eine 

ausreichende Prognosesicherheit zu erzeugen. 
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Mehlschwalbentürme  

Folgende Probleme wurden als Einschränkung für die Besiedlung von Mehlschwalbentürmen festge-

stellt: 

 Türme zu weit entfernt von der nächsten Mehlschwalbenkolonie aufgestellt 

 Kein Nestbaumaterial in der Nähe verfügbar 

 Turmstruktur für die lokale Mehlschwalbenpopulation unbekannt und noch einige Ausweichbrut-

plätze in der Umgebung verfügbar, die bevorzugt genutzt werden 

 Turm auf Grund geringer Höhe unattraktiv für die Schwalben im Vergleich zu umgebenden Gebäuden 

 Ungenügende Vorlaufzeit bei Errichtung des Mehlschwalbenturms 

 Zu geringe Nahrungsverfügbarkeit in der Umgebung (keine Tierhaltung, nur Scherrasen etc.) 

 Aufstellung zwischen Gehölzen 

Türme, welche außerhalb des Siedlungsbereiches stehen, werden schlechter angenommen, als Türme 

im Siedlungsbereich. Im Siedlungsbereich ist es allerdings wichtig, dass die Türme in ihrer Höhe mindes-

tens 1/3 der Höhe der umgebenden Gebäude aufweisen, wobei eine größere Höhe zu bevorzugen ist. 

Dadurch ist die Kompensation in Neubaugebieten mit klassischen Mehlschwalbentürmen fast nie erfolg-

reich, im kleinstädtischen Bereich und dörflichen Siedlungsbereich ist die Annahme hingegen höher. 

Helle Oberflächen werden bevorzugt. Raue Oberflächen sind nötig, wenn eigene Nester zusätzlich ge-

baut werden sollen. Dabei sollten Silikatfarben genutzt werden. Schmutzabweisende Silikonharzfar-

ben vermindern die Haftwirkung des Nestbaumaterials. 

Die Annahme von Mehlschwalbentürmen erfolgt teilweise erst nach vielen Jahren, insbesondere, wenn 

zuvor noch andere, traditionell genutzte Nistplätze zur Verfügung stehen. 

Daher ist die Aufstellung der Schwalbentürme vor Beseitigung der alten Neststrukturen und Anlockung 

der Schwalben mit Klangattrappe mit einem zeitlichen Vorlauf von mindestens 1-2 Brutperioden not-

wendig. Sobald einige Schwalbenpaare am Turm brüten, ist die Annahme durch den Rest der Popula-

tion wahrscheinlich. 

Exposition und Positionierung der Kunstnester scheinen von geringerer Bedeutung zu sein. Es werden 

prinzipiell alle Himmelsrichtungen angenommen, wenn die anderen Rahmenbedingungen (Rauigkeit, 

Farbe, Umgebung, Überstand > 15 cm) stimmen. Es werden ebenso treppenartig übereinander gereihte 

Kunstnester wie innen und außen angebrachte Nester angenommen. 



 

Schriftenreihe des LfULG, Heft 22/2025 | 101 

Bei den Kunstnestern werden die vollständig fertigen Kunstnester besser angenommen als Kunstnester 

RME ᵛ>=JLA?:9M=Fᵘᵌ =:=FKG O=J<=F <MJ;@ <ie Schwalben eher selten weitere Nester an die Schwalben-

türme gebaut. Dies dürfte vor allem mit der fehlenden Verfügbarkeit von Nestbaumaterial zusammen-

hängen (C=AF= 1;@D9EEH>ɉLR=F MF< ᵛ"J=;C=;C=Fᵘᵌ 2JG;C=F@=AL AF <=J &9MHLF=KL:9MR=ALᶃᵋ 

Es ist ein allgemeiner Rückgang der Mehlschwalbenbestände auch in Kolonien, wo die Nistplätze nicht 

beseitigt werden, zu verzeichnen (z. B. Dresden Wasaplatz, Dresdner Elbbrücken). Hier wird vor allem 

der Nahrungsmangel als Ursache vermutet. Daher sind Schwalbentürme in bereits von Schwalben ver-

lassenen Orten zur Wiederansiedlung bei fehlender landwirtschaftlichen Tierhaltung und damit ver-

bundenem Insektenreichtum eher ungeeignet. 

Die Kunstnester der Mehlschwalbentürme werden teilweise von Haus- und Feldsperling gern angenom-

men. Die Konkurrenz führt augenscheinlich zumindest nicht kurzfristig zu einem Verdrängen der 

Schwalben. Die Anbringung zusätzlicher Nisthilfen für Sperlingsarten ist jedoch als vorsorgliche Maß-

nahme sinnvoll. 

In Plattenbaugebieten sind die umgebenden Gebäude mit den Balkonen oft zu attraktiv, als dass 

Schwalbentürme angenommen werden. Eher werden Kolonien aufgegeben, wenn die Nester zu oft zer-

stört werden, als dass in einen niedrigen Schwalbenturm umgezogen wird. 

In einem Plattenbaugebiet in Eisenhüttenstadt funktionieren angepasste Schwalbentürme (3 Stück), 

welche die langgezogene benachbarte Fassadenform imitieren. Die Höhe d=J ᵛ2ɉJE=ᵘ J=A;@L :AK 9F <9K

2. OG der fünfgeschossigen Gebäude. Die Mehlschwalbentürme sind aus Holz errichtet und hell gestri-

chen. Der Dachüberstand wurde ca. 3,5-mal so tief wie Kunstnester tief sind ausgebildet. Der senk-

rechte Bereich, an dem die Kunstnester angebracht sind, ist doppelt so hoch wie Kunstnester hoch sind. 

Die Aufstellung sollte am Rand der Plattenbaugebieten und nicht in engen Innenhofsituationen erfol-

gen. Die Anlage von größeren Mehlschwalbenpfützen im unmittelbaren Umfeld der Mehlschwalben-

türme ist als wesentliche Förderung der Besiedlung zu betrachten. Dies kann z. B. auch in einer Ablei-

tung des Niederschlagswassers vom Dach des Mehlschwalbenturms in eine naheliegende Mehlschwal-

benpfütze gefördert werden. 

Eine deutliche Reduktion der Koloniegröße erlebte die Mehlschwalbenpopulation am Schwalbenturm 

Espenhain (2015 und 2016: bis zu 52 Brutpaare, 2022 und 2023: max. 9 Brutpaare), nachdem die umge-

bende industrielle Infrastruktur weitestgehend abgebro;@=F OMJ<= MF< <=J 2MJE ᵛAF <=J >J=A=F *9F<ᵧ

K;@9>Lᵘ Ghne Anbindung an Siedlungsstruktur zurückblieb. Dies ist ein Hinweis darauf, dass Mehl-

schwalbenpopulationen ohne ausreichende Gebäudestrukturen nicht auf Dauer zu erhalten sind. 
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Auch für Mehlschwalbentürme sind die allgemeinen Empfehlungen für die Anbringung von Nisthilfen 

zu beachten. 

Klangattrappen  

Der Einsatz von Klangattrappen hatte sowohl an Gebäuden als auch an einem Schwalbenturm Erfolg 

und führte zu einer raschen Besiedlung (SCHULDES 2020, GABAY 2022, R. Moritz mdl. Mitteilung). 

 
Abbildung 17: Positivbeispiel für die Annahme von Mehlschwalbentürmen aus Eisenhüttenstadt . 
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Abbildung 18: Positivbeispiele für geeignete Nistmöglichkeiten  für Mehlschwalben. 

Sachgerecht platzierte  Nester an aufgerauten Dachüberständen (unten links) oder Mehlschwal-

benbretter  mit ausreichendem Dachüberstand (oben; Variante nach Sonja Fischer verändert 

durch ChiroPlan) zeigen hohe Annahmewerte. Mehlschwalbentürme werden dann gut angenom-

men, wenn die Rahmenbedingungen bzgl. Standort, Höhe, Vorlauf, ggf. Anlockung durch 

Klangattrappen passen, hier mit zusätzlichen von den Schwalben selbstgebauten Nestansätzen 

(unten rechts) . 
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Abbildung 19: Eine Schwalbenpfütze mit Anbindung an das Fallrohr des Gebäudes verbessert die 
Verfügbarkeit von Niststoffen . 

Der Aufwuchs muss zweimal jährlich beseitigt werden, so dass offener Boden zur Verfügung steht. 

Der Bereich von 10 m um die Schwalbenpfütze ist frei und übersichtlich zu halten , um Prädatoren 

nicht zu begünstigen.  
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Abbildung 20: Konstruktionsskizze des Mehlschwalbenbretts mit integriertem Fledermausquar-
tier und Höhlenbrüterbrutplatz ( Beachte detail ierte Angaben zur Ausführung im Anhang). 
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Abbildung 21: Durch eine dunkle und glatte Gestaltung von Fensterlaibungen, optimierte Dach-
überstände und eine ausreichende Zahl von Kunstnestern ist eine Lenkung der Mehlschwalbe 
für  ein konfliktarmes Miteinander von Mieter und Mehlschwalbe oft möglich.  
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Abbildung 22: Beispiele unwirksamer Kompensationsmaßnahmen für Mehlschwalben . 

Helle Kunstnester vor hellem Grund oder dunkle Nester, die sich vor der dunklen Fassade kaum 

abheben und dadurch schwer auffindbar sind (obere Bildreihe), Nester ohne ausreichenden Dach-

überstand oder die falsche Anbringung der Kotbretter (mittlere Bildreihe) sind oft Gründe für die 

fehlende Annahme. Die falsche Anbringung der Kunstnester selbst (untere Bildreihe), rechts zu-

sätzlich mit hellem Anstrich und verschlossener Öffnung (die Mauerseglerkästen wurden auch 

verschlossen) ist eine weitere Fehlerquelle. 
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Abbildung 23ᵍ "A= MFL=JKM;@L=F ᵛ1;@O9D:=F:GP=Fᵘ >ɉJ +=@DK;@O9D:=Fᵌ ?=<9;@L 9DK  9M@AD>=Fᵌ
jedoch ohne Kunstnest ausgestattet, waren nicht angenommen. 

5.3.1.4 Zusammenfassung Handlungsempfehlungen 

Handlungsziele 

 Vordergründig Erhalt bestehender Nistplätze bzw. Erhalt von Kolonien am betroffenen Gebäude 

 Konfliktreduktion durch Kotbretter, Lenkung des Brutgeschehens mit Kunstnestern und Farbgestal-

tung der Fassaden möglich 

Spezifisches zur Kompensation 

 Kompensation von Nestverlusten durch Kunstnester grundsätzlich möglich, empfohlen wird die An-

bringung von Nisthilfen mit zwei vollständigen Kunstnestern mit Rückwand und einem oberen Ab-

schluss. 

 Optimale Gestaltung: saugfähiger, rauer Untergrund, helle Farbe (Achtung keine Silikonharzfarbe, 

Beschichtung nur mit Silikatfarbe!, Kunstnester natur- bzw. betonfarben wie vom Hersteller geliefert 

und ohne hellen Anstrich, Ostexposition bzw. entgegen lokaler Hauptwindrichtung (z. B. Windschat-

ten benachbarter Gebäude einbeziehen), Dachüberstand 30 cm, 90°-Winkel ohne Rundung zwischen 

Fassade und darüberliegender horizontaler Struktur (z. B. Dachkasten, Sims, Balkonen etc.), Anbrin-

gungshöhe orientiert an den vorherigen Brutplätzen, nicht über Fenster, Türen etc. anbringen, mög-

lichst Nisthilfen mit Rückwand aus Holzbeton verwenden. 
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 Kompensationsfaktor 1:2 

 Da eine langfristige Reinigung von Kunstnestern in der Regel nicht möglich ist, ist eine Kompensation 

ausschließlich mit Kunstnestern langfristig nicht funktional! Daher sind Möglichkeiten zum Natur-

nestbau (raue Dachüberstände, Verfügbarkeit Baumaterial) essentiell. 

 Lehmpfützen anbieten bzw. unversiegelte, staunasse Flächen erhalten. 

 Wenn kein ausreichender Dachüberstand verbleibt, Kompensation mittels Mehlschwalbenbrettern 

mit künstlichem Dachüberstand empfohlen als Standardlösung ρ  dies auch als Lösung für den Um-

zug ganzer Kolonien an andere Gebäude funktional. 

 Kompensation mit Mehlschwalbentürmen nur dann, wenn kein Erhalt an Fassade möglich ist 

(z. B. durch Abbruch), hierbei Rahmenbedingungen vgl. Kapitel 6.9.4) beachten. 

 Bei Notwendigkeit des Umzugs ganzer Kolonien an andere Fassaden bzw. an Schwalbenturm ist ein 

vorheriger Erfolgsbeleg über die Annahme der neu angebrachten Nisthilfen (50 % der betroffenen 

Koloniegröße als Zeichen für die ökologische Funktionalität der neu geschaffenen Fortpflanzungs-

stätten) notwendig. 

Besonders zu beachten bei Sanierungen und Abrissen, häufige Fehler 

 Bauphase möglichst außerhalb der Brutzeit, da bei Brutausfall über eine gesamte Brutperiode ohne 

besiedelte Ausweichstandorte im Sichtbereich des Gebäudes selbst bei nachher wieder besiedelba-

ren Standorten eine Aufgabe der Kolonie nicht ausgeschlossen werden kann. 

 Wenig störungsempfindlich am Gebäude, toleriert Gerüste, sofern ein Abstand von 2 Metern zu den 

Nestern eingehalten wird und keine Netze vorgespannt sind, jedoch keine Arbeiten, welche Erschüt-

terungen an der Fassade auslösen, während der Brutzeit (z. B. umfangreiche Bohrarbeiten zur Be-

festigung von WDVS-Platten). 

 Ansiedlung kann durch Klangattrappen gefördert werden. 

 Typische Fehler: zu geringer Dachüberstand nach Sanierung (durch WDVS-Auftrag), Anbringung von 

Nisthilfen unter zu geringem Dachüberstand, zu glatte Fassade, zu dunkle Fassade, falsche Anbrin-

gung der Kästen. 

 Achtung! Auch bei Entkernungsmaßnahmen, die nicht die Außenfassade betreffen, kann es zur Be-

troffenheit kommen (z. B. Ausbau der Fenster bei Bruten in Fensterlaibungen). 
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5.3.2 Rauchschwalbe (Hirundo rustica) 

5.3.2.1 Artportrait  

Tabelle 4: Steckbrief Gefährdung Rauchschwalbe 

RL SN RL D Schutzstatus nach BArtSchV Erhaltungszustand  in SN Lokale Population  
3 3 besonders geschützt unzureichend Gemeinde (Kolonie) 

Lebensraumansprüche 

Die Rauchschwalbe ist in Mitteleuropa ausgesprochener Kulturfolger und brütet in Dörfern und städti-

schen Lebensräumen, dort jedoch in geringerer Siedlungsdichte. Nisthabitate sind insbesondere offene 

Viehställe aber auch andere frei zugängliche Gebäude, wobei die Nester auf kleine Vorsprünge oder in 

Nischen innerhalb der Gebäude gebaut werden. Nahrungshabitate liegen vorrangig im reich struktu-

rierten Offenland mit Grünland und Gewässern im Umkreis von 500 m um den Neststandort. In 

Schlechtwetterperioden kommt der Jagd innerhalb der Ställe eine besondere Bedeutung zu. 

Brutbiologie  

Nischenbrüter in frei zugänglichen Gebäuden, bei ausreichend Deckung vereinzelt gelegentlich auch Au-

ßennester, Koloniebrüter, nesttreu, 1-2, selten 3 Jahresbruten, Ankunft im Brutgebiet ab Ende März, meist 

im Laufe des April, Balz und Nestbau ab Mitte April, Termin der Eiablage stark witterungsabhängig, oft nicht 

vor Anfang Mai. Zweitgelege ab Juni, Ersatz- und Drittbruten währen bis in den September hinein. 

Erfassungsmethoden 

Bei Zugänglichkeit der Gebäude Zählung der Nester Ende Mai/Anfang Juni, sonst Kartierung ein- und 

ausfliegender Tiere mit 3 Erfassungsterminen Anfang Mai bis Mitte Juni, Tagesaktivität stark witte-

rungsabhängig, Erfassungen bei niederschlags- und nebelfreiem, sonnigem und mildem Wetter, Wind-

stärke bis 2 Bft., nach Sonnenaufgang den ganzen Tag über. 

Hinweise zur Abgrenzung der lokalen Population 

Gemeinde (LFULG 2017b). Bei gut abgrenzbaren Brutkolonien der Rauchschwalbe (insb. in Ställen am 

Rand der Ortslage) sollte entsprechend LANA (2009) diese Brutkolonie als lokale Population angespro-

chen werden. Indessen sind in der dörflichen Siedlungsstruktur zum Teil nur ein oder zwei Rauchschwal-

benbrutpaare je Gebäude vorhanden, jedoch an mehreren Gebäuden. In diesem Fall ist die Brutkolonie 

nicht klar abgrenzbar, und die Betrachtung nach LFULG (2017b) wird empfohlen. Allerdings ist oftmals 

nicht bekannt, wo sich überall noch einzelne Brutplätze der Rauchschwalbe in einer Gemeinde befinden 

und wie damit die Population auf Gemeindeebene zusammengesetzt ist. Auch in diesem Fall sollte eher 

von einer kleinräumigen Abgrenzung der lokalen Population und damit der artenschutzrechtlich stren-

geren Auslegung Gebrauch gemacht werden, um Prognoseunsicherheiten entgegenzuwirken. 
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Artspezifische Empfindlichkeiten  

 Fehlen geeigneter Bruthabitate durch Aufgabe offener Viehställe bzw. Modernisierung zu offenen, zu 

lichten Laufställen 

 aktive Entfernung von Nestern 

 Nahrungshabitatzerstörung 

5.3.2.2 Wissensstand Brutplatzwahl und Kompensation / Ergebnis der Befragungen 

Analysen zur Einnischung zwischen Rauch- und Mehlschwalben liegen verschiedentlich vor. Insbeson-

dere sei auf die Arbeit von WILLI et al. (2011) verwiesen, deren Titel die Ergebnisse gut zusammenfasst: 

ᵛ09M;@K;@walben brauchen Nutztiere, MehlK;@O9D:=F ,AKL@AD>=Fᵘᵋ M;@ <A= 4=JL=ADMF? <=J  JMLHDƆLR=

in verschiedenen Gemeinden in Sachsen zeigt eine klare Präferenz für Ställe (z. B. REIMANN 2001, MÖHRING 

2008, STEFFENS et al. 2013). 

Für die Nutzung eines Gebäudes als Brutplatz muss dieser folgende Eigenschaften aufweisen: im Brut-

zeitraum durchgängig zugängliche Brutplätze, z. B. durch offenes Stallfenster oder Einflugöffnung in 

einer Tür; witterungsgeschützter, zugluftfreier, eher dunkler Brutplatz in einer Nische; Untergrund, wo-

ran das selbst gebaute Lehmnest hält. 

Entsprechend schwierig ist die Kompensation verlorengehender Brutplätze umzusetzen. Ver-

schiedentlich wird versucht, aus Beobachtungen zu eher untypischen Brutplätzen auf mögliche Kom-

pensationsmaßnahmen zurückzuschließen. So brüten Rauchschwalben vereinzelt in der dörflichen 

Siedlungsstruktur auch in Buswartehäuschen sowie in insektenreicher Landschaft an aus Holz errich-

teten Beobachtungstürmen in Seengebieten (Mecklenburg-Vorkommen, Brandenburg) oder in militä-

rischen oder industriellen Bauten wie Bunkern, Schießbahn-Türmen, verlassenen Produktions- und La-

gerhallen etc. Bemerkenswerte Brutplätze der Rauchschwalbe in Sachsen befinden sich unter Fähran-

legern an der Elbe zwischen Schmilka und Riesa. Versuche, solche Strukturen als Ersatzbrutplätze der 

Rauchschwalbe anzubieten (eigene Altdaten, SCHULDES 2020), waren vereinzelt erfolgreich, jedoch brü-

teten bisher immer nur einzelne Schwalbenpaare in einer solchen Struktur. Eine längere Zeitreihe, ob 

solch ein künstlich angelegtes Bauwerk auch langfristig besiedelt wird, liegt bisher nicht vor. Ein 2020 

errichtetes und zunächst von einem Brutpaar angenommenes Rauchschwalbenhaus wurde 2022 nur 

noch von Haussperlingen besiedelt. Zudem ist fraglich, ob ganze Kolonien in solchen meist in der 

Grundfläche kleinen Objekten siedeln oder doch nur einzelne Brutpaare. Weiterhin ist bei gebäudearti-

gen Konstruktionen mit Vandalismus zu rechnen. 
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In Brandenburg wurden durch die Anbringung von Nisthilfen unter Brücken (6 Nisthilfen je Brücke) Er-

folge erzielt. Die Nisthilfen wurden angenommen, zusätzlich waren weitere selbst gebaute Nestansätze 

zu erkennen. Einzelne Nisthilfen wurden auch von Stelzen besiedelt. Der Nistmaterialeintrag durch die 

Stelzen macht die Nisthilfen für Rauchschwalben unattraktiv. 

Die Befragung der Unteren Naturschutzbehörden und anderer Planungsbüros aus Sachsen erbrachte 

keine Informationen zu Erfahrungen zur Kompensation des Verlustes von Rauchschwalbenbrutplätzen.  

Der Erhalt vorhandener Rauchschwalbenkolonien hat damit absolute Priorität, da es bisher keine si-

cher erfolgsversprechenden Lösungsansätze für den Wegfall von Gebäuden mit Rauchschwalbenbru-

ten in Sachsen gibt. Lösungsansätze aus Brandenburg sind nur bedingt auf die Situation in anderen 

Bundesländern übertragbar (Ergebnis Expertenbefragung am Rand einer Tagung 2023). 

In Frage kommende populationsstützende Maßnahmen (FCS-Maßnahmen) sollten daher auf die För-

derung bestehender Kolonien abzielen. Hierzu ist eine enge Abstimmung mit lokalen Landwirten not-

wendig. In Frage kommen Nisthilfen in Form von Kunstnestern in Ställen, wo die Wände zu glatt sind 

und Nester dadurch nicht in der Stallfläche entsprechenden Anzahl bzw. nur an Sonderstandorten im 

Stall (z. B. an Lampen) gebaut werden kann sowie Nisthilfen in Form von Schwalbenwinkeln bzw. 

Schwalbenboxen (vgl. www.LBV.de/rauchschwalben-projekt) in offenen, zugigen Laufställen. Evtl. sind 

solche Maßnahmen auch in Unterständen auf Ganzjahresweiden zielführend. Um die Bestände der 

Rauchschwalbe in Sachsen zu stabilisieren, ist zu empfehlen, bereits vorgezogen Kooperationen mit 

Landwirten zu finden, vergleichbar einem Kompensationsflächenkataster.  

Rahmenbedingungen für die Anbringung von Rauchschwalben-Nisthilfen: 

 Kunstnester im Mindestabstand von ca. 1 Meter anbringen 

 Abstand zur Decke mindestens 6 cm 

 In geschützten, zugluftfreien und eher dunklen Bereichen der Gebäude anbringen 

 Verwendung von Schwalbenwinkeln bzw. Schwalbenboxen in zu offenen, hellen und zugigen Gebäu-

den (z. B. in modernen Laufställen) 

 Dauerhaft offener Zugang zu den Räumen während der Brutzeit 

Die Rauchschwalbe gibt Brutplätze oft auf, wenn diese ein Jahr nicht erfolgreich bebrütet werden kön-

nen. Der einjährige Ausfall eines Brutgeschäftes auf Grund von Sanierungsarbeiten kann daher die Auf-

gabe ganzer Brutkolonien bewirken, selbst wenn die Brutplätze nach den Baumaßnahmen wieder ver-

fügbar sind. Daher sind Sanierungen innerhalb der Brutzeit bezüglich der Rauchschwalbe besonders 

kritisch. Dies zeigt sich sogar bei der eigentlich gut gemeinten Umsetzung von Artenschutzmaßnah-

men. Beim Ausbau eines Turmes auf einem ehemaligen Übungsplatzgelände in der Lausitz zu einem 

Artenschutzturm brüteten zwar Turmfalke und Hausrotschwanz auch während der Umbauarbeiten,  
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die innerhalb der Brutzeit stattfanden, und danach weiter am Gebäude. Die zuvor vorhandenen Rauch-

schwalbenbrutpaare besiedelten den Turm jedoch nicht wieder, auch wenn geeignete Einflüge und 

Brutplätze in diesem weiterhin verfügbar sind. 

Für den Erhalt des Brutplatzes ist der Erhalt des Einfluges in den entsprechenden Raum entscheidend. 

An Objekten, wo die Rauchschwalbe die Brutinnenräume gut kennt, nutzt sie z. B. angekippte Fenster 

oder ähnliche Einflüge. Solche Einflugsituationen sind oft 5 bis 6 cm hoch und dafür recht breit (meist 

über 30 cm - Breite der Tür oder des Fensters). BLISCHKE & TRAPP (2011) zufolge reicht eine Einflugöff-

nung, die etwas größer als eine Postkarte ist - das gilt für bestehende Brutkolonien. 

Ist das Gebäude den Rauchschwalben bisher nicht bekannt, sollten die Einflugöffnungen größer ausfal-

len - mindestens 20*30 cm (Höhe * Breite). Genutzt werden auch größere Einflüge bis hin zu ausgehäng-

ten Fenstern oder fehlenden Türen. 

Wichtig ist bei der Bemaßung der Einflugöffnung zu berücksichtigen, dass nicht nur die Schwalbe, son-

dern auch Licht durch diese in den Brutraum eindringt. Optimal ist eine Helligkeit wie in einem Zimmer 

bei trübem, verregnetem Wetter mit zugezogenen weißen Spitzengardinen. Wird durch eine Verengung 

des Einfluges die Helligkeit im Brutraum stark reduziert, kann dies auch zur Aufgabe des Brutplatzes 

bzw. zu dessen Nichtannahme führen. Im entsprechenden Fall ist dann die Verengung z. B. mit Milch-

glas oder einem ähnlichen transluzenten Material umzusetzen. Nutzen Fledermäuse die gleichen Ein-

flüge wie Rauchschwalben sind je nach betroffenen Arten raue Landebereiche notwendig und ist die 

Verengung mit Glas nicht möglich. Dann muss die Helligkeit im Brutraum der Rauchschwalbe durch 

andere Fenster geregelt werden. 

Der Ausschluss des Eindringens von Mardern und anderen Tieren (Waschbär, Ratte, Taube) kann bei der 

Rauchschwalbe leider nicht durch die Einflugöffnungsgröße oder die Verdunkelung des Innenraumes re-

guliert werden, hier bedarf es konstruktiver gestalterischer Maßnahmen an der Fassade (glatte Flächen 

unterhalb, keine Klettermöglichkeiten von der Fassade oder aus Richtung Dach zur Einflugöffnung etc.). 
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Abbildung 24: Rauchschwalbenbrut im Dachraum eines Kasernengeländes (oben) und in einem 
Stall im Tierpark Chemnitz (unten) . 
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Abbildung 25: Brutplätze der Rauchschwalbe befinden sich überwiegend in Ställen, kommen 
aber auch regelmäßig in leerstehenden Gebäuden und z. B. Bushaltestellen vor.  
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Abbildung 26: Rauchschwalbennester an Sonderstrukturen.  

Sind Nester der Rauchschwalbe in Gebäuden nur an Sonderstrukturen wie etwa Lampen, Kabel-

kästen oder Trägerkonstruktionen zu finden, sind die Wände oft zu glatt für den Nestbau. In sol-

chen Objekten können Vorkommen durch Nisthilfen in Form von Kunstnestern oder Nistbrett-

chen bis hin zu Nistboxen unterstützt werden.  
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Abbildung 27: Kompensation für Rauchschwalben unter zwei Brücken in Brandenburg. 

5.3.2.3 Zusammenfassung Handlungsempfehlungen 

Spezielle Handlungsziele 

 Priorität hat der Erhalt von Vorkommen in Gebäuden 
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 Umsiedlung von Kolonien kaum möglich 

 Populationsstützende Maßnahmen in Pferde- sowie Rinder- und Schweineställen in derselben Ge-

meinde in Kombination mit einer Ausnahmebeantragung zum Teil einziger Weg, wenn Brutplätze 

durch Abrissmaßnahmen oder Umnutzungen nicht erhalten werden können. Ausbau eines Netzes 

von gesicherten Brutplätzen durch gezielte Förderung von Brutvorkommen z. B. in Gestüten der öf-

fentlichen Hand wünschenswert. 

Spezifisches zu Kästen 

 Anbringung von Kunstnestern (empfohlen werden vollständig aus Holzbeton gefertigte Produkte) 

innerhalb bereits besiedelter Gebäude. Die Kunstnester sind dabei dunkel zu gestalten und vor hel-

len Wandbereichen anzubringen. 

 Kunstnester im Abstand von min. ca. 1 Meter anbringen, Abstand zur Decke mindestens 6 cm, nicht 

über Futterraufen und Futterlager, 

 In geschützten, zugluftfreien und eher dunklen Bereichen der Gebäude anbringen. 

 Verwendung von Schwalbenwinkeln bzw. Schwalbenboxen in zu offenen, hellen und zugigen Gebäu-

den (z. B. in modernen Laufställen). 

 Dauerhaft offener Zugang zu den Räumen während der Brutzeit. 

 Empfohlener Kompensationsfaktor 1 : 2. 

Sonstiges 

Vermehrt sollten Maßnahmen in Offenställen, welche Rauchschwalben sonst eher nicht besiedeln, er-

probt werden. Da größere Prognoseunsicherheiten bestehen, sind solche Maßnahmen jedoch aktuell 

noch nicht als FCS-Maßnahme geeignet. Vielmehr sollten mit proaktivem Handeln die lokalen Popula-

tionen so weit gestärkt werden. So werden ggf. notwendige Ausnahmeerteilungen bei Betroffenheit 

von Einzelbrutplätzen leichter erteilbar, da die lokalen Populationen stabilisiert wurden und auf Popu-

lationsebene der einzelne bei einer Sanierung oder einem Abbruch wegfallende und nicht bzw. nur mit 

hohen Prognoseunsicherheiten kompensierbare Brutplatz nicht mehr so starken Einfluss auf den Er-

haltungszustand der lokalen Population besitzt. Gelang durch das proaktive Handeln die Etablierung 

neuer Kolonien, können diese dann als FCS-Maßnahmen weiter unterstützt werden (z. B. mit dem Aus-

bau des Nistplatzangebotes). 

Vereinzelt sind erfolgreiche Umsiedlungen von einzelnen Brutpaaren in Ersatzbauten aus Holz oder Stein 

dokumentiert (eigene Beob., SCHULDES 2020). Erfahrungen aus Sachsen liegen hierzu nicht vor. Auf Grund 

hoher Prognoseunsicherheiten und der hohen Vandalismusgefahr werden solche Ständerquartiere als 

Ersatzmaßnahmen für die Rauchschwalbe aktuell nicht empfohlen. 
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5.3.3 Mauersegler (Apus apus) 

5.3.3.1 Artportrait  

Tabelle 5: Steckbrief Gefährdung Mauersegler 

RL SN RL D Schutzstatus nach BArtSchV Erhaltungszustand in SN lokale Population  
- - besonders geschützt günstig Gemeinde (Kolonie) 

Lebensraumansprüche 

Der Mauersegler ist ursprünglich Bewohner von Felslandschaften und lichten höhlenreichen Altholzbe-

ständen, wo er in Specht- und anderen Baumhöhlen brüten kann. Als ausgesprochener Kulturfolger ist 

er heute in Stadt- und Dorflebensräumen anzutreffen. Brutplätze befinden sich vornehmlich an hohen 

Steinbauten in horizontalen Hohlräumen mit kleiner Öffnung und Möglichkeiten des direkten Anflugs. 

Zur Nahrungssuche entfernt sich der Mauersegler bei guten Witterungsbedingungen 400 bis 500 m vom 

Brutplatz, bei ungünstigen Witterungsbedingungen bis mehrere 100 km. 

Brutbiologie  

Höhlenbrüter, ausgesprochen nistplatztreu, nesttreu, kolonieartiges Brüten, keine Revierbildung, 

1 Jahresbrut, Ersatzgelege möglich, Ankunft im Brutgebiet Ende April bis Anfang Mai, Balzflüge ab An-

fang Mai, Rückkehr zum Vorjahresnest und sofortige Besetzung, Eiablage Anfang/Mitte Mai bis Mitte 

Juni, Nachgelege bis Ende Juli möglich, Schlupf der Jungvögel ab Ende Mai, flügge Jungvögel frühes-

tens ab Anfang Juli, meist bis Anfang August, bei Nachbruten im Einzelfall bis in den September, Abzug 

der Brutpaare vom Brutplatz unmittelbar nach Ausflug der Jungtiere, wobei die Jungtiere zuvor über 

mehrere Tage nicht im Nest besucht und ausgehungert sowie mit Rufen aus dem Nest gelockt werden. 

Erfassungsmethoden 

Nester nicht unmittelbar sichtbar, daher Erfassung von Nistplatzspuren (insb. Verdunklungen an po-

tentiellen Einflügen ρ  sogenannten Fettflecken) sowie von ein- und ausfliegenden Alttieren und von ru-

fenden Tieren in Brutplätzen. Alttiere fliegen insbesondere bei Schlechtwetterperioden Brutplätze oft 

mehrere Tage nicht an, die Jungtiere überdauern diese Zeiten in einer Dormanz. Beste Chancen zur 

Sichtung von Ein- und Ausflügen ergeben sich in den Abendstunden zwischen 25.05. und 10.06. bei ge-

eigneter Witterung (windarme, warme, trockene Witterung) mit 3 Terminen. Hierbei Beobachtungs-

dauer mindestens 30 Minuten je gemeinsam einsehbarem Fassadenbereich. Hinweise zur Ermittlung 

des Gesamtbestandes: Anzahl beobachteter Einflugplätze und in Ergänzung Maximalzahl der in den 

Abendstunden an einem Standort fliegenden Individuen (da in den Abendstunden immer ein Altvogel 

eines Brutpaares brütet, entspricht die Sichtung der Tiere immer nur einem Individuum des Brutpaares 

und muss nicht halbiert werden). Dies bedeutet, dass auch bei fehlenden Einflugbeobachtungen an ei-

nem Gebäude von Bruten auszugehen ist, wenn Mauersegler im Nahbereich fliegen! Weiterhin ist zu 
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beachten, dass in der Phase des Aushungerns der Jungvögel auch bei besetzten Brutplätzen keine An-

flüge mehr erfolgen. 

Hinweise zur Abgrenzung der lokalen Population  

Gemeinde (LFULG 2017b). An großen Gebäuden bzw. Gebäudekomplexen (z. B. Plattenbausiedlungen) 

können Dichtezentren mit kolonieartigem Brüten beobachtet werden. Solche abgrenzbaren Dichtezen-

tren sollten abweichend von LFULG (2017b) nach LANA (2009) als abgegrenzte lokale Population be-

trachtet werden. 

Artspezifische Empfindlichkeiten  

 Brutplatzverluste 

 Brutplatzentwertungen durch Anbau von Objekten (z. B. Balkonbringung unterhalb des Brutplatzes 

im Dachkasten, aber auch durch Anbau von Simsen, Kotbrettern o. ä.) 

 Fallenwirkungen an Gebäuden (z. B. Gerüste, Gerüstnetze) 

5.3.3.2 Wissensstand Brutplatzwahl und Kompensation 

Eine umfassende und detaillierte Zusammenfassung zu Mauerseglern an Gebäuden bietet die Publika-

tion von BÖRNER et al. (2003). Insbesondere werden verschiedene Möglichkeiten der Kompensation 

(Nistkästen unterschiedlicher Größe und Form, konstruktive Maßnahmen) besprochen. 

Ein Spezialfall ist die Kompensation des Verlustes von Mauersegler-Brutplätzen abseits von bestehen-

den Gebäuden durch Mauerseglertürme. Hierzu liegen umfassende positive Erfahrungen aus Südwest-

sachsen vor (MÜLLER 2013).  

Bezüglich der Brutplatzkonkurrenz und aktivem Kampfverhalten mit anderen Arten liegen publizierte 

Beobachtungen insb. zu Staren vor (KÜHNERT 2022, GÜNTHER & HELLMANN 1993). Allgemein kann festge-

halten werden, dass Mauersegler vergleichsweise konkurrenzstark sind und Kämpfe oft zu Gunsten des 

Mauerseglerpaares ausgehen. Neben dem Star sind Haussperling und Feldsperling regelmäßige Nutzer 

von Mauerseglerkästen, vereinzelt auch Kohlmeise, Blaumeise und Hausrotschwanz. Da die konkurrie-

renden Arten zu Brutbeginn der Segler jedoch oft bereits die Erstbrut vollständig oder weitestgehend 

abgeschlossen haben, ist eine zeitlich gestaffelte gemeinsame Nutzung der Nistplätze möglich (SIEBERT 

2024). Werden Brutplätze im Frühjahr von anderen Arten genutzt, erhöht dies zudem die Auffinde- und 

Annahmewahrscheinlichkeit für den Mauersegler deutlich. Oft findet der Erstbezug mit anderen Arten 

als dem Mauersegler statt. Problematisch ist das Ausfüllen der Brutplätze mit Nistmaterial durch den 

Haussperling, wenn die Segler auf Grund der Brutplatzkubatur das Nistmaterial durch Scharren nicht 

wieder entfernen können (SIEBERT 2024). 
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Ein Klangattrappeneinsatz erhöht die Annahmewahrscheinlichkeit von Nistplätzen maßgeblich (z. B. 

WEBER 2019). 

Integrative Maßnahmen in Dachkästen können ähnlich gut funktionieren wie die Anbringung von Käs-

ten und sind eine Option für den Erhalt von Nistplätzen an Ort und Stelle. Entscheidend ist nach Berliner 

Erkenntnissen die Abtrennung von Brutkammern im Dachkasten und nicht nur die reine Öffnung dieser 

mit Einflugöffnungen. 

5.3.3.3 Ergebnisse der Kartierungen und Befragungen 

Der Mauersegler besiedelt regelmäßig Nisthilfen. Im Großraum Dresden brütet ein Großteil des Bestan-

des in künstlichen Nisthilfen. Die Annahmerate ist bei geeigneten Nisthilfen in der Regel sehr hoch. 

Grundlegend wurden folgende Probleme bei Mauerseglerkästen festgestellt: 

 Besetzen der Nisthilfen durch Stare, hierdurch Kotproblematik und fehlende Akzeptanz bei der Be-

völkerung, 

 falsche Positionierung der Kästen (z. B. über Simsen, Gebäudevorsprüngen etc.), 

 nachträglicher Anbau von Objekten an Gebäude unter Nistkästen (z. B. von Balkonen), 

 Fallenwirkung bei selbst gebauten Kästen (insbesondere bei Einflügen von vorn mit hoch  

positionierter Einflugöffnung und zu glatten Innenwänden), 

 Anbringung von Nistkästen an Gebäudeteile, wo zuvor keine Besiedlung vorhanden war,  

verringert die Auffindewahrscheinlichkeit maßgeblich, 

 falsch angebrachte Kästen (z. B. falsche Ausrichtung, Einflugöffnung verschlossen), 

 in Hitzesommern zunehmend Probleme bei südexponierten Fassaden, 

 Strangulierung von anfliegenden Vögeln durch aus Kasten heraushängendem Nistmaterial  

von Sperlingen, 

 mit Nistmaterial vollständig zugestopfte Mauerseglerkästen (vom Haussperling besetzt). 

Einflüge von unten sowie Starensperren im Kasten minimieren den Fremdbesatz mit Staren, lassen 

aber die Nutzung mit Sperlingen zu, welche die Auffindewahrscheinlichkeit der Kästen für Mauersegler 

erhöhen. Allerdings können Starensperren auch zu Problemen führen, wenn diese ausbrechen (SIEBERT 

2024). Einflüge von unten ermöglichen, dass die Mauersegler und Haussperlinge älteres Nistmaterial 

(und auch tote Jungtiere des Vorjahres etc.) zu Beginn der Brutperiode nach unten durch Kratzen aus-

werfen können.  

Weiterer Vorteil der nach unten gerichteten Einflugöffnungen ist die Unempfindlichkeit gegen die Wit-

terung. Einregnungsprobleme sind ausgeschlossen, daher werden bei solchen Quartierstrukturen auch 

West- und Nordausrichtungen sehr gut angenommen. 
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Regional haben sich Mauerseglerpopulationen an spezielle Quartierstrukturen gewöhnt. Entsprechend 

werden in bestimmten Regionen unterschiedliche Kastentypen bevorzugt und besonders schnell ange-

nommen. Eine Umprägung ist hierbei über einen längeren Zeitraum jedoch möglich. In Torgau ver-

baute ältere Varianten des Mauerseglerkastens Fa. Strobel, welcher durch den Hersteller zum besseren 

Schutz vor dem Herausrollen von Eiern inzwischen konstruktiv verändert wurde, war von Mauerseglern 

nicht mehr besiedelt. Die Segler besiedelten in diesem Wohngebiet nur noch die ebenfalls vorhanden, 

aber später angebrachten WEDI-Kästen, auch wenn die anderen Kästen nicht mit Nistmaterial zuge-

stopft waren. Das Suchschema der Kolonie scheint sich verändert zu haben, so dass die alten Kästen 

gar nicht mehr angesteuert werden. Im Raum Dresden wurden neu montierte Mauerseglerkästen 

Nr. 418 Fa. Strobel dagegen deutlich schneller besiedelt als WEDI-Kästen. 

Die unterschiedliche Präferenz von Mauerseglerkolonien für bestimmte Kastentypen zeigt sich auch 

beim in Tabelle 6 zusammengestellten Vergleich der Annahmeraten von verschiedenen Kastentypen in 

verschiedenen Städten (publizierte Daten und eigene Auswertung übergebener Daten nach Datenqua-

litätsprüfung). 

Die Daten zeigen die extreme Streuung der Annahmerate bei den einzelnen Kastentypen. Wichtiger als 

der Kastentyp sind andere Parameter (Alter; Höhe, Abstand zu den nächsten Kästen, Position am Ge-

bäude, Exposition etc.; biologische Faktoren: Nähe zu vorhandenen Brutplätzen, kurze Zeitspanne Nut-

zungsausfall, mit Nistmaterial nicht zugestopfte Kästen). Eine Empfehlung für einen Kastentyp allein 

hinsichtlich der Annahmerate kann aus den Annahmezahlen nicht gegeben werden. Untersuchungen 

in Torgau (Altdaten, eigene Kartierung) und Dresden (eigene Altdaten und aktuelle Kartierungen, SIE-

BERT 2024) deuten jedoch darauf hin, dass die Strobel-Kästen 416/418, Fledermaus-Mauersegler-Häuser 

1MF Fa. Schwegler sowie die WEDI-Kästen im Gegensatz zu anderen Kastentypen auch nach langer Zeit 

noch sehr gut angenommen werden, was u. a. auf die nach unten gerichteten Einflüge zurückgeführt 

werden kann (vgl. Brutplatzreinigung).
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Tabelle 6: Vergleich der Annahmeraten von Kastentypen zwischen Regionen 

Kastentyp/Region  Berlin  
Mit-
tel -
werte  

Dresden  
(SIEBERT 2024) 

Dresden, eigene Untersu-
chungen (gebäudegenau, 
nicht berücksichtigt wur-
den erst 2023 fertig ge-
stellte Gebäude) 

Torgau Datenlage (ma-
ximale Auslastung zwi-
schen 2008 und 2011 je 
Gebäude und über alle 
Gebäude gemittelt)  

Mauerseglerkasten  
Strobel Nr.416/418 

17,4 % 
45 von 198 (22,7 %) 11 bis 100 % (30,4 %) (158 

Kästen an 9 Objekten) 
13 bis 100 % (64 %) 

Mauerseglerkolonie- 
kasten Strobel  

Nur 2022: 5 von 16 Brutplätzen (31,2 %) 
2022 und 2023: 13 von 210 Brutplätzen 
(6 %) ρ  bei mehr untersuchten Kästen be-
sonders häufig Kasten mit Star besetzt 

  

Eigenbau in Dachkasten (abgetrennt) 56,1 % 43 von 212 (16 %)  73 % 
Eigenbau in Dachkasten, nicht abge-
trennt 

9,7 % 
8,3 % (nur 1 Objekt mit 24 
Strukturen) 

 

Schwegler 1A 21,3 %    
Schwegler Nr. 17  

57,5 % 
6 von 50 (12 %) in 2022, 8 von 44 (18 %) in 
2023 

100 % (nur 1 Objekt mit 20 
Kästen) 

 

Schwegler Nr. 17A 
50,0 % 

2022: 1 von 162 Brutplätzen (<1 %) 
2023: 7 von 147 Brutplätzen (<4,7 %) 

16,6 % (nur 1 Objekt mit 
6 Brutplätzen) 

 

Mauerseglerkasten Vivara  2 von 81 mit aktuellem Besatz (2,4 %)   
Mauerseglerkasten MSHA/MSHE Has-
selfeldt 

 
2022/2023: 104 von 314 (33,1 %)   

Mauersegler-Fledermaushaus 1MF 
Fa. Schwegler 

 
40 von 66 Brutplätzen (60 %)   

WEDI-Kästen 1 bis 2 Brutplätze    3-100 % (36 %) 
WEDI-Kästen 3 Brutplätze    11-56 % (36,4  %) 
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Die Prägung auf ein bestimmtes Suchschema kann genutzt werden, um die Auffindewahrscheinlichkeit 

von Nistkästen zu erhöhen. So sollten Nistmöglichkeiten für Bruten, welche vor der jeweiligen Baumaß-

nahme in Dachkästen stattfanden, wieder in Dachkästen oder unmittelbar unter diesen geschaffen 

werden. Bei Bruten in horizontalen Plattenfugen an Plattenbauten kann die Auffindewahrscheinlich-

keit durch das optische Nachempfinden einer solchen Fuge z. B. durch die lineare Anreihung mehrerer 

Kästen mit entstehender Schattenlinie oder durch farbliche Markierungen an der Fassade verbessert 

werden. Bei in die Fassade eingesenkten bzw. verblendeten Kästen ist eine dunkle Markierung der Ein-

flugöffnungen förderlich (optische Vergrößerung des dunklen Einflugs). 

Bezüglich der maximalen Anzahl von Kästen an einer Fassade kann keine konkrete Aussage getroffen 

werden. Auf der einen Seite können an einem Objekt über 20 Brutpaare in Nachbarschaft siedeln (Bei-

spiele u. a. aus Torgau, Dresden, Oberlungwitz und Glauchau), auf der anderen Seite liegen zahlreiche 

Beobachtungen vor, wo von 10 oder mehr Kästen in einer Reihe nur 3 bis 5 Kästen besiedelt werden. 

Eine enge Reihung der Kästen kann sich positiv auf die Auffindewahrscheinlichkeit auswirken, da die 

Kastenreihe eine horizontale Struktur am Gebäude bildet, die dem Nistplatzsuchverhalten der Segler 

entgegenkommt. Auf der anderen Seite sinkt die Annahmewahrscheinlichkeit des einzelnen Kastens 

bei zu vielen weiteren Kästen im nahen Umfeld (DOMMASCHKE & WARDENBURG 2023). Letztere empfehlen 

daher Abstände von min. 1 Meter zwischen den Kästen, was auch bei den Objekten mit hoher Populati-

onsdichte in Dresden und Torgau eingehalten wurde. 

Bei Mauerseglertürmen und -laternen wurden ergänzend zu den Erfahrungen aus Südwestsachsen wei-

tere Laternen in Chemnitz, Zwickau, Hoyerswerda und Dresden kontrolliert. Hierbei wurde wie schon 

bei den Schwalbentürmen festgestellt, dass ein im Verhältnis zur umliegenden Wohnbebauung zu nied-

rig gewählter Turm schlecht bis gar nicht angenommen wird, während die Annahmewahrscheinlichkeit 

bei optimalen Bedingungen sehr hoch ist. 

Konstruktiv können in Dachkästen einfach Brutplätze geschaffen bzw. bei Sanierungen erhalten wer-

den. Die in Ergänzungen zu den Untersuchungen aus Berlin in Dresden und Herrnhut kontrollierten in 

Dachkästen integrierten Brutplätze waren angenommen bzw. das typische Erkundungsverhalten der 

vorjährigen Jungsegler konnte beobachtet werden. Wichtig ist, dass keine Fallen bei konstruktiven 

Maßnahmen geschaffen werden (z. B. durch zu glatte Kastenwände bei hohen Einflügen oder durch 

Schrägen, bei welchen die Eier herausrollen). 

Im Leipziger Raum konnten gute Erfahrungen mit Brutplätzen, die durch Kernbohrungen geschaffen 

wurden, gemacht werden. Hier wurden Brutplätze entweder in der Kernbohrung selbst bzw. in hinter 

die Kernbohrung gesetzte Nistkästen im Innenraum des Gebäudes (z. B. Drempel) geschaffen und auch 
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nachweislich angenommen. Bei diesen Brutplätzen besteht die Möglichkeit, die Kästen vom Drempel-

raum aus zu warten und zu reinigen, wenn Revisionsklappen angebracht sind. Die Umsetzung einer sol-

cher Reinigung ist jedoch analog zu Sperlingskoloniekästen in der Praxis kaum dauerhaft leistbar. Zu-

dem kann in Drempeln ein massives Hitzeproblem entstehen (Aufheizung auf > 50°C und im Vergleich 

zu Außenfassadenkästen nur geringe Abkühlung in der Nacht im Sommer). 

Die Annahmerate von Mauerseglerkästen in Vorhangfassaden ist sehr gering, da nur eine geringe Auf-

findbarkeit bei vollintegrierten Kästen besteht, wenn nur die Einfluglöcher selbst aus der Fassade 

schauen. Dies ist insbesondere dann problematisch, wenn entweder keine oder zu viele Strukturen am 

Gebäude existieren, die den Mauerseglern als Orientierung dienen können. Zusätzlich bieten die typi-

schen Vorhangfassaden Mauerseglern kaum Halt. Halt wird jedoch nicht nur beim Einschlupf in den 

Brutraum selbst benötigt, sondern auch für weitere der Brut vorangeschaltete Verhaltensweisen, insb. 
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Nistplätze und machen sich so bemerkbar. Oft verharren die Vögel dabei nur kurz an der Fassade un-

terhalb des Nesteinganges, um ohne ein Inspizieren der Bruthöhle wieder weiterzufliegen. Falls ein ein-

zelner Vogel bereits die im Inneren meist dunkle Bruthöhle besetzt hält, macht sich dieser durch seinen 

geschlechtsspezifischen Ruf bemerkbar. Dieser dient dem anfliegenden Vogel zur Auffindung des Brut-
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che aus der Vorhangfassade herausstehen oder wo zumindest die Einflugrosette vollständig aus der 

Vorhangfassade herausschaut, werden hingegen angenommen. Der vorstehende Holzbeton erhöht die 

Sichtbarkeit sowie das nicht nur für den Einflug wichtige Festkrallen. 

Bei Mauerseglerbruten in Höhlenbrüterkästen wurde AE 09@E=F <=J $9;@L9?MF? ᵛ J;@Atektur + Biolo-

?AK;@= 4A=D>9DLᵘ ᴗᴕᴗᴘ NGF -JFAL@GDG?=F NGF .JG:D=E=F :=A <=J #FLOA;CDMF? <=J (MF?NȎ?=D :=JA;@L=Lᵋ 1G

gibt es Beobachtungen, wonach die Jungvögel in Ermangelung ausreichender Grundfläche bei den klei-

neren Starenkästen ihre Flugmuskulatur nur unzureichend trainieren können und kurz nach dem Aus-

flug zu Boden gehen, ohne wieder abfliegen zu können. Diese Folge kann allerdings in den wenigstens 

Fällen direkt beobachtet werden, Hilfe kommt dann zu spät. Daher wird empfohlen, von Mauerseglern 

anvisierte oder gar genutzte Starenkästen dringend gegen Mauerseglerkästen auszutauschen. 
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Ein Umlenken von Mauerseglerbrutpaaren an andere Brutplätze während der Sanierungsphase in Nist-

kästen, welche vor das Gerüst gehängt wurden, kann unter bestimmten Voraussetzungen funktionie-

ren. Berichtet wurde von bayrischen Ornithologen über positive Erfahrungen bei folgender Herange-

hensweise: 

 Aufstellen des Gerüstes und vollflächiges Abhängen des Gerüstes mit Staubschutznetzen im Bereich 

der vorherigen Brutplätze, aber nur von oben bis zur 3. Etage oder absolut dicht ohne jegliche Ein-

flugmöglichkeit vor Ankunft der Mauersegler. Dies ist wichtig, damit Tiere nicht in den Gerüstbereich 

einfliegen und sich hier an Gerüststangen verletzen. Mehrfach wurden auf Gerüstlaufflächen abge-

brochene Schwungfedern gefunden. Sind die Abhängnetze undicht und werden bis nach unten ge-

zogen, können diese für Mauersegler zu Fallen werden (eig. Beob.). 

 Anbringen von Nistkästen an Trägerplatten, welche an das Gerüst an der gleichen Fassade etwa im 

Bereich der im Zuge der Sanierung nicht zugänglichen Brutplätze montiert wurden. 

 Installation einer Klangattrappe mit abgespielter Tonspur zwischen 6 und 19 Uhr bis zur belegten 

Annahme des Brutplatzes. Danach Abstellen der Klangattrappe. 

 Markieren der Einflugöffnungen in die Kästen mit dunkler Zeichnung, hierbei wurde teilweise die zu-

vor im Bereich der im Zuge der Sanierung nicht zugänglichen Brutplätze vorhandene Fassadenzeich-

nung imitiert. 

 Nahezu tägliche artenschutzfachliche Kontrolle zur Prüfung auf Fallenwirkungen und Annahme. 

 Die im Zuge der Sanierung nicht zugänglichen Brutplätze wurden nach der Sanierung wieder zu-

gänglich gemacht, unterstützt durch Klangattrappeneinsatz. 

Der extrem hohe Aufwand dieser Vorgehensweise und die im normalen Baugeschehen nicht zu verhin-

dernden Fallenwirkungen machen das geschilderte Vorgehen jedoch nur als Ausnahmefall und nicht 

als Standardlösung umsetzbar. 

Alter der Kästen: In Torgau konnte durch die eigenen Kartierungen in WEDI-Kästen (Öffnung nach un-

ten), welche mindestens 14 Jahre alt waren, ein hoher Besatz mit Mauerseglern festgestellt werden. 

Auch SIEBERT (2023) konnte keine grundsätzliche Abnahme der Besiedlung älterer Kästen feststellen, 

sofern diese nicht durch Nistmaterial des Haussperlings verstopft waren. Die tendenziell geringere Be-

siedlung von Schwegler-Kästen (Einflug von vorn) im Alter im Vergleich zu Strobel-Kästen (Einflug von 

unten) wird auf diesen Effekt zurückgeführt. 

Die teils lange Zeit, die vergeht, bis Nisthilfen tatsächlich angenommen werden, wurde nicht nur in der 

Literatur mehrfach hervorgehoben, sondern auch durch die eigenen Erfassungen im Vergleich mit Alt-

daten bestätigt. Als Beispiele seien hier die Hochschulstraße in Dresden und die Sindelfinger Straße in 

Torgau (Anstieg von 3 auf 36 Brutpaare in 14 Jahren) genannt (siehe Tabelle 7). 
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Tabelle 7: Zeitliche Entwicklung der Besiedlung von Nistkästen in Torgau 

Torgau, Sindelfinger Straße 4-10 und 12-22 2008 2009 2010 2022 
15 WEDI (3er Einflug), 3 WEDI (2er Einflug) 3 BP 12 BP 5 BP 36 BP 

 

 

 

 

Abbildung 28: Bestandsentwicklung in Wohngebieten mit Nistkästen in Torgau. 

Die langjährigen Datenreihen aus Torgau zeigen zudem teils größere Schwankungen in den Populati-

onsgrößen bei gleichbleibendem Nistplatzangebot nach Sanierung. 
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Tabelle 8: Zeitlicher Verlauf der Annahme von Mauerseglerkästen an der Hochschulstraße in 
Dresden 

Hochschulstraße DD 19FA=JMF? AF  JMLH=JAG<=ᵏ Anzahl Mauerseglerbrutpaare in 2023 
2 bis 10 2018 6 
12 bis 18 2019 4 
20 bis 22 2021 1 
24 bis 32 2022 3 
34 bis 44 2022 bis Frühjahr2023 0 

Diskutiert werden die Exposition und Position der Kästen. In der Vergangenheit wurden für den Mauer-

segler wiederholt Kästen an die Südseite von Gebäuden als auch auf Flachdächern auf der Mauerkrone 

angebracht. Insbesondere letztere Anbringungsvariante ist in Ländern ohne schnellen Zugriff auf Fas-

saden-Holzbetonkästen üblich (insb. Mittelmeerraum ρ  z. B. Israel, Zypern). Gespräche mit Artenschüt-

zern aus diesen Ländern und eigene Kontrollen solcher Kästen auf Zypern zeigten eine gute bis sehr 

gute Annahme so angebrachter Kästen in diesen Regionen. Gleichzeitig wird im deutlich kühleren Mit-

teleuropa in warmen Sommern vermehrt von Hitzeproblemen junger Mauersegler (vorzeitiges Heraus-

springen, Hitzetod im Kasten) in südexponierten Nistkästen berichtet und die Empfehlung geht dahin, 

keine südexponierten Nistkästen dem Mauersegler mehr anzubieten. Die Mauerseglerpopulationen im 

Mittelmeerraum scheinen andere Strategien entwickelt zu haben, mit Hitze in den Brutplätzen umzu-

gehen. Als Möglichkeit würde z. B. ein angepasstes Verhalten der Altvögel mit deutlich häufigerem 

Tränken der Jungvögel in Frage kommen. Untersuchungen zu solch hitzeadaptivem Verhalten fehlen 

jedoch weitestgehend. So lang die heimischen Populationen solche Strategien gegen Hitzestress 

nicht entwickelt haben, sollten keine hitzeexponierten Positionen für Kästen gewählt werden: 

 keine ganztägige Besonnung der Kästen durch keine Anbringung von Kästen im vollbesonnten Süd-

bereich an Fassaden, 

 keine Anbringung von Kästen auf Mauerkronen von Flachdächern. 

Die Anbringung von Kästen auf der Südseite im Traufbereich unter Schrägdächer mit Schattenwurf ist 

möglich. Die von SCHOLL (2016) vorgeschlagenen Lösungen mit konstruktiven Lüftungssystemen für die 

Kästen werden bzgl. Fehlermöglichkeiten in der Umsetzung kritisch gesehen. 
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5.3.3.4 Zusammenfassung Handlungsempfehlungen 

Spezielle Handlungsziele 

 Priorität hat der Erhalt vorhandener Brutplätze bzw. die Anbringung von Kästen im unmittelbaren 

Bereich der alten Brutplätze. 

 Umprägung auf andere Brutplätze mit ausreichend zeitlichem Vorlauf und ggf. Unterstützung durch 

weitere Maßnahmen (Klangattrappe, Einlegen von etwas heraushängendem Stroh/Heu in den Käs-

ten, optische Markierung der Einflüge durch dunkle Farbe, Reproduktion typischer Strukturmerk-

male wie etwa spezieller Muster der Fassade im Bereich der alten Brutplätze) möglich. 

Spezifisches zu Kästen 

 In Sachsen üblicherweise angewandter Kompensationsfaktor: 1:2, in Dresden 1:3 auf Grund der ho-

hen Quartiertreue und damit erhöhter Prognoseunsicherheiten bei der Art, => allgemeine Empfeh-

lung 1:3 (Abweichung nach oben im Einzelfall möglich). 

 Kastenempfehlung als Standardlösung: Auf Grund der Möglichkeit der Selbstreinigung und guten 

Annahme sowohl im ländlichen Raum als auch im Siedlungsbereich wird empfohlen, als Standard-

lösung Nistkästen mit längsovalem Einflug von unten, welche auf dem Markt als Mauerseglernistkäs-

ten angeboten werden, zu verwenden (insb. Mauerseglernistkasten 416 bzw. 418 Fa. Strobel, Mauer-

seglerkasten MSHA/MSHE Fa. Hasselfeldt und WEDI-Kasten mit Einflug von unten). Zielführend ist 

hierbei, diese Kästen in mehreren Höhen anzubringen: knapp unter der Dachkante / der Attika für 

den Mauersegler und in 3 bis 6 Metern Höhe für Haussperlinge, um Brutplatzkonkurrenz entgegen-

zuwirken. Empfohlen wird daher auch, bei der Anbringung der Kästen für den Mauersegler zur Ent-

spannung der Brutplatzkonkurrenz auch immer Kästen für Haussperlinge anzubieten. Bei Verwen-

dung anderer Kästen muss geklärt werden, wie die Funktionalität dauerhaft gewährleistet wird (re-

gelmäßige Reinigung notwendig). 

 Positionierung am Gebäude: möglichst hoch am Gebäude im Bereich der Dachkante bzw. der Attika 

und in den Randbereichen der Fassade, Ausnahme bei Nachbildung vorheriger Quartierstrukturen 

(z. B. besiedelte Plattenfugen von Plattenbauten), Abstand der Kästen untereinander mindestens 

1 Meter, nicht über Fenstern, Türen etc. anbringen, maximale Anzahl der Kästen in einer Reihe ergibt 

sich aus der Fassadenlänge, der Kastenlänge und dem Abstand der Kästen von min. 1 Meter unterei-

nander (an Plattenbaugiebeln dadurch meist nicht mehr als 6 bis 10 Kästen), Unterschreitung des 

Abstandes im Einzelfall bei hohem Kompensationsbedarf und vorherigem engen Brüten der Brut-

paare möglich, Exposition möglichst Ost, ungeschützte Südexposition wegen zu starker Aufheizung 

in den Sommermonaten vermeiden, Südexposition nur in geschützten Situationen (z. B. unter Dach-

überständen, Fassadenbeschattung durch große Bäume) verwenden. 
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 Integrative Maßnahmen: In Dachkästen integrierte Einflugöffnungen können geeignet sein, vorhan-

dene Brutplätze zu erhalten bzw. nachzubilden, auf Abtrennung von Brutkammern achten, Vorteil 

des großen Brutraumes, Nachteil, dass integrierte Maßnahmen schneller und unbeachteter wieder 

zerstört werden können (z. B. durch einfaches Insektenschutzgitter), während Nistkästen klar als Ar-

tenschutzmaßnahme erkennbar sind 

 Ständerquartiere können im Einzelfall bei korrekter Positionierung und ergänzenden Maßnahmen 

gute Erfolge erzielen, benötigen jedoch einen deutlichen zeitlichen Vorlauf von teilweise mehreren 

Jahren. Expertise zu diesen einholen bei erfahrenen Ornithologen (Vermittlung z. B. durch Verein 

Sächsischer Ornithologen). 

Besonders zu beachten bei Sanierungen und Abrissen, häufige Fehler 

 Arbeiten an besiedelten Fassaden möglichst außerhalb der Brutperiode, da Art sehr brutplatztreu 

ist. 

 Bei nicht verschiebbaren Arbeiten (z. B. Streichen der Fassade in den warmen Sommermonaten) 

Auslassen der Brutbereiche von Einrüstung (1 Meter links und rechts der beflogenen Brutplätze, 

2 Gerüstetagen unterhalb der Brutplätze). 

 Gerüstnetze stellen Fallen dar, wenn diese nicht vollständig geschlossen sind! 

 Ein Umlenken von Mauerseglerbrutpaaren während der Sanierungsphase in Nistkästen, welche 

rechtzeitig vor das Gerüst gehängt wurden, kann unter bestimmten Voraussetzungen funktionieren 

(vgl. Details im Artkapitel), bedarf aber einer sehr engmaschigen artenschutzfachlichen Begleitung, 

 Vorhangfassaden zu glatt für den Anflug, daher bei Vorhangfassaden immer Kästen verwenden, wel-

che ausreichend aus der Fassade hervorstehen bzw. Kästen vor die Fassade blenden, 

 Problem: häufiges Unterschätzen der Brutpaarzahlen am Gebäude auf Grund seltener Einflüge zur 

Jungenfütterung und dem teilweise tagelangen Wegbleiben von Alttieren in ungünstigen (z. T. auch 

zu trockenheißer) Witterungsperioden, 

 Kontrolle von Nistplätzen auch bei Stellung der Gerüste erst nach der Hauptbrutzeit im August/Sep-

tember nötig, da einzelne Jungtiere länger im Nest verbleiben, während die Kolonie bereits abgezo-

gen ist, 

 Vermeidung Fallenwirkung bei konstruktiv hergestellten Brutplatzstrukturen (insbesondere bei Ein-

flügen von vorn mit hoch positionierter Einflugöffnung und zu glatten Innenwänden), 

 auf korrekten Einbau der Kästen (insb. kastenspezifische Ausrichtung der Einflugöffnung, ggf. Siche-

rung der Einflugrosetten, korrekte Einsenktiefe in WDVS) achten! 
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Sonstiges 

 Brutplatzkonkurrenz mit Star durch Kastenwahl lösbar, Brutplatzkonkurrenz mit Haussperling lässt 

sich durch zusätzliche Kästen und Kastenpositionierung entschärfen. 

 
Abbildung 29: Nah über einem Dach angebrachter Mauerseglerkasten.  

Entscheidend für die Besiedlung von Mauerseglerkästen ist eine Fallhöhe von mindestens drei Me-

tern unter den Quartieren.  
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Abbildung 30: Der Haussperling ist häufig Erstnutzer von Mauerseglerkästen. Einflüge sollten bei 
eingesetzten Nistkastentypen daher immer unten liegen, um eine gewisse Selbstreinigung zu 
ermöglichen  (oben). Rufender Mauersegler in WEDI-Kasten (unten). 
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Abbildung 31: Falsch konzipierter Nistkasten wurde für Mauersegler zur Falle ρ  mehrere Altvögel 
verendeten, weil sie an den glatten Innenwänden nicht zu dem viel zu hoch liegenden Einflug 
hinaufklettern konnten.  
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5.3.4 Haussperling (Passer domesticus) 

5.3.4.1 Artportrait  

Tabelle 9: Steckbrief Gefährdung Haussperling 

RL SN RL D Schutzstatus nach BArtSchV Erhaltungszustand  in SN Lokale Population  
 V V besonders geschützt günstig Gemeinde 

Lebensraumansprüche 

Der Haussperling ist als ausgesprochener Kulturfolger in allen durch Bebauung geprägten dörflichen 

und städtischen Lebensraumtypen zu finden. Die maximalen Siedlungsdichten werden jedoch in bäu-

erlich geprägten Dörfern erreicht. Von Bedeutung ist die ganzjährige Verfügbarkeit von Nahrungsres-

sourcen (Sämereien sowie Insektennahrung für die Jungen). Zudem werden Stellen für das Sandbaden 

benötigt (Staub- und Sandplätze wie etwa unbefestigte Parkplätze). 

Brutbiologie  

Der Haussperling brütet zumeist in Nischen an Gebäuden und ist sowohl Kolonie- als auch Einzelbrüter. 

Es erfolgt keine Revierbildung. Der Aktionsradius ist bis zu 2 km groß. Der Haussperling ist ein Standvo-

gel. Die Paarbildung erfolgt am Nistplatz bereits im Herbst vor der Brutperiode, meist entsteht eine mo-

nogame Dauerehe, wobei ein Sperlingsmännchen mit mehreren Weibchen liiert sein kann. Die Brutpe-

riode beginnt etwa ab Ende März (erste Eiablage) und kann bis in den Winter hineinreichen. Üblicher-

weise beginnt die Erstbrut Mitte / Ende April. Die Brutzeit einer einzelnen Brut dauert ca. 12 Tage, die 

Nestlingszeit meist 17 Tage (also zusammen ca. 1 Monat). Der Haussperling kompensiert durch häufi-

ges Brüten die hohe Jungtiersterblichkeit. Der Haussperling ist nicht nesttreu, die Nistnischen werden 

jedoch über Jahre hinweg immer wieder genutzt. 

Erfassungsmethoden 

Ermittlung der Brutpaarzahl durch Zählung aller Hinweise auf Nistplätze: singende Männchen am Brut-

platz, ein- oder ausfliegende Altvögel, aus potentieller Brutnische hausragendes Nistmaterial, Kotstel-

len vor Einflug zum potentiellen Nistplatz. Rufe bettelnder Jungtiere. Die reine Zählung singender 

Männchen führt auf Grund häufiger Bigamie zu Unterschätzung des Bestandes. Richtwert für Brutpaar-

zahlen bei Ermittlung aus maximal festgestellten Altvögeln: Multiplikation der Anzahl maximal festge-

stellter Altvögel mit dem Faktor 0,7. Erfassungszeitraum April und Mai mit vier Terminen. Erfassungszeit 

Sonnenaufgang bis später Vormittag. 
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Hinweise zur Abgrenzung der lokalen Population 

Gemeinde (LFULG 2017b). An großen Gebäuden bzw. Gebäudekomplexen (z. B. Plattenbausiedlungen) 

können Dichtezentren mit kolonieartigem Brüten beobachtet werden. Solche abgrenzbaren Dichtezen-

tren sollten abweichend von LFULG (2017b) nach LANA (2009) als abgegrenzte lokale Population be-

trachtet werden. 

Artspezifische Empfindlichkeiten  

 Gebäudesanierungen und -abbrüche, 

 Versiegelung von Rohböden, Halden, Sand- und Schuttplätzen, 

 Entfernung von Ruderalfluren, 

 Beseitigung von Gehölzen im Umfeld des Brutplatzes. 

5.3.4.2 Wissensstand Brutplatzwahl und Kompensation 

Insgesamt ist der Haussperling sehr flexibel in der Nistplatzwahl. So werden Spalten- und Fugenstruk-

turen sowohl in horizontaler als auch in vertikaler Ausrichtung als auch klassische Höhlungen besiedelt. 

Typische Quartierstellen sind zum Beispiel Dachkästen, Attikaverkleidungen, Plattenfugen, Gebäude-

trennfugen sowie wenn Einschlüpfe in den Dachraum bestehen, auch Spaltenstrukturen zwischen 

Dachsparren, Balken sowie zwischen Dachziegeln und darunterliegenden Strukturen. Dabei werden die 

Nester sowohl sehr versteckt (hinter Attika) als auch fast frei gebaut (z. B. auf Dachsparren). Nester be-

nötigen nicht zwingend eine Unterlage, sondern können in Gebäudetrennfugen und Balkonfugen sowie 

zwischen Gebäudefassade und vorgesetzten Strukturen (etwa Reklametafeln, Leuchten etc.) frei hän-

gend eingeklemmt werden. Besiedelt werden auch Schadstellen am Wärmedämmverbundsystem (also 

z. B. in Spechtschlägen oder im obersten Bereich des WDVS in Richtung Dachabschluss, sofern hier kein 

geschlossener Abschluss besteht). Damit ist der Haussperling jedoch auch besonders von vermeintlich 

unkritischen Reparaturarbeiten betroffen. Haussperlinge besitzen einen starken Nestbaudrang. Bevor-

zugt werden Brutplätze, in welchen umfangreich Nistmaterial eingetragen werden kann. Solche Brut-

plätze werden über Jahre hinweg genutzt. Handelt es sich z. B. um Attikaverkleidungen oder Specht-

schläge im WDVS, können die Nistmaterialansammlungen eines Brutplatzes Längen von mehr als 1 Me-

ter, teils über 2 Meter erreichen. 

Die Kompensation des Verlustes von Haussperlingsbrutplätzen gilt hinlänglich als vergleichsweise ein-

fach. Zahlreiche speziell für den Haussperling angebotene Nistkästen sind auf dem Markt verfügbar. 

Daneben ist bekannt, dass weitere Höhlenbrüternistkästen, Mauerseglernistkästen und z. T. auch 

Nischenbrüterkästen angenommen werden. 
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Der vermeintlich schnellen Annahme von Ersatzmaßnahmen stehen Bestandsrückgänge und Beobach-

tungen, dass insbesondere Koloniekästen nicht immer vollumfänglich angenommen werden, gegen-

über. Zudem scheint es Unterschiede zwischen Stadt und Land zu geben. Bisher kaum untersucht ist 

zudem, in wie weit die Höhe eine Rolle bei der Nistplatzwahl spielt. 

Neben der Brutplatzverfügbarkeit scheint die Verfügbarkeit von Nahrung zur Brutzeit ein limitierender 

Faktor zu werden (eigene Altdaten aus Dresden: Rückgang von Koloniegrößen nach Freiraumumgestal-

tung in Wohngebieten sowie Ausspruch des Verbotes von Wildtierfütterung durch die Vermieter). Dane-

ben sind vor allem im Winter schützende niedrige Gehölze und Gebüsche essentiell. In diesen sammeln 

sich die Sperlinge und überwintern. Zudem erfolgen in dieser Phase die Vorbalz und teilweise bereits 

die Paarbildung. 

Diskutiert wird immer wieder die Konkurrenzsituation zu anderen Nistplatznutzern (insb. Mauersegler, 

aber auch Schwalben). 

5.3.4.3 Ergebnisse der Kartierungen und Befragungen 

Dass Brutplätze mit einem großen Brutraum und der Möglichkeit des umfangreichen Nistmaterialein-

trags bevorzugt werden, zeigte sich an mehreren Objekten, wo nicht die Nistkästen, sondern konstruk-

tive bzw. Schad-Strukturen an der Fassade angenommen wurden. Sind im Umfeld attraktivere Brut-

plätze vorhanden, werden Nistkästen seltener angenommen. 

Bezüglich der Höhe konnte bei den eigenen Untersuchungen sehr unterschiedliche Situationen vorge-

funden. An der Hochschulstraße in Dresden liegen aus 2023 folgende Ergebnisse vor: Mauerseglerkäs-

ten Strobel 416/418 gleichzeitig durch 24 Brutpaare (BP) Haussperling besetzt in 5, 10, 15 und 20 Metern 

Höhe sowie gleichzeitiger Besatz von Nischenbrüterkästen Strobel (6 BP) und Sperlingskoloniekästen 

Strobel (7 BP). Am Objekt ist nur eine geringe Konkurrenz zu Mauerseglern vorhanden. Im Wohngebiet 

Karl-Laux-Straße in Dresden waren verschiedene Nistkästen ebenfalls zwischen 1. und 5. OG etwa 

gleichmäßig mit Sperlingen besiedelt. 

An zwei untersuchten Gebäuden in Dresden Gorbitz wurden hingegen nur 26 % bzw. 46 % der oben an-

gebrachten Nistplätze (jeweils 15 Strobel-416er-Mauerseglerkästen) durch den Haussperling besiedelt, 

während 54 % bzw. 81 % der unten angebrachten Nistplätze (jeweils 11 Strobel-416er-Mauerseglerkäs-

ten) durch den Haussperling besiedelt waren. Auch in Berlin konnte keine Korrelation zwischen Anbrin-

gungshöhe (Varianz zwischen 4 Metern und 34 Metern) und Annahmewahrscheinlichkeit festgestellt 

werden. An einem Gebäude in Dresden Prohlis war im Rahmen einer früheren artenschutzfachlichen 

Baubegleitung jedoch eine Höheneinnischung festzustellen. Im 1. bis 4. OG dominierten die Sperlinge 

(alle 32 Brutplätze mit Nestern besetzt, 18 aktuelle Brutpaare), im 5. bis 10. OG dominierten Mauerseg-

lerbruten und die mit Sperlings-Nistmaterial belegten Kästen nahmen ab. An diesem Gebäude waren 
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zwischen dem 1. und 5. OG Sperlingskoloniekästen und zwischen dem 5. und 10. OG Mauerseglerkästen 

angebracht. Die Kästen waren jeweils in Nordausrichtung in einem offenen Treppenhauskopf ange-

bracht, die Sperlings-Koloniekästen waren dabei deutlich nach hinten versetzt und damit witterungs-

geschützt angebracht, während die Mauerseglerkästen (korrekt) am äußeren Rand angebracht waren. 

Da die Nahrungssuche der Sperlinge häufig am Boden oder in niedriger Vegetation stattfindet, ist der 

energetische Aufwand für die Versorgung von Nestlingen in größerer Höhe vermutlich erheblich, stellt 

jedoch kein Ausschlusskriterium für die Annahme von Kästen dar. 

Die Untersuchungen zur Annahme von Sperlingskoloniekästen zeigt, dass die Kästen von Haussperlin-

gen (und anderen Höhlenbrütern wie Blau- und Kohlmeise) gut angenommen werden, jedoch die ein-

zelnen Kammern oft nur zeitversetzt bebrütet werden. Vereinzelt waren jedoch auch gleichzeitig meh-

rere Kammern vom Haussperling besetzt. Die Annahmerate (min. 1 Besatz im Koloniekasten) lag bei 

den durch SIEBERT (2024) untersuchten Kästen je nach Typ zwischen 39 % und 88 %. Bei den eigenen 

untersuchten Kästen lag die Annahmerate bei 53,8 % (nur Haussperling, bei Berücksichtigung weiterer 

Arten bei 61,5 %). Die aktuelle Besatzrate (aktuell brütende Tiere) über alle Nistkammern lag bei 23,6 % 

für Haussperlinge und 25,8 % über alle Arten. Bei den Auswertungen wurden die Daten zum Wohngebiet 

Karl-Laux-Str. in Dresden nicht berücksichtigt, da hier zur Kontrolle kein direkter Brutnachweis er-

bracht werden konnte, jedoch an allen Kästen Nistspuren (Fettstellen, Nistmaterial) gesichtet wurde 

(11 Koloniekästen). In Berlin schnitten die untersuchten Koloniekästen hinsichtlich der Besatzrate über 

alle Nistkammern mit 22,5 % ähnlich ab (DOMMASCHKE & WARDENBURG 2023). Neben der Besiedlung mit 

mehreren Brutpaaren der gleichen Art berichtet SIEBERT (2024) von mehreren Beobachtungen von Bru-

ten verschiedener Arten parallel in Koloniekästen (Haussperling, Kohlmeise, Feldsperling). 

Konstruktive Maßnahmen sind insbesondere dafür geeignet, bestehende Brutplätze über die Sanierung 

hinaus zu erhalten. Alle in Herrnhut konstruktiv erhaltenen Nistplätze des Haussperlings waren durch 

Haussperlinge wieder angenommen ρ insbesondere in Dachkästen, im Traufbereich sowie in Dach-

gaubenbereichen. Eigene untersuchte konstruktive Maßnahmen in Dresden besaßen eine geringere 

Annahmerate (20 %), allerdings wurden hier mehr Nistplätze bereitgestellt als zuvor vorgefunden wur-

den und alternativ standen weitere Nistkästen zur Verfügung. Durch SIEBERT (2024) wurden 2023 in 

189 integrativen Quartieren 39 Haussperlingsbruten festgestellt. Als entscheidende Faktoren erwiesen 

sich bei SIEBERT (2024): höheres Alter der Quartiere (Zeit bis zum Auffinden aufgrund schlechterer Sicht-

barkeit länger als für Kästen), ein hoher Besiedlungsdruck bzw. schon vor der Sanierung bestehende 

Kolonien, das Nahrungshabitat (Lage in offener Bebauung mit 40 %iger Besiedlung gegenüber nur 16 % 

in geschlossener) und die Oberflächengestaltung der Fassade. Bohrungen im Traufbereich an Dach-

überständen, unabhängig von der Himmelsrichtung, erwiesen sich als am besiedlungsfreundlichsten. 

Integrative besiedelte Fassadenquartiere konnten 2022 und 2023 durch SIEBERT (2024) nicht gefunden 
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werden. Hinsichtlich konstruktiver Maßnahmen verweisen DOMMASCHKE & WARDENBURG (2023) auf die 

Notwendigkeit, einzelne Brutkammern in Dachkästen abzutrennen. Insgesamt entsprechen die Annah-

meraten der konstruktiven Maßnahmen etwa der aller untersuchten Nistkästen im Vergleich ländlicher 

Raum und städtischer Bereich. 

Die hohe Flexibilität der Brutplatzwahl zeigt sich auch in der Nutzung vieler anderer Nistkästen. So wur-

den 79 % aller 2022/23 durch SIEBERT (2024) untersuchten bebrüteten Halbhöhlenkästen der Fa. Strobel 

durch den Haussperling genutzt. Auch wurden in Abhängigkeit vom Kastentyp 10 % bis 84 % der 

von SIEBERT (2024) untersuchten Mauerseglerkästen durch den Haussperling besiedelt, bevorzugt 

wurden hierbei Mauersegler-Zweier-/Dreierkasten (Schwegler) ρ Msk3; Mauerseglerkästen Hassel-

feldt  ρMsk-Ha; Mauersegler-Einbausteine 416 Fa. Strobel; Mauerseglerkasten Nr. 17 (Schwegler). 
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Abbildung 32: In Vorhangfassaden integrierte Brutkästen.  

Besetzte Sperlings-Koloniekästen, eingesenkt in die Vorhangfassade (oben). Werden Brutplätze 

hinter der Vorhangfassade platziert, sind Öffnungen in der Vorhangfassade von 5 x 5 cm sinnvoll, 

da ein Anlanden in der Umgebung des Brutplatzes an glatten Fassaden nur schwer möglich ist. Im 

Bild ist zudem eine Landehilfe durch angeklebtes Trittstoppklebeband erkennbar (unten).  
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Die eigene Analyse für Annahme von Nistkästen im ländlichen Raum (verschiedener Kästen: Haussper-

lingskästen, Mauerseglerkästen, Höhlenkästen, Halbhöhlenkästen) zeigt, dass etwa 85 % der untersuch-

ten Kästen aktuell mit Haussperlingen besetzt waren, die Auslastung lag bei 2/3 (mehrere Kästen besaßen 

mehrere Brutkammern, die nicht immer vollständig besetzt waren). Allerdings waren anders als im städ-

tischen Bereich nur wenige Kästen pro Objekt angebracht (3,3 Kästen je Objekt). Die sehr hohe Auslastung 

der Kästen weist auf den sehr hohen Brutplatzdruck für den Haussperling vor allem im ländlichen Raum 

hin. Die Nahrungsgrundlage ist hier meist noch gut. Die Brutplatzverfügbarkeit ist jedoch geringer, da Sa-

nierungen von Einfamilienhäusern und Höfen viel häufiger in privater Trägerschaft ohne Wissen der Na-

turschutzbehörden erfolgen als die Sanierung großer Gebäudekomplexe im städtischen Bereich, die zum 

Teil unter Mitwirkung der Behörden durch große Wohnungsbauunternehmen erfolgen. 
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Tabelle 10: Annahmeraten von Nisthilfen durch den Haussperling im ländlichen Raum 

Lokalität  Kastentyp  Käs-
ten  

Brut-
plätze  

Brut-
paare 

Herrnhut Nistkasten hinter Holzverkleidung 6 6 6 

Trafoturm Döhlen Mauerseglerkasten Strobel 4 4 4 

Dohna Mauersegler-Fledermaus-Häuser 2 4 4 

Dohna Koloniekasten 1SP Schwegler 2 6 0 

Trafoturm Roitzschjora Koloniekasten 1SP Schwegler 2 6 3 

Trafohaus Hohenprieß-
nitz  

Höhlenbrüterkasten Strobel 3 3 3 

Trafohaus Hohenprieß-
nitz  

Nischenbrüterkasten Strobel 2 2 2 

Trafohaus Zschepplin Koloniekasten 1SP Schwegler 3 9 3 

Trafohaus Zschepplin Mauerseglerkästen Nr. 17 2 2 0 

Trafohaus Zschepplin Mauerseglerkasten Strobel 1 1 0 

Strehla WEDI-Sperlingskästen mit 4 Brutkammern 3 12 8 

Dehnitz Mauerseglerkasten Strobel 2 2 0 

Trafohaus Tellschütz Mauerseglerkasten 17C Schwegler 6 12 12 

Lüptitz Mauerseglerkasten 17 Schwegler 3 3 3 

Trafoturm Kyhna Mardersicherer Höhlenbrüterkasten 312 32 
mm Fa. Strobel 

6 6 6 

Trafoturm Elsnig Höhlenkästen Nisthöhle 1B Fa. Schwegler  2 2 2 

Trafoturm Löbnitz Koloniekasten Schwegler 2 6 0 

Delitzsch Mauersegler-Koloniekasten Fa. Strobel  2 4 4 

Turnhalle Niedergurig Mauerseglerkasten Strobel 9 9 5  
62 99 65 

Im innerstädtischen Siedlungsbereich lag die Besiedlungsrate bei den eigenen Untersuchungen bei 

ca. 30 %, die Auslastung bei ca. 26 %. Die Anzahl verfügbarer Nistplätze je Objekt war im Siedlungsbe-

reich jedoch deutlich höher (oft mehr als 10 Kästen, teils mehr als 30 Kästen je Gebäude). Bei den Aus-

wertungen wurden die Daten zum Wohngebiet Karl-Laux-Str. in Dresden nicht berücksichtigt, da hier 

zur Kontrolle kein direkter Brutnachweis erbracht werden konnte, jedoch an allen Kästen Nistspuren 

(Fettstellen, Nistmaterial) gesichtet wurde. Dass die höhere Zahl verfügbarer Brutplätze im Siedlungs-

bereich nicht ausgeschöpft werden kann, dürfte insbesondere am fehlenden Nahrungshabitat im zu-

nehmend verdichteten Siedlungsbereich liegen. 
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Tabelle 11: Annahmeraten von Nisthilfen durch den Haussperling an ausgewählten Objekten in 

der Innenstadt Dresdens. 

Ort  Kastentyp  
Anzahl  
Kästen 

Anzahl  
Brut - 
kam-
mern  

Ange- 
nom-
mene 
Kästen 

Ange-
nom-
mene 
Brut-
kam-
mern  

Lommatzscher 
Str. 

Vivara Mauersegler 10*10 hinter Vor-
hangfassade 

24 24 1 1 

Lommatzscher 
Str. 

Vivara Mauersegler 5*5 hinter Vor-
hangfassade 

16 16 6 6 

Hochschulstr.  
Bereich 3 

Mauerseglerkasten Nr. 416/418 
Fa. Strobel 

30 30 6 6 

Hochschulstr.  
Bereich 3 

Nischenbrüterkasten Nr. 326 Fa. Stro-
bel 

3 3 0 0 

Hochschulstr.  
Bereich 2 

Sperlingskoloniekasten Strobel 3 12 1 1 

Hochschulstr.  
Bereich 2 

Mauerseglerkasten Nr. 416/418 
Fa. Strobel 

26 26 5 5 

Hochschulstr.  
Bereich 2 

Nischenbrüterkasten Nr. 326 Fa. Stro-
bel 

3 3 2 2 

Hochschulstr. 
 Bereich 1 

Mauerseglerkasten Nr. 416/418 
Fa. Strobel 

54 54 9 9 

Hochschulstr. 
 Bereich 1 

Nischenbrüterkasten Nr. 326 Fa. Stro-
bel 

2 2 2 2 

Hochschulstr.  
Bereich 1 

Fassadeneinbaukasten 1HE Fa. Sch-
wegler 

2 2 1 1 

Hochschulstr.  
Bereich 1 

Sperlingskoloniekasten Strobel 9 36 4 6 

Schlömilchstr. konstruktiv 20 20 4 4 

Schlömilchstr. Fassadeneinbaukasten 1HE Fa. Sch-
wegler 

4 4 1 1 

Schlömilchstr. Mauerseglerkasten Nr. 416/418 
Fa. Strobel 

9 9 4 4 

Schlömilchstr. Nischenbrüterkasten Nr. 326 Fa. Stro-
bel 

6 6 2 2 

Schlömilchstr. Sperlingskoloniekasten Schwegler 2 6 1 1 

Hagebuttenweg Mauerseglerkasten Nr. 416/418 
Fa. Strobel 

51 51 31 31 

 
264 304 80 82 
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Ständerkonstruktionen für Sperlinge wurden in zwei verschiedenen Ausführungen betrachtet. Zum ei-

nen gibt es Mauerseglertürme bzw. Mauerseglerlaternen mit speziell für Sperlingen eingefügten Brut-

kammern mit anders ausgeformten Einflügen (Kontrollen in Dresden, Chemnitz, Zwickau und Hoyers-

werda), zum anderen wurden in Dresden und Mulkwitz an Holzkonstruktionen angebrachte Kästen ne-

ben Baustellen kontrolliert. 

Die betrachteten Ständerkonstruktionen mit Kästen an Holzkonstruktionen wurden in extrem gerin-

gem Maße von Haussperlingen angenommen. Die Gründe können vielfältig sein. Zum einen war bei 

zwei Ständerkonstruktionen eine hohe Diebstahlrate an angebrachten Holzkästen zu verzeichnen. Hier 

waren zudem die Nistkasteneinflüge sehr klein (eher für Blaumeise geeignet). Zum anderen befanden 

sich alle Holzständerquartiere in unmittelbarer Umgebung zu Baustellen, an welchen die Sperlinge zu-

vor in Gebäudestrukturen gebrütet hatten und dann durch Vergrämungsmaßnahmen von einer Brut 

am Gebäude abgehalten wurden. Eine so schnelle Umstellung der Nistplatzwahl einer ganzen Kolonie 

scheint auch bei dem in der Brutplatzwahl recht flexiblen Haussperling nicht in einem einzigen Jahr zu 

funktionieren. 

 
Abbildung 33: Ungenutztes Holzständerquartier , welches für den Haussperling errichtet wurde . 

Die Öffnungen sind zu klein, die Brutplatzstruktur entspricht nicht dem vorherigen Brutplatz, 

mehrere Kästen fehlen durch Diebstahl, da diese nur angehängt sind. 
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Dass auch Haussperlinge eine gewisse Zeit benötigen, bis neue Quartierstrukturen angenommen wer-

den, zeigen auch die Sperlings-Mauerseglerlaternen. Bei den in 2020 aufgestellten Mauersegler-Sper-

lings-Laternen in Hoyerswerda konnten am Ende der Brutsaison 2023 an 41 Kästen des sogenannten 

Sperlingsturms Besiedlungsspuren (Nistmaterial, Verdunkelungen am Einflug, Kotstellen) festgestellt 

werden (41 von 54 Brutplätzen). An einem jüngeren Turm in Dresden konnte nur an einem Kasten eine 

Kotstelle festgestellt werden, an einem älteren Turm waren bereits mehrere Haussperlingsbrutpaare 

präsent. Auch die älteren Türme in Chemnitz und Zwickau waren umfangreich besiedelt. 

Auch Mehlschwalbennisthilfen in Schwalbentürmen werden von Sperlingen angenommen.  

Durch Siebert (2024) wurde darauf hingewiesen, dass die Haltbarkeit der Nistkästen augenscheinlich sehr 

MFL=JK;@A=<DA;@ AKLᵋ ᵛ'F ᴗᴕᴗᴗ O9J=n 9 von 18 mit Hubsteiger untersuchten Koloniekästen Fa. Strobel die 

Trennwände stark verschimmelt und verrottet, in 4 von 8 Kästen bzw. 6 von 17 Brutkammern war stark 

verschimmeltes Nistmaterial zu finden, zusätzlich ein Totfund einer Blaumeise. In einem Fall war die Kon-

trollklappe (4 Jahre alt) gebrochen. Mit Einbaujahren 2016 bzw. 2018 wiesen die Kästen bei der Kontrolle 

2022 ein Alter von nur 4 bzw. 6 (9@J=F 9M>ᵋᵘ M;@ ᴗᴜ O=AL=J= AE (9@J ᴗᴕᴗᴘ MFL=JKM;@L=Sperlingskolonie-

kästen des Herstellers, welche südostexponiert und nicht in Nischenlage angebracht wurden, wiesen in 

allen Fällen Schäden (verrottete Kontrollklappen, verwitterte Zwischenwände, Schimmel) auf. 

Haussperlinge sind am Brutplatz vergleichsweise wenig störungsempfindlich. Hierdurch ergibt sich die 

Möglichkeit, besetzte Brutplätze auch während Sanierungsarbeiten zu erhalten, jedoch auch die Ge-

fahr, dass Bruten an Gebäuden während der Sanierung oder im Abbruch neu angelegt werden. Insbe-

sondere ist zu beachten, dass der Haussperling zum Erreichen eines Brutplatzes unter Umständen auch 

hinter weitgehend geschlossene Staubschutzgerüstnetze fliegt. In den betreuten Bauprojekten wurde 

festgestellt, dass Staubschutznetze keine funktionale Vergrämungsmaßnahme für die Art sind. 

Der Erhalt von bedeutenden Brutkolonien mit > 10 Brutpaaren ist bei unabwendbaren Bautätigkeiten 

in der Brutzeit problematisch. Einerseits können bedingt durch den hohen Brutplatzdruck Schachtel-

bruten auftreten, bei denen Neststellen bereits kurz nach dem Ausflug der Jungvögel erneut besiedelt 

werden und damit die Zeitfenster für den Verschluss solcher Brutplätze in Abwesenheit der Tiere ext-

rem kurz sind. Anderseits besteht hier die Gefahr des Erlöschens der Bruttradition am Gebäude, wenn 

bauzeitlich keine geeigneten Ausweichbrutplätze bestehen. Bei der Sanierung einer großen Brutkolo-

nie im Landkreis Bautzen wurden außen am Gerüst angebrachte Kästen innerhalb weniger Wochen zu 

ca. 80 % besiedelt und auch erfolgreich zur Jungenaufzucht genutzt. Als problematisch ist hier jedoch 

das kaum begrenzbare Risiko der baulichen Einflüsse auf die Kästen zu bewerten (z. B. unabgestimmte 

Demontage von Kästen bei Gerüstbauarbeiten, Beschädigung von Kästen bei Bautätigkeiten) zu bewer-
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ten. Daher sind solche Lösungen nur bei einer nahezu täglichen Präsenz der artenschutzfachlichen Bau-

begleitung sinnvoll und daher nur in Einzelfällen umsetzbar. Getestet wurde auch die Anbringung an 

Ständerkonstruktionen im Umfeld von Gebäuden. Dabei liegen extrem unterschiedliche Annahmeer-

gebnisse vor. Als kritischer Faktor ist unter anderem die Entfernung zum Gebäude zu betrachten. Bei 

einem Ersatzneubau einer Schule in Dresden wurden geplante Ersatzbrutplätze (Sperlingskoloniekäs-

ten) an Pfahlkonstruktionen nicht wie vorgesehen unmittelbar neben dem abzureißenden Gebäude, 

sondern in einer Entfernung von ca. 50 m errichtet. Eine Besiedlung dieser Kästen durch den Haussper-

ling fand nicht statt.  

Eine generelle Empfehlung zur Errichtung von bauzeitlichen Ausweichbrutplätzen durch die Montage 

von Kästen an baulichen Einrichtungen wie Ständerkonstruktionen, Baucontainer und Bauschilder 

kann daher nicht ausgesprochen werden. 

Funktionale Maßnahmen zum Umgang mit bedeutenden Kolonien sind bauzeitliche Regelungen insbe-

sondere Baumaßnahmen im Brutplatzbereich außerhalb der Brutzeit bzw. die Bildung von Bauab-

schnitten mit der Schaffung einer ausreichenden Zahl von Ersatzbrutplätzen vor Bearbeitung des 

Hauptteils der Nistplätze. 

Bezüglich der Exposition hat sich in Berlin gezeigt, dass zumindest zum Zeitpunkt der Erstbrut sich 

schnell aufwärmende Fassadenexpositionen insbesondere Südost bevorzugt werden. Die eigenen Un-

tersuchungen zeigten an Gebäuden, an welchen Nistkästen in verschiedenen Expositionen angebracht 

wurden, keine klare Präferenz. Empfohlen wird die Anbringung an Fassadenbereiche ohne ganztägige 

Besonnung, um eine Überhitzung zu vermeiden. 

5.3.4.4 Zusammenfassung Handlungsempfehlungen 

Spezifisches zu Kästen 

 Kastenempfehlung als Standardlösung: Auf Grund der Möglichkeit der Selbstreinigung und guten 
Annahme sowohl im ländlichen Raum als auch im Siedlungsbereich wird empfohlen, als Standard-
lösung Nistkästen mit längsovalem Einflug von unten, welche auf dem Markt als Mauerseglernistkäs-
ten angeboten werden, zu verwenden (insb. Mauerseglernistkasten 416 bzw. 418 Fa. Strobel und 
WEDI-Kasten mit Einflug von unten). Zielführend ist hierbei, diese Kästen in mehreren Höhen anzu-
bringen: knapp unter der Dachkante / der Attika für den Mauersegler und in 3 bis 6 Metern Höhe für 
Haussperlinge. Bei Verwendung anderer Kästen muss geklärt werden, wie die Funktionalität dauer-
haft gewährleistet wird (Reinigung notwendig). 

 In Sachsen üblicherweise angewandter Kompensationsfaktor: 1:2 (Abweichung nach oben im Ein-
zelfall notwendig). 
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 Positionierung am Gebäude: möglichst in drei bis sechs Metern Höhe, Ausnahme bei Nachbildung 
vorheriger Quartierstrukturen an höheren Gebäuden (etwa in Dachkästen oder in hohen Plattenbau-
Fassadenfugen, Gebäudetrennfugen oder Balkonfugen), Abstand der Kästen untereinander mindes-
tens 1 Meter, nicht über Fenster, Türen etc. anbringen, Exposition möglichst Ost bis Südost, bei Ein-
flügen von unten und Schutz durch Dachüberstände etc. auch andere Positionierungen möglich  ρ
Varianz der Exposition ermöglicht die Anpassung an unterschiedliche Wärmesituation über die Brut-
periode zwischen den einzelnen Bruten sowie das Ausweichen bei Brutplatzkonkurrenz 

 Integrative Maßnahmen: In Dachkästen integrierte Einflugöffnungen können geeignet sein, vorhan-
dene Brutplätze zu erhalten bzw. nachzubilden, auf Abtrennung von Brutkammern achten, Vorteil 
des großen Brutraumes, Nachteil, dass integrierte Maßnahmen schneller und unbeachteter wieder 
zerstört werden können (z. B. durch einfaches Insektenschutzgitter), während Nistkästen klar als Ar-
tenschutzmaßnahme erkennbar sind. 

 Ständerquartiere in Form von Sperlingstürmen/Sperlingslaternen funktionieren im Einzelfall und 
bedürfen eines ausreichend langen Vorlaufs sowie eines Monitorings. Sie sind insbesondere dann 
eine mögliche Option, wenn durch Gebäudeabrisse zahlreiche Brutplätze verloren gehen. Die An-
nahme ist in der Umgebung niedriger Wohnbebauung deutlich höher als in Innenhofsituationen von 
Plattenbaugebieten mit ggf. weiteren Nistplatzangeboten. Ein ausreichendes Nahrungsangebot 
muss in der Umgebung verfügbar sein. Keine Aufstellung außerhalb der Ortslage. Zu berücksichtigen 
ist, dass bei Sperlingstürmen mit einer teils sehr hohen Zahl an potentiellen Brutplätzen (oft > 40) 
nicht alle Brutplätze gleichzeitig angenommen werden. 

Besonders zu beachten bei Sanierungen und Abrissen, häufige Fehler 

 Koloniekästen werden zwar nachweislich besiedelt, selten jedoch von mehr als einem Brutpaar 
gleichzeitig. Da sie gleichzeitig vergleichsweise kleine Bruträume besitzen, es bei einem Modell zur 
Verwitterung der Trennwände kam und die Besatzrate je Kammer nicht höher als bei anderen Kas-
tentypen lag oder sogar eher darunter, werden Sperlingskoloniekästen nicht zur Anbringung emp-
fohlen, im Einzelfall (z. B. beim Ersatz von Kolonien mit sehr vielen Nistplätzen, die aber nicht alle 
gleichzeitig bebrütet werden) kann die Nutzung solcher Kästen dennoch angeraten sein. 

 Gefahr, dass Bruten an Gebäuden während der Sanierung oder im Abbruch neu angelegt werden - 
insbesondere ist zu beachten, dass der Haussperling zum Erreichen eines Brutplatzes unter Umstän-
den auch hinter geschlossene Staubschutzgerüstnetze fliegt, daher häufige artenschutzfachliche 
Kontrollen während der Bauzeit notwendig. 

Sonstiges 

 Neben Brutplatzangebot werden Deckung bietende Sträucher und niedrige Nadelbäume sowie of-

fene Ruderalfluren zum Sandbaden als auch eine ausreichende Nahrungsverfügbarkeit (Sämereien) 

benötigt (Erhalt bzw. Wiederherstellung wildkrautreicher Ruderalfluren, belassen überwinternder 

Grünland- und Ruderalbrachen). 
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Abbildung 34: Sperlinge nutzen vielfältige  Strukturen. An Ständerkonstruktionen ist auf specht-
sichere Ausführung zu achten, da Spechte Höhlen öffnen und Brutplätze zerstören können.  






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































